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Heinz Schaefgen

Soldat und Politik
Betrachtungen zur politischen Betätigung des Soldaten

Das Verhältnis der Soldaten zur Politik war 
nie frei von vielfältigen Spannun 1gen ). Im 
Unterschied zu früheren Epochen haben sich 
in der Bundesrepublik Deutschland zwar die 
normativen Grundlagen wie auch die tatsäch-
lichen Gegebenheiten tiefgreifend verändert; 
dennoch konnten auch über 20 Jahre Bundes-
wehr die Spuren der Vergangenheit nicht völ-
lig verwischen.

Vor dem Ersten Weltkrieg orientierte sich die 
deutsche Gesellschaft stark am Militär. Solda-
ten und Beamte nahmen eine gesellschaftlich 
abgesonderte Stellung ein; sie rekrutierten 
sich meist aus den gleichen Gesellschafts-
schichten. Die Sonderstellung des Soldaten 
war noch durch die unmittelbare Anbindung 
an den Monarchen unterstrichen; es gab 
kaum politisch-parlamentarische Einwir-
kungsmöglichkeiten. Im übrigen hatte die Ge-
ringschätzung der Politik im preußisch-deut-
schen Offizierkorps Tradition.

Weimar, Bündnis mit den alten Mächten

In der Weimarer Republik waren die unmit-
telbaren Beziehungen der Armee zum Staats-
oberhaupt zwar eingeschränkt und die parla-
mentarische Verantwortung der Regierung 
für die bewaffnete Macht verstärkt worden; 
insgesamt blieb die Sonderstellung des Mili-
tärs jedoch weitgehend erhalten. Diese Ent-
wicklung war dadurch begünstigt worden, 
daß wesentliche Teile der Staatsgewalt in den 
Händen der Kräfte geblieben waren, die sie 
bislang im Dienste und im Geiste des Monar-
chen ausgeübt hatten und die der Demokratie 
überwiegend feindlich gegenüberstanden. Ge-
neral Groener, einer der einflußreichsten Offi-
ziere jener Zeit, schrieb in seinen ,Lebenserin-
nerungen': „Wir hofften durch unsere Tätig-
keit einen Teil der Macht im neuen Staat an

Heer und Offizierkorps zu bringen; so war 
der Revolution zum Trotze das. beste und
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stärkste Element des alten Preußentums in 
das neue Deutschland hinübergerettet." ) Im 
politischen Alltag kam es zu ständigen Negie-
rungen weiter Bereiche der parlamentarischen 
Demokratie. Die Zahl derer, die sich zu dem 
Grundsatz bekannten, daß in einem demokra-
tischen Deutschland auch das Militär demo-
kratischen Geistes sein müsse, war denkbar 
gering, über die Zeit des Aufbaues der 
Reichswehr berichtete Noske: „Bekannte de-
mokratische Offizi

3
ere gab es in Deutschland 

nicht." )

Die Revolution von 1918/19 und das Bündnis 
der von der SPD getragenen Staatsführung 
mit den alten Mächten waren Gegenstand 
zahlreicher politischer Mutmaßungen und um-
fangreicher Untersuchungen1). Die wohl 
herrschende Auffassung sieht in dem Zusam-
menwirken eine zwangsläufige Alternative 
zum Kommunismus und ein Gebot zur Erhal-
tung der Einheit des Reiches. Nur vereinzelte 
Stimmen glaubten, daß in den Arbeiter- und 
Soldatenräten ein demokratisches Potential 
ungenutzt geblieben ist, das ebenfalls eine 
Entwicklung zum bolschewistischen Extrem 
verhindert und zum Aufbau einer republika-
nischen Volkswehr ausgereicht hä 5tte ). Auf 
die Frage, ob der damals gewählte Weg not-
wendig und allein richtig war, wird sich eine 
allseits befriedigende Antwort nicht finden 
lassen. Zu breit ist das Spektrum der Auffas-
sungen; es reicht von der „historischen Tat“ 
bis zur „Marneschlacht der deutschen Revolu-

1) Vgl. etwa: Puzicha, Fooken, Ferser, Soldat und 
Politik — eine Neuorientierung, in: Studien zu Po-
litik und Strategie, Bonn 1972.

2) Groener, Lebenserinnerungen, S. 468 ff., Göttin-
gen 1957.
3) Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 199.
4) Vgl. etwa Francis L. Carsten, Reichswehr und 
Politik, 2. Auflage 1965; Arthur Rosenberg, Ge-
schichte der Weimarer Republik, Frankfurt 1961; 
Gotthard Breit, Das Staats- und Gesel schaftsbild 
deutscher Generale beider Weltkriege im Spiegel 
ihrer Memoiren, hrsg. v. Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt, 1973.
5) Kolb, Die Arbeiterräte in der deutschen Innen-
politik 1918/19, Düsseldorf 1962.



tion". Wie immer man jedoch das formale Zu-
sammengehen der Repräsentanten der jungen 
Demokratie mit den Militärs bewerten mag, 
die weitere Entwicklung war wenig glücklich. 
Sicherlich gab es 'auch im Offizierkorps der 
Reichswehr unterschiedliche Meinungen zum 
demokratischen Staat und dessen gewählter 
Regierung; insgesamt ist die Armee jedoch 
auf Distanz geblieben. Für die Mehrzahl der 
Offiziere verband sich mit der Abdankung 
des Kaisers und dem verlorenen Krieg mehr 
als der Untergang der Monarchie. Sie empfan-
den die Revolution mit ihren Folgen auch als 
Angriff gegen das eigene Selbstverständnis. 
Das Festhalten an vordemokratischen Denk-
weisen und an dem hergebrachten Bild von 
der Rolle der Streitkräfte führte im Offizier-
korps zu einer allmählichen Abkapselung von 
den geistigen und politischen Strömungen der 
Zeit.

In ihrer selbstgewählten Isolation entwickelte 
die Reichswehr eine Art Ersatzideologie. Sie 
lebte in dem Bewußtsein, einem anderen, ei-
nem besseren Deutschland zu dienen. Ihr Bild 
vom Staat war das eines idealisierten We-
sens, das über dem Streit der Parteien stand 
und nicht an die wechselnde Staatsform ge-
bunden war. Strenge Überparteilichkeit, ein 
ständiges Bemühen um Autonomie und die 
Abwehr der parlamentarischen Kontrolle 
prägten ihre geistige Haltung. Es erschien 
selbstverständlich, daß der Offizier konserva-
tiv und national dachte; sein Standesbewußt- 
sein lag außerhalb der Republik. Ein Hinein-
wachsen der Armee in die Gesellschaft war 
bei dieser Einstellung nicht möglich; die Kluft 
zwischen Bürger und Soldat blieb unüber-
brückbar, die Armee wurde ein Fremdkörper, 
sie war zu einem Staat im Staate geworden.

Das Ende der Weimarer Republik bestätigte 
die Richtigkeit des Satzes, den Scheidemann 
schon an ihren Anfang gestellt hatte: „Der 
Feind steht rechts". Wegen ihrer Teilidentität 
mit seinen Zielen war die Reichswehr schon 
früh in das Kraftfeld des Nationalsozialismus 
geraten. Freilich gab es Mißtrauen und Ab-
lehnurig. Die maßgebenden Offiziere waren 
keinesfalls von Anfang an bereit, ihr Staats-
bild der nationalsozialistischen Ideologie und 
die Armee den Kräften der NS-Partei auszu-
liefern. Sie glaubten weiterhin an die Über-
zeugungskraft ihres Grundsatzes von der poli-
tischen Unabhängigkeit. Der totalitäre An-
spruch des Regimes zwang sie jedoch zu im-

mer neuen Konze 6ssionen ). Für viele Offizie-
re endete der Konflikt entweder vor dem 
Volksgerichtshof oder vor dem Internationa-
len Militärtribunal.

Soldat in der Demokratie

Audi in unserer Zeit hat das Verhältnis des 
Militärs zur Politik gewisse Eigentümlichkei-
ten behalten. Es spiegelt, wenn auch weniger 
stark, noch immer Gegensätze zwischen dem 
Staat und einem Teil der Gesellschaft. Unter 
diesem Aspekt ist die Stellung des Soldaten 
zu den Grundrechten und seine Teilnahme an 
der politischen Willensbildung zu einem zen-
tralen Punkt geworden.

Grundrechte und Wehrveriassung

Unsere heutige Wehrverfassung, d. h. die Ge-
samtheit der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Streitkräfte und über die Stellung des Sol-
daten, bindet die Bundeswehr eng an die poli-
tische Führung. Anders als in der Vergangen-
heit sind die Streitkräfte nunmehr innerhalb 
der Gewaltenteilung der „vollziehenden Ge-
walt“ zugeordnet und damit in vollem Um-
fang der Kontrolle der Legislative und der 
rechtsprechenden Gewalt unterworfen. Ein 
dem Parlament verantwortlicher Minister übt 
die Befehls- und Kommandogewalt aus 
(Art. 65 a GG). Zugleich garantiert das Grund-
gesetz die Geltung liberaler Grundrechte 
auch innerhalb der Streitkräfte. Mit der 
Grundrechtsverbriefung sind die Restriktio-
nen in der politischen Stellung des Soldaten 
aus der Zeit des Kaiserreiches und der Wei-
marer Republik weitgehend überwunden. Er 
kann erstmals für seine Aktivitäten im Rah-
men des politisch-parlamentarischen Prozes-
ses wie jeder andere Staatsbürger die allge-
meinen Bürgerrechte in Anspruch nehmen. 
Der Verzicht auf politische Neutralität oder 
gar Abstinenz des Soldaten wirkt sich konse-
quenter Weise auch auf die Teilnahme des 
Soldaten an der politischen Willensbildung 
aus. Das Grundgesetz hat, so Minister Leber, 
„Schluß gemacht mit der Zweideutigkeit und 
mit der doppelten Moral soldatischer Exi-
ste 7nz" ).

6) Messerschmidt, Die Wehrmacht im NS-Staat. 
Zeit der Indoktrination, Hamburg 1969.
7) Leber, Ansprache 7.11. 1975, aus Anlaß des fei-
erlichen Gelöbnisses im Hofgarten in Bonn, Bulle-
tin des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung; Nr. 132, S. 1312.



Staatsbürger in Uniform

Das Bestreben, den Soldaten in unsere demo-
kratische Gesellschaft einzugliedern, hat 
mehr als alles andere die innere Ordnung der 
Bundeswehr geprägt. Nach den Erfahrungen 
der Vergangenheit waren beim Aufbau der 
Streitkräfte folgende Grundsätze als unab-
dingbar angesehen worden:

— Primat der parlamentarisch kontrollierten 
politischen Leitung gegenüber der obersten 
militärischen Führung;

— Schaffung besonderer Kontrollinstitutionen 
(Verteidigungsausschuß und Wehrbeauftrag-
ter);

— Zulässigkeit politischer Betätigungsmög-
lichkeiten auch für Soldaten;

— Einführung des Rechts und der Pflicht, sich 
rechtswidrigen Befehlen zu widersetzen;

— Aufnahme des staatsbürgerlichen Unter-
richts und der politischen Bildung in die 
Truppeninformation;

— Teilhabe des Soldaten an der Rechtsweg-
garantie des Art. 19, Abs. 4 GG (Beschwerde-
ordnung).

Diese Grundsätze sollten die Funktion der 
Streitkräfte innerhalb unserer demokratischen 
Ordnung deutlich machen und das vormals 
geschlossene System der Armee demokrati-
schen Prinzipien öffnen. Das Leitbild der neu-
en Struktur wurde der „Staatsbürger in Uni-
form", ein Konzept, das Staat, Gesellschaft 
und Bundeswehr miteinander verbinden soll. 
Es wurde zur Grundlage für die „Innere Füh-
rung", d. h. für die Entwicklung von Me-
thoden moderner Menschenführung im mili-
tärischen ' Bereich. Entscheidende Bedeutung 
kam dem Umstand zu, daß auch der Soldat 
die allgemeinen Grundrechte behalten mußte 
und daß lediglich der Teil dieser Rechte, der 
aufgrund der militärischen Aufgabenstellung 
notwendigen Einschränkungen unterlag, nor-
mativ festgelegt wurde; generell durch die 
Verfassung selbst (Art. 17 a GG), im einzelnen 
durch die verschiedenen Wehrgesetze. Die 
enumerative Aufzählung der Einschränkun-
gen in Art. 17 a GG stellte zugleich sicher, 
daß andere Grundrechte im Soldatenverhält-
nis nicht eingeschränkt werden können.

Das neue Bild der Soldaten

Das Bild des Soldaten hat sich durch die neue 
Gesetzgebung gewandelt. Freilich blieb der 

„Staatsbürger in Uniform“ keineswegs unum-
stritten. Insbesondere in den 60er Jahren ver-
suchte eine mehr traditionalistische Auffas-
sung die „ewig-gültigen" Werte des Militäri-
schen neu zu beleben und den Soldaten wie-
der aus dem Tagesgeschehen und damit auch 
aus der gesellschaftlichen Integration heraus-
zulösen. Diese Auseinandersetzungen sind heu-
te abgeklungen. Sicher gibt es noch Mißver-
ständnisse, Fehlinterpretationen und Verstö-
ße; insgesamt ist der Staatsbürger in Uniform 
jedoch unumstritten. Wenn auch die Integra-
tion der Bundeswehr in die Gesellschaft weit-
gehend vollzogen ist, wäre es dennoch falsch, 
die geistige Auseinandersetzung um die Inne-
re Führung als abgeschlossen zu betrachten. 
Die Zentrale Dienstvorschrift 10/1 — Hilfen 
für die Innere Führung — hat zwar als dienst-
interne Regelung das Verhalten der Vorge-
setzten den Grundsätzen entsprechend ver-
bindlich festgelegt; gleichwohl entzieht sich 
der weitere Dialog einer Einengung durch 
normative Festlegungen.

Die politischen Rechte des Soldaten

Politische Rechte müssen in aller Regel er-
kämpft werden; selbst das Vorhandensein ei-
nes Gesetzes garantiert nicht die Einsicht in 
seine Notwendigkeit. Was die politische Be-
tätigung des Soldaten angeht, scheint der Pro-
zeß der Überzeugungsbildung noch nicht ab-
geschlossen zu sein. Entgegen vielfältiger 
Klagen über eine Politisierung der Streitkräf-
te und trotz mancherlei Aktivität auf der 
Ortsebene, läßt sich insgesamt gesehen in den 
Streitkräften ein Zug zur politischen Neutrali-
tät nicht übersehen.

In den Anfängen der Diskussion um den künf-
tigen deutschen Soldaten war das Problem 
„Soldat und Demokratie" noch überwiegend 
eine Sache von Grundsatzbekenntnissen8). 
Zwar sahen die ersten Bundeswehrplaner den 
Soldaten bereits im Vollbesitz demokratischer 
Rechte, doch waren die Auffassungen über 
die konkrete Ausgestaltung dieser Rechte 
noch weitgehend unklar. Die sogenannte 
Himmeroder Denkschrift aus dem Jahr 1950, 
die sich mit der Aufstellung eines deutschen 
Kontingents im Rahmen einer internationalen

8) W. Graf Baudissin, Die Bedeutung der Reform 
aus der Zeit deutscher Erhebung für die Gegen-
wart (30. 10. 1951), in: Soldat für den Frieden. Ent-
würfe für eine zeitgemäße Bundeswehr, hrsg. v. P. 
v. Schubert, München 1969.



Streitmacht zur Verteidigung Westeuropas 
befaßt, spricht von einer Einschränkung der 
Grundrechte und von der Überparteilichkeit 
der Streitkräfte9). Im Vordergrund aller 
Überlegungen stand zunächst das Wahlrecht 
des künftigen Soldaten. Graf Baudissin, seit 
Mai 1951 Mitarbeiter beim Sicherheitsbeauf-
tragten des Bundeskanzlers, legte bereits am 
4. Juni 1951 einen Entwurf zur Wehrgesetzge-
bung vor, der freilich noch weitgehend an 
den Traditionsbestand alter Wehrmachtsvor-
stellungen anknüpfte10 ). Danach sollte dem 
Wehrpflichtigen das passive Wahlrecht vor- 
enthalten bleiben: für den Längerdienenden 
war das Ruhen des gesamten Wahlrechts vor-
geschlagen worden. Außerdem sollten Mit-
gliedschaften in politischen Parteien und Ge-
werkschaften während des aktiven Dienstes 
„aussetzen". In der sogenannten Planungs-
gruppe 11 ) bestanden zunächst kontroverse 
Meinungen über das aktive Wahlrecht. Einig-
keit bestand lediglich in der Forderung, dem 
Soldaten das passive Wahlrecht vorzuenthal- 
ten und keine Partei- und Gewerkschaftszuge-
hörigkeit zuzulase n. Die Ablehnung des akti-
ven Wahlrechts wurde im wesentlichen mit 
der Sorge begründet, daß der Wahlkampf in 
die Kasernen hineingetragen und das Wahl-
verhalten der Soldaten ofenkun dig würde. 
Insgesamt fürchtete man eine Politisierung 
der Streitkräfte und damit einhergehend eine 
Schwächung ihrer Schlagkraft. Zwar gab es 
schon Diskussionen um das Prinzip der demo-
kratischen Freiheiten, doch fand eine konkre-
te Auseinandersetzung mit dem Recht der 
freien Meinungsäußerung offenbar noch nicht 
statt.

9) Denkschrift über die Aufstellung eines deut-
schen Kontingents im Rahmen einer internationa-
len Streitmacht zur Verteidigung Westeuropas
(Ergebnis der von Graf v. Schwerin vorbereiteten
Expertenkonferenz im Kloster Himmerod, Okt,
1950).
10) Baudissin, a. a. O., hier betr. Wehrgesetz „Poli-
tik in der Wehrmacht" (II PL 964—12).
11) Unterabteilung „Planung" im Amt Blank.
12) Baudissin, a. a. O., S. 133 ff. Entwurf: „Das in-
nere Gefüge der Streitkräfte".

Angleichung an das Recht der Beamten

In der Frage des Wahlrechts wurde im Som-
mer 1952 ein Fortschritt erzielt; auch zur Fra-
ge der Meinungsäußerung setzte sich damals 
ein liberaler Standpunkt durch. Das wesentli-
che Argument gegen die alten Positionen 
wurde dahin zusammengefaßt, daß es wider-

sinnig erscheine, den zur Verteidigung der 
Freiheit aufgerufenen Menschen in ihren 
persönlichen Freiheiten stärker einzuschrän-
ken als es die Erfordernisse der Disziplin, der 
Kameradschaft oder der Stellung des Kontin-
gents in der Öffentlichkeit mit sich bringe 12).  
Die an sich naheliegende Berufung auf die 
Verfassung und ihre Grundrechtsverbürgung 
wurde erst ein Jahr später von dem Ausschuß 
„Innere Führung" nachgeholt; erst hier wurde 
angeregt, das Recht der freien Meinungsäuße-
rung im Freiwilligengesetz entsprechend den 
Bestim 13mungen für die Beamten zu regeln ). 
Etwa zur gleichen Zeit gab der spätere Gene-
ral Heusinger im Bundestagsausschuß „für 
Fragen der europäischen Sicherheit" einen 
Überblick über den Stand der Meinungsbil-
dung. Zum Ob und Wie einer politischen Be-
tätigung des Soldaten faßte er den Stand der 
Meinungsbildung wie folgt zusammen:

Einschränkungen nur im Rahmen militäri-
scher Notwendigkeiten; Erlaubnis zum Be-
such politischer Veranstaltungen, jedoch kei-
ne Politik in d 14en Kasernen ),

Mit der seit 1953 angestrebten statusrechtli-
chen Anpassung an die für Beamte geltenden 
Regelungen bahnte sich eine sachgerechte Lö-
sung der Problematik an. Die Beratungen 
über das Soldatengesetz im Jahre 1955 mach-
ten zwar noch deutlich, daß der Soldat nicht 
als uniformierter Beamter gesehen werden 
sollte, daß jedoch eine „Nähe zum Recht des 
zivilen Staatsdienstes" wünschenswert und 
erreichbar schien. Dem für die neuen Streit-
kräfte zuständigen Minister Blank sind die 
Nahtstellen des künftigen Soldatengesetzes 
jedoch nicht verborgen geblieben: „Demokra-
tie", so führte er im Bundestag aus, „kann 
aber nicht ohne freie Diskussion existieren, 
und es wäre meiner Ansicht nach eine Sünde 
wider den Geist der Demokratie, wollte man 
versuchen, durch mechanische Verbote die 
Diskussion aus der Soldatenunterkunft zu 
verbannen“. Auch der Sprecher der Opposi-
tion, der SPD-Abgeordnete Merten, hielt allzu 
starke Einschränkungen politischer Betäti-
gung nicht für notwendig; er sprach sich viel-
mehr dafür aus, die Mitarbeit der Soldaten in 
Parteien zu fördern, nicht aber zu brem-
sen 15 ).

13) Protokoll vom 8. Juni 1953.
14) Protokoll, Deutscher Bundestag, 10. 7. 1953.
15) Protokoll, Deutscher Bundestag, 105. Sitzung, 
S. 780 ff. vom 12. Oktober 1955.



Gefahren der Politisierung?

Die vom Anfang an weithin spürbare Befürch-
tung einer Politisierung der Streitkräfte läßt 
es verständlich erscheinen, daß viel Mühe 
darauf verwandt worden ist, die Möglichkei-
ten der politischen Betätigung des Soldaten 
einzuschränken oder ihn zumindest von uner-
wünschter Agitation fernzuhalten. Grund- 
rechtseinschränkende Vorschriften sind in 
mehreren Bestimmungen des Soldatengesetzes 
und darauf beruhend in einer Reihe von mini-
steriellen Erlassen zu finden. Es ist dem Sol-
daten beispielsweise untersagt, im Dienst in 
irgendeiner Form politische Propaganda zu 
betreiben. Zulässig ist lediglich, im Gespräch 
mit Kameraden die eigene Meinung zu äu-
ßern, wobei jedoch das soldatische Zusam-
menleben keinen Schaden erleiden darf. Au-
ßerhalb des Dienstes sind zwar weitgehende 
Meinungsäußerungen möglich, aber auch 
hierbei darf der Soldat nicht die Grundregel 
der Kameradschaft verletzen; insbesondere ist 
eine Werbung für politische Gruppen in 
dienstlichen Unterkünften unzulässig (§ 15 
Abs. 2 SG). Das Verbot der Werbung umfaßt 
auch Sammlungen und Solidaritätsadressen 
für Bürgerinitiativen. Außerhalb der Kaser-
nen, in der Freizeit, ist die politische Betäti-
gung unter Beachtung gewisser Mindestanfor-
derungen an Toleranz und kameradschaftli-
chem Verhalten gestattet.

Treue und Loyalitätspflichten

Die Zulässigkeit einer politischen Betätigung 
des Soldaten ist heute fester Bestandteil der 
Inneren Führung; dennoch liegt in diesem 
Teilaspekt ein neuralgischer Punkt. Die skep-
tische bis ablehnende Haltung älterer Offizie-
re, deren Grundeinstellung weitgehend in 
Reichswehr und Wehrmacht geprägt wurde, 
hat sich wenig geändert; sie scheint sich auch 
auf die Nachkriegsgeneration übertragen zu 
haben. Vielleicht erklärt dies eine Feststel-
lung aus der umstrittenen Heeresstudie des 
Jahres 1969, wonach „die politische Betäti-
gung von Soldaten in den letzten Jahren die 
Tendenz zu einer Politisierung der Bundes-
wehr deutlich werden lasse und damit den 
Zusammenhalt der Truppe für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben gefährde". Fast alle militäri-
schen Autoren, die sich in der Vergangen-
heit mit dieser Problematik befaßt haben, las-
sen mehr oder weniger stark ihre Sorge um 
die Kameradschaft und um das Vertrauen zur

Führung anklingen16 ). Der frühere General-
inspekteur de Maiziere vertrat die Ansicht, 
daß die höchsten militärischen Repräsentan-
ten der Bundeswehr möglichst keiner politi-
schen Partei angehören sollten. Während sei-
ner Amtszeit (1966 bis 1972) hatte er ange-
regt, die Grenzen für politische Betätigungs-
möglichkeiten des Soldaten enger zu ziehen. 
Parteipolitische Enthaltsamkeit wird von de 
Maiziere u. a. mit dem Satz begründet: „Soll 
doch die Armee ein zuverlässiges und verfas-
sungstreues Instrument in der Hand der par-
lamentarisch legitimierten Regierung blei-
ben 17." )

16) Vgl. etwa v. Ilsemann, Die Bundeswehr in der 
Demokratie. Zeit der Inneren Führung, Hamburg 
1971.
17) Ulrich de Maiziere, Führen im Frieden, Mün-
chen 1974, S. 150 ff.
18) NJW 1975, S. 1641.

Wer wollte eine solche Forderung nicht beja-
hen? Indes, mit einer parteipolitischen Betäti-
gung des Soldaten kann sie nur mühsam in 
Beziehung gebracht werden; sie hat vielmehr 
die allgemeine politische Treuepflicht jedes 
Soldaten zum Gegenstand. Darunter wird die 
Pflicht zum Eintreten für die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung ver

18

standen. 
In dem sogenannten Radikalenbeschluß vom 
22. 5. 1975 )  hat das Bundesverfassungsge-
richt die Loyalitätspflicht für Beamte — sie 
gilt gleichermaßen für den Soldaten — neu 
definiert und u. a. ausgeführt:

„Die politische Treuepflicht fordert mehr als 
nur eine formal korrekte, im übrigen unin-
teressierte, kühle, innerlich distanzierte Hal-
tung gegenüber Staat und Verfassung; sie for-
dert vom Beamten insbesondere, daß er sich 
eindeutig von Gruppen und Bestrebungen di-
stanziert, die diesen Staat, seine verfassungs-
mäßigen Organe und die geltende Verfas-
sungsordnung angreifen, bekämpfen und dif-
famieren. Vom Beamten wird erwartet, daß er 
diesen Staat und seine Verfassung als einen 
hohen positiven Wert erkennt und anerkennt, 
für den einzutreten sich lohnt."

Diese alte, vom Verfassungsgericht für den 
Beamten lediglich neu beschriebene Treue- 
und Loyalitätspflicht begründet bestimmte 
Verhaltensvorschriften, die auch außerhalb 
des amtlichen Pflichtenkreises ein auf das 
Allgemeinwohl ausgerichtetes Auftreten ver-
langen und selbstverständlich auch bei einem 
parteipolitischen Engagement zu berücksichti-



gen sind. Die Befürchtungen de Maiziere’s 
zielen auch in erster Linie auf Probleme des 
Radikalismus. Diese berechtigte Sorge darf 
aber nicht dazu führen, politisches Eintreten 
für demokratische Parteien von vornherein 
als Störfaktor anzusehen oder gar in die Nähe 
des Radikalismus zu bringen. Bei allzu großer 
Vorsicht besteht die Gefahr, daß der Staats-
bürger in Uniform eines Tages in der Erinne-
rung verblassen wird. Angesichts unserer 
Vergangenheit und ausländischer Beispiele 
ist doch abzuwägen, ob die Verfassungstreue 
einer Armee mehr gefährdet ist, wenn ihre 
Angehörigen in fruchtbarem Meinungsaus-
tausch mit demokratischen Kräften außerhalb 
der Streitkräfte stehen oder wenn die Ausein-
andersetzung unterbunden und eine politische 
Isolation herbeigeführt wird.

Gefestigte Positionen?

Wer heute nach über 20  Jahren Bundeswehr 
der Frage nachgeht, warum die politische Be-
tätigung des Soldaten weiterhin Einschrän-
kungen unterliegt, wird etwa folgende Ant-
wort finden: „Die Streitkräfte dienen dem 
ganzen Volke. Daher sowie aus Gründen der 
Treuepflicht und der Pflicht zur Kamerad-
schaft hat der Gesetzgeber dem Soldaten ver-
boten, im Dienst parteipolitisch tätig zu 
sein." 19 ) Das klingt leidlich. Freilich, auch 
die Parlamentarier sind Vertreter des ganzen 
Volkes. Können, so muß gefragt werden, 
Treuepflichten gegenüber dem Staat mit Akti-
vitäten zugunsten einer Partei kollidieren; 
auch dann, wenn die Partei nach Zielsetzung 
und aktivem Tun eine Verwirklichung des 
Verfassungsauftrages anstrebt? Für den 
Staatsdiener kann doch wohl nur die ordentli-
che Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und 
seine Treuepflicht zum Staat von Bedeutung 
sein. Der gern zitierte Satz: „Zum Wohle des 
Staates und zugunsten der Partei" (vielleicht 
auch umgekehrt) läßt sich zwar in der Praxis 
nicht ganz verdrängen, er reicht jedoch nicht 
aus, um dem Staatsdiener ein parteipoliti-
sches Engagement zu verbieten. Die Gründe 
für eine Einschränkung der parteipolitischen 
Betätigung des Soldaten müssen dann wohl 
auch anderswo gesucht werden als im Be-

reich statusrechtlicher Treuepflichten. Es sind 
vor allem handfeste und berechtigte Interes-
sen der soldatischen Ordnung und Disziplin. 
Im Grunde überschneiden sich zwei Prinzipi-
en. Einmal soll die Truppe aus der Tagespoli-
tik mit ihren gegensätzlichen Positionen her-
ausgehalten werden, um ihre Verantwortung 
für die Gesamtheit herauszustellen. Auf der an-
deren Seite soll der Soldat Bürger bleiben und 
nicht vom politischen Leben isoliert werden. 
Politik fördert aber nicht nur Interessen. Sie 
ist zu einem großen Teil irrational; nicht sel-
ten werden geistige, seelische und materielle 
Werte des einzelnen tief verletzt. So sind 
denn auch die Gefahren für das Zusammenle-
ben in der soldatischen Gemeinschaft nicht zu 
übersehen. Das Zusammenleben der Soldaten 
muß von allen Störungen freigehalten wer-
den, die das gegenseitige Vertrauen und da-
mit die Grundlage der Kameradschaft er-
schüttern. Die Problematik liegt auch nicht 
bei den notwendigen und überwiegend aner-
kannten gesetzlichen Einschränkungen. Das 
Selbstverständnis der Bundeswehr, oder bes-
ser, die geistige Haltung weiter Kreise sind 
es, die die Bereitschaft des Soldaten zum poli-
tischen Engagement und damit zur Ausübung 
verfassungsmäßiger (politischer) Grundrechte 
erschweren. Der auf das Wohl der Allgemein-
heit und zur Objektivität verpflichtete Soldat 
soll nach einer in den Streitkräften weit ver-
breiteten Auffassung auch außerhalb seiner 
dienstlichen Sphäre als politisches Neutrum 
gesehen werden. Dies ist keine offizielle Mei-
nung, doch eine große Anzahl der länger die-
nenden Soldaten hält parteipolitische Neutra-
lität nach wie vor für die bessere Lösung. 
Nicht wenige begegnen dem parteipolitisch 
gebundenen Soldaten mit einigem Argwohn. 
Wer will bestreiten, daß der Weg sozialdemo-
kratischer Offiziere lange Zeit beschwerlich 
war 20); er ist auch heute noch nicht überall 
von Relikten der Vergangenheit befreit. „Die 
Bundeswehr läßt", so hat es ein hoher Offi-
zier einmal ausgedrückt, „jedem die Freiheit, 
Meinungen nicht zu äußern und Parteien 
nicht beizutreten." Es hindert sie jedoch, so 
muß hinzugefügt werden, weder die politische 
Leitung noch die militärische Führung. Dieses 
Stück nichtgelebter Verfassung ist Teil eines 
Selbstverständnisses, das traditionellen solda-
tischen Vorstellungen entspricht und bei un-
seren Bündnispartnern weit ausgeprägter vor-
handen ist als bei uns.19) Verteidigung im Bündnis, Planung, Aufbau 

und Bewährung der Bundeswehr 1950—1972, 
S. 108, hrsg. vom Militärgeschichtlichen For-
schungsamt; vgl. dazu auch Scheuner, Der Soldat 
und die Politik, NZWehrr. 1959, S. 81 ff.

20) Vgl. auch Schmückte, Komiss a. D., 19722, 
S. 40 ff.



Staatspolitisch, nicht aber parteipolitisch

Die Forderung nach parteipolitischer Neutra-
lität kann zu einem gefährlichen Gemeinplatz 
werden, wenn damit nur die wirklichen politi-
schen Überzeugungen verdeckt werden sol-
len. Streitkräfte haben überall einen Zug zur 
Bewahrung des Bestehenden. Die Sympathie 
liegt denn auch bei dem Offizier mit konser-
vativer Grundhaltung. Er erfährt in der Regel 
ein höheres Maß an Gunst und Duldung als 
derjenige, dessen Ansichten nicht immer mit 
hergebrachten Vorstellungen vereinbar sind. 
Der Fortschrittliche findet sich leichter jen-
seits der Grenze von politischem Denken und 
politischer Parteinahme. „Unpolitisch" bedeu-
tet nun auch nicht ohne politisches Interesse; 
es wird vielmehr als Synonym für „nur 
staatspolitisch" gewertet und soll den Gegen-
satz zum Parteipolitischen ausdrücken. Es 
wäre allerdings falsch, in dieser Haltung wie 
im Weimarer Staat ein Veto gegen die Partei-
endemokratie zu erblicken. Im Vordergrund 
steht die Sorge um eine Gefährdung des inne-
ren Zusammenhalts, der Kameradschaft und 
der militärischen Ordnung. Diesen Prinzipien 
der soldatischen Gemeinschaft ist Vorrang 
eingeräumt. Es sei zulässig, so hat das Bun-
desverfassungsgericht entschieden21 ), die po-
litische Betätigung von Soldaten auch in der 
Freizeit so zu begrenzen, daß mögliche Aus-
einandersetzungen unter Kameraden von 
vornherein vermieden werden. Fast hat es 
den Anschein, daß alle soldatischen Tugen-
den durch politisch rivalisierende Soldaten 
gefährdet sind. Truppendisziplin und Mei-
nungsfreiheit scheinen einander auszuschlie-
ßen. Die gerichtliche Grenzziehung ist freilich 
flüssig. Das aktuelle politische Geschehen 
darf nach Meinung des gleichen Gerichts of-
fen diskutiert werden22 ), solange dadurch 
der Dienst nicht ernstlich gestört und die ka-
meradschaftliche Verbundenheit nicht gefähr-
det werden. Letztlich ist die Entscheidung 
dem Disziplinarvorgesetzten aufgebürdet, er 
soll, so das Verfassungsgericht, entscheiden, 
„ob das konkrete Verhalten des Soldaten tat-
sächlich geeignet war, eine ernstliche Stö-
rung oder Gefährdung" zu bewirken.

21) Beschluß vom 2, 3. 1977, in: Juristenzeitung
1977, S. 508.
23) BVerfGE 28, S. 36 (49).

Die Befürchtung, daß eine bestimmte politi-
sche Haltung zur Ablehnung der Person eines 
Andersdenkenden und damit zu Erschwernis-
sen innerhalb der Gemeinschaft führen kann, 

ist sicher nicht von der Hand zu weisen, ob-
gleich es viele Beispiele für das Gegenteil 
gibt. Der Gedanke, die Solidarität der Demo-
kraten durch die zusätzlichen Klammern wie 
Kameradschaft und Korpsgeist zu stärken und 
damit ideale Bedingungen für einen demokra-
tischen Geist zu schaffen, ist offenbar noch 
nicht vertieft worden. Das in-den Streitkräf-
ten tief verwurzelte Bedürfnis nach der kon-
fliktfreien Welt und nach dem Unpolitischen 
ist offenbar stärker als demokratische Frei-
heits- und Individualrechte. Die Einengung 
von Pluralismus und Toleranz wird in Kauf 
genommen; noch scheint die notwendige Ord-
nung nur gewährleistet, wenn alle brüderlich 
zusammenstehen.

Die Nachlahren des Generals v. Seeckt?

Nina Grunenberg hat in der Wochenzeit-
schrift „Die Zeit" eine Serie über „Die Män-
ner mit den goldenen Sternen" geschrie-
ben23 ). Zur politischen Betätigung des Solda-
ten sind ihr bei ihren Interviews im wesentli-
chen die bekannten Vorbehalte aufgezeigt 
worden. Die Diskussion mit den Soldaten sei 
gefährdet, weil ein Kommandeur mit dem 
SPD-Parteibuch nicht als unabhängig angese-
hen werde. Der Soldat mit einer Parteimit-
gliedschaft wende sich an den Parlamentari-
schen Staatssekretär und damit vorbei an 
dem militärischen Apparat. „Dies könne nicht 
geduldet werden. Wir führen — und nicht die 
Partei“. Das sind die alten Klischees; wer ei-
nen Parlamentarischen Staatssekretär als 
Vollstrecker der Parteiorganisation ansieht, 
hat den Primat der parlamentarisch kontrol-
lierten politischen Leitung nicht verstanden 
oder, was näher liegt, will ihn nicht wahrha-
ben. All dies sind jedoch nur Fragmente einer 
traditionsbedingten Abwehrposition. Sie ge-
hen im Kern auf den General v. Seeckt, die 
stärkste und prägendste Persönlichkeit der 
Reichswehr zurück24 ). Das Resümee von 
Frau Grunenberg scheint mir dennoch nicht 
den Regelfall zu treffen. Sie meint, die offene 
Mitgliedschaft in einer Partei werde deshalb 
nicht für opportun gehalten, „weil sie“ — ge-
meint sind die Generale — „Tarnen und Täu-
schen für den einzigen Trumpf halten, sobald 
es um Politik geht, und weil sie nicht bereit 
sind, sich freiwillig zu exponieren, solange es 
nichts einbringt". Die Gründe für die politi-

23) Die Zeit vom 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5. 1977.
24) v. Seeckt, Gedanken eines Soldaten, Leipzig 
1935.



sehe Enthaltsamkeit liegen tiefer; sie sind 
nicht vorwerfbar, sondern Teil einer Erzie-
hung und einer internationalen Tradition. 
„Seine Partei sei die Bundesrepublik Deutsch-
land; er kenne keine geteilten Loyalitäten 
und Loyalität sei für ihn nicht interpretier-
bar." 25)  Diese Aussage eines hohen Offiziers 
kann als repräsentativ angesehen werden. Sie 
entspricht voll und ganz der Seecktschen 
Auffassung vom Wesen des Soldatentums 
und von der Aufgabe und Stellung der Armee 
in Staat und Gesellschaft. Freilich gibt es Pro-
bleme. Nicht den Loyalitätskonflikt zwischen 
Staat und einer Partei, den es nach dem Ge-
setz nicht geben kann. Aber, der Soldat ist 
zugleich Bürger des Staates. Als solcher kann 
und soll er mitwirken, Staat und Gesellschaft 
zu formen. Dies ist ihm als Soldaten ver-
wehrt. Der Soldat muß den Staat auch dann 
verteidigen, wenn dessen konkrete Ausgestal-
tung nicht seinen eigenen Vorstellungen ent-
spricht 26) . Die möglichen Friktionen — vom 
Radikalismus abgesehen — scheinen nicht so 
schwerwiegend, daß ihnen nur mit politischer 
Abstinenz begegnet werden könnte.

Vorrang der Meinungsfreiheit?

Die Feststellung, daß parteipolitische Neutra-
lität ein Wesensmerkmal der Bundeswehr-
wirklichkeit ist, darf nicht zu der Annahme 
führen, die Konfrontation in Politik und Ge-
sellschaft berühre den Soldaten nicht; sie ma-
che vor dem Kasernentor halt. Im Grunde 
vollzieht sich der Prozeß der politischen Mei-
nungsbildung in der Armee nicht anders als 
sonstwo in unserer Gesellschaft. So gibt es 
denn auch unterschiedliche Auffassungen. Im 
Spannungsfeld zwischen der politischen Betä-
tigung und den Einschränkungen des Solda-
tengesetzes (§ 15) treten Konflikte auf, die 
sich grob in drei Gruppen einteilen lassen:

1. Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit 
contra spezielle Soldatenpflichten

2. Politische Beeinflussung von Untergebenen 
durch Vorgesetzte

3. Bundeswehrangehörigkeit und Mitglied-
schaft in einer radikalen Organisation

Die Mehrzahl der Konflikte ergibt sich aus 
der Beschränkung des Grundrechts der freien

25) Die Zeit vom 20. 5. 1977.
26) Vgl. dazu Leber, in: Der Spiegel, Nr. 38 vom 
15. 9. 1975, S. 28.

Meinungsäußerung. Dies ist verständlich; 
denn eine politische Betätigung des Soldaten 
ist im Kern untrennbar verbunden mit der 
Äußerung der eigenen politischen Meinung. 
Die Demokratie lebt vom Pluralismus der 
Meinungen. Die politische Diskussion und der 
Kampf der Meinungen gelten als Lebensele-
ment der freiheitlich-demokratischen Staats-
ordnung. Deshalb hat das Grundrecht der frei-
en Meinungsäußerung einen besonders hohen 
Stellenwert. Auch für den Soldaten besteht 
grundsätzlich eine Vermutung für die Freiheit 
der Rede. Dies jedenfalls ist die Auffassung 
der Gerichte, die sich in den nicht allzu häu-
figen Streitfällen mit der Abgrenzung des 
Grundrechts der Meinungsfreiheit und den 
Pflichten des Soldaten befaßt haben.

Nach Gewicht und Folgen müssen an erster 
Stelle ein Beschluß des Bundesverwaltungsge-
richtes — I. Wehrdienstsenat — vom 14. No-
vember 1973 — und die damit im Zusammen-
hang stehende Entscheidung eines Truppen-
dienstgerichtes angeführt werden. Der Sach-
verhalt war folgender:

Ein Offizier war als Adjutant eines Befehlsha-
bers der Natostreitkräfte im Ausland einge-
setzt. Er veröffentlichte in der „Welt" einen 
Leserbrief, der in scharfer Form die Ostpolitik 
der Regierung, insbesondere aber den damali-
gen Bundeskanzler Brandt angriff.

In einem disziplinargerichtlichen Verfahren 
wurde der Leserbriefschreiber von einem 
Truppendienstgericht von dem Vorwurf eines 
Dienstvergehens freigesprochen. Die Kernsät-
ze der Begründung lauten:

„Das vom Antragsteller in Anspruch genom-
mene Grundrecht der freien Meinungsäuße-
rung ist durch das Soldatengesetz zwai einge-
schränkt, aber nicht suspendiert worden. Bei 
der Anwendung der einschränkenden Gesetze 
muß die wertsetzende Bedeutung dieses 
Grundrechts für die freiheitlich-demokratische 
Rechtsordnung gewürdigt und die Einschrän-
kung entsprechend eng ausgelegt werden."

Bei grundgesetzkonformer Auslegung des Sol-
datengesetzes, so das Truppendienstgericht, 
sei der Leserbrief nicht als Verstoß gegen 
Dienstpflichten zu werten.

Der Bundesminister der Verteidigung hatte 
den Offizier aus dem NATO-Stab in die Bun-
desrepublik zurückversetzt, weil befürchtet 
wurde, die Äußerung des Adjutanten könne 
die Stellung seines Befehlshabers tangieren 



und im Ausland zu Mißverständnissen führen, 
über die Rechtmäßigkeit dieser Versetzung 
hatte das Bundesverwaltungsgericht zu ent-
scheiden; es mußte wegen der Rechtskraft der 
truppendienstlichen Entscheidung davon aus-
gehen, daß kein Dienstvergehen vorlag. Der 
Senat hat daraufhin auch die Versetzung für 
rechtswidrig erklärt, „weil sie eine unange-
messene, durch dienstliche Bedürfnisse nicht 
gerechtfertigte Reaktion auf eine rechtmäßige 
politische Meinungsäußerung darstelle". In 
den Urteilsgründen hat der Senat in Anleh-
nung an die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes ausgeführt, daß der beson-
dere Wertgehalt des Grundrechtes der freien 
Meinungsäußerung in der freiheitlichen De-
mokratie „zu einer grundsätzlichen Vermu-
tung für die Freiheit der Rede in allen Berei-
chen, namentlich im öffentlichen Leben füh-
re". Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar 
einschränkend eingeräumt, daß auch eine 
rechtmäßige Äußerung geeignet sein kann, 
dienstliche Belange zu beeinträchtigen. Die 
Befugnis, auf eine rechtmäßige Äußerung mit 
einer Versetzung zu reagieren, besteht nach 
Ansicht des Gerichts jedoch nur in sehr en-
gen Grenzen, da ansonsten die Soldaten der 
Bundeswehr von ihrem Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung nicht mehr in dem grund-
gesetzlich garantierten Rahmen Gebrauch ma-
chen können, weil sie Nachteile befürchten 
müßten. Eine Versetzung wäre nach Auffas-
sung des Senats nur gerechtfertigt gewesen, 
wenn wirklich ernst zu nehmende dienstliche 
Belange auf dem Spiel gestanden hätten. Eine 
Unruhe als solche reiche bei einer rechtmäßi-
gen Äußerung eines Soldaten und bei der 
grundlegenden Bedeutung des Grundrechts 
aus Art. 5 Abs. 1 GG jedenfalls nicht aus, 
wenn sich die Äußerung, wie hier, auf eine 
allgemeine politische Tagesfrage und nicht 
etwa auf eine dienstliche Angelegenheit be-
ziehe.

Andernfalls — so führt das Gericht weiter 
aus — müßte ein Soldat, dem ein parteipoliti-
sches Engagement als solches außerhalb des 
Dienstes erlaubt sei, bei jeder außerdienstlich 
öffentlichen politischen Meinungsäußerung 
auf den zufälligen Umstand Rücksicht neh-
men, ob seine rechtmäßige Äußerung von den 
Angehörigen seiner Dienststelle oder auch 
von anderen gebilligt wird oder nicht. Eine 
solche Forderung wäre mit Art. 5 Abs. 1 GG 
nicht vereinbar.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsge-
richts hat zwar ein lebhaftes öffentliches 

Echo, aber nicht nur Zustimmung gefunden. 
Viele, die den politischen Anschauungen des 
Offiziers durchaus nahe standen, konnten von 
ihrem Selbstverständnis her die scharfe At-
tacke gegen den Bundeskanzler und damit ge-
gen den Oberbefehlshaber im Verteidigungs-
falle nicht gutheißen. Sie sahen in dem Leser-
brief einen eindeutigen Verstoß gegen herge-
brachte Grundsätze der soldatischen Konven-
tion. Es lassen sich sicher auch gute Gründe 
dafür anführen, daß es für die Frage der Ver-
setzung nicht allein an die vom Gericht nicht 
festgestellte Beeinträchtigung „dienstlicher 
Belange", und damit war doch wohl eine Art 
innerbetriebliche Störung gemeint, ankommen 
konnte, sondern in erster Linie auf die Gefahr 
einer politischen Auswirkung im Bündnis.

Korrektur durch Gerichte?

Flohe Gerichte haben nicht nur den Einzelfall 
zu entscheiden, sie sind auch für die Fortent-
wicklung und Einheitlichkeit der Rechtsan-
wendung verantwortlich. Das höchstrichterli-
che Postulat von der „gründsätzlichen Ver-
mutung für die Freiheit der Rede" könnte als 
eine Art Korrektur zu der restriktiven Bun-
deswehrpraxis gewertet werden. Es ist jedoch 
keineswegs Allgemeingut geworden. Zwei 
Soldaten, ein Oberfeldwebel und ein Stabsun-
teroffizier sind mit einem strengen Verweis 
bzw. einem Verweis disziplinar gemaßregelt 
worden, weil sie im September 1975 neben 
anderen Bürgern einen Aufruf einer „Bürger-
initiative Freiheit für Chile" mit unterzeichnet 
hatten. Sie hatten nur mit ihrem Namen — 
ohne Angabe ihres Dienstgrades — unter-
schrieben. In dem Aufruf war gerügt worden, 
daß ein chilenischer Oberstleutnant, der im 
Rahmen einer militärischen Ausbildungshilfe 
in der Bundeswehr ausgebildet wurde, die 
Gelegenheit erhalten sollte, in einem Offizier-
kasino über das Thema „Chile — mein Hei-
matland" zu sprechen. Der Vorwurf richtete 
sich gegen das Bundesministerium der Vertei-
digung, dem eine Verletzung des Grundgeset-
zes vorgeworfen wurde. Die von beiden Sol-
daten unter Berufung auf den Vorrang der 
Freiheit der Meinungsäußerung gegen die 
Disziplinarmaßnahmen eingelegten Rechtsmit-
tel blieben ohne Erfolg.

Im Zusammenhang mit der Freiheit der Mei-
nungsäußerung kann die Affäre um die Luft-
waffengenerale Krupinsky und Franke vom 
Oktober 1976 nicht unerwähnt bleiben. Die 



Generale sind in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt worden, weil sie auf einer dienstli-
chen Veranstaltung, nämlich einem Pressege-
spräch, versucht hatten, das Auftreten des 
ehemaligen Fliegerobersten Rudel in einer 
Bundeswehrkaserne zu rechtfertigen und da-
bei den rechtslastigen Rudel mit „ehemaligen 
Linksextremisten" im Bundestag verglichen 
hatten. Die Entlassung der Generale hat zu ei-
ner tiefgreifenden und leidenschaftlichen öf-
fentlichen Auseinandersetzung geführt. Sie 
wurde von den Militärs mit dem Hinweis ak-
zeptiert, es habe sich um eine „politische", d. h. 
eine von der politischen Leitung zu verantwor-
tende Entscheidung gehandelt. Natürlich gab 
es auch bei den Soldaten unterschiedliche Mei-
nungen. Hatten die Generale sich politisch 
betätigt und dabei die Pflicht zur Zurückhal-
tung verletzt? Konnten auch sie sich auf das 
Recht der Meinungsfreiheit berufen? Die Fra-
gen werden sicherlich auch weiterhin unter-
schiedlich beantwortet werden. Die Verset-
zung der Generale in den einstweiligen Ruhe-
stand war indessen keine Disziplinarentschei-
dung. Es ging vielmehr darum, die Bundes-
wehr von dem bösen Verdacht rechtsextremer 
und neonazistischer Tendenzen zu befreien.

Politik im Bundeswehralltag

Die Tendenz zur parteipolitischen Neutralität 
hat nicht verhindert, daß die aktive Betäti-
gung der Soldaten in politischen Parteien zum 
Bundeswehralltag gehört. Gegenwärtig sind 
insgesamt 606 Soldaten als Abgeordnete in 
Parlamenten, Kreistagen und Gemeinderäten 
tätig. Im Jahre 1976 haben 48 Soldaten für 
den Bundestag kandidiert. Sicher hat es bei 
der Bundestagswahl hier und da einigen Är-
ger gegeben; insgesamt jedoch sind gravie-
rende Verstöße gegen das Soldatengesetz 
nicht bekannt geworden. Die Mehrzahl der 
Verstöße ist auf Übereifer oder örtliche Riva-
litäten zurückzuführen. Freilich, Politik gibt 
es überall, und mitunter hat es den Anschein, 
daß bestimmtes politisches Verhalten mit Hil-
fe des Soldatengesetzes überprüft werden 
soll; sei es, um Indoktrinationen anzupran-
gern oder vermeintliche Einflußnahmen der 
politischen Führung zu unterbinden. So hat 
ein Soldat ohne Erfolg das Bundesverwal-
tungsgericht (Wehrdienstsenat) mit einer Be-
schwerde befaßt, weil ihm bei dem alljährlich 
vom Generalinspekteur ausgeschriebenen 
Wettbewerb „Winterarbeiten“ in den Jahren 

1969/70 als Anerkennung für seine Arbeit ein 
Buch mit nach seiner Ansicht „grundsätzlich 
parteipolitischer Tendenz", nämlich Stein  
buchs „Programm 2000", ausgehändigt worden 
war. Das gleiche Gericht entschied auch, daß 
das Verlangen nach Unterrichtung der Solda-
ten über die Entwicklung der Deutschlandpo-
litik, und zwar im Zusammenhang mit dem 
17. Juni, keine dem Sinngehalt des § 15 Solda-
tengesetz zuwiderlaufende Aufforderung ist, 
sich zugunsten einer politischen Richtung zu 
betätigen. Auch eine Beschwerde, die die be-
fohlene Teilnahme an „Info German", einer 
Aufzeichnung aus verschiedenen Sendungen 
der Fernsehanstalten, zum Gegenstand hatte, 
und die im Rahmen der Truppeninformation 
allen im Ausland stationierten Soldaten vor-
geführt wird, blieb ohne Erfolg, weil sie nicht 
als Verstoß gegen die Pflicht zur parteipoliti-
schen Neutralität gewertet wurde. Demgegen-
über wurde dem Soldaten eines Heeresmusik-
korps bestätigt, daß sein dienstlicher Einsatz 
bei einem von einem SPD-Ortsverein veran-
stalteten „Volksfest" wegen des politischen 
Charakters der Veranstaltung nicht zulässig 
war.

Soldat, ein verfassungspolitischer Auftrag

Wenn der Soldat seinen Auftrag und seine 
Stellung in unserer staatlichen Gemeinschaft 
richtig einordnen soll, darf ihm die Politik 
nicht als .garstig Lied' erscheinen. Seine Teil-
nahme am politischen Gemeinwesen sollte 
daher gefördert werden. Es geht nicht um 
eine Parteien- oder Proporzarmee, schon gar 
nicht um die Auflösung militärischer Struktu-
ren; es geht darum, den Verfassungsauftrag 
zu erkennen und zugleich den von der Ver-
fassung gewollten Pluralismus der Gesell-
schaft auch in der Bundeswehr zu verwirkli-
chen. Es geht um die Durchsetzung politi-
scher Rechte. Diese dienen ja nicht, wie viel-
fach behauptet wird, allein der Abgrenzung 
von Individualinteressen, sie sichern vielmehr 
die Substanz der demokratischen Republik. 
Ihre Nichtverwirklichung schwächt die Posi-
tion derjenigen, die auch bei Krisen bereit 
sind, unsere demokratische Verfassung aktiv 
zu verteidigen. Zwanzig Jahre Bundeswehr 
haben gezeigt, daß die Streitkräfte auch poli-
tisch mündig geworden sind. Es gibt keine 
Anzeichen für eine eigenständige Politik; Ex-
tremisten bleiben ohne Chancen. Zwar wer-
den die Aktivitäten des einzelnen für politi-
sche Parteien nicht gefördert, sie werden aber 



immerhin toleriert. Freilich, der Wunsch nach 
der konfliktfreien Welt, nach dem Unpoliti-
schen und nach Uberparteilichkeit ist noch 
immer ausgeprägt vorhanden. Gustav Rad-
bruch, der große Rechtsphilosoph der Weima-
rer Republik, hat das Wunschbild der Über-
parteilichkeit als Lebenslüge des Obrigkeits-

staates bezeichnet. Solange sich hinter der 
Sehnsucht nach Überparteilichkeit keine anti-
demokratischen Auffassungen verbergen, 
wird ein demokratischer Staat mit dieser Rea-
lität leben können. Demokratien leben ja 
nicht nur von Bekenntnissen; Streitkräfte 
aber von ihrer inneren Geschlossenheit.



Hans-Georg Schultz-Gerstein

Das Anleitstudium an den Hochschulen 
der Bundeswehr

Erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Elemente im 
Fachstudium als Bestandteil der Ausbildungsreform für Offiziere

Die Hochschulen der Bundeswehr in
5

 Hamburg 
und München stehen in der Mitte des . Stu-
dienjahres. Der erste und zweite Studenten-
jahrgang haben bereits die Hochschule verlas-
sen. Sie bereiten sich im Anschluß an das 
Hochschulstudium an den Schulen der Teil-
streitkräfte auf die Truppenverwendung vor. 
Empirische Daten über die Qualität dieser 
neuen Offiziersgeneration kann es noch nicht 
und wird es in absehbarer Zeit nicht geben, 
weil die Auswirkungen der Ausbildungsreform 
insgesamt wohl erst in den 90er Jahren zuver-
lässig unt 1ersucht werden können ).

Die Bildungskommission und mit ihr der da-
malige Verteidigungsminister hatten hohe Er-
wartungen bei Politikern, bei den Parteien, 
bei Soldaten und in der Öffentlichkeit ge-
weckt2). In eben diesen Reihen sind natürlich 
auch die Skeptiker zu finden. Die Rechnung 
von 1971/72 ist insofern aufgegangen, als die 
Entscheidung, den Offizierberuf zu einem 
akademischen Beruf zu machen, die Attrakti-
vität offensicht 3lich erhöht hat ). Heute be-
werben sich auf einen Studienplatz der Hoch-
schulen der Bundeswehr etwa sieben Abitu-
rienten.

4) „Gutachten", S. 24 f.
5) Sozialwissenschaftliches Institut der Bundes-
wehr, Curricula für die Hochschulen der Bundes-
wehr, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15—16/ 
74; im folgenden zit.: „Curricula".
6) „Gutachten“, S. 53.

Das Gutachten der Bildungskommission be-
schreibt und begründet die Notwendigkeit ei-
nes wissenschaftlichen Studiums unter über-
geordneten gesellschafts-, bildungs- und si-

cherheitspolitischen Gesichtspunkten 4). Die 
Grundlagen für das Studium selbst bilden die 
Curricula für die Hochschulen der Bundes-
wehr*). Sie sollten als Leitbild für die Fort-
entwicklung und Einzelgestaltung der Stu-
diengänge dienen. Die Bildungskommission 
schlug vor, „das Studium an den Hochschulen 
der Bundeswehr als erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlich angeleitetes Fachstu-
dium durchzuführen" 6). Dieser Vorschlag 
galt und gilt als Kernstück einer auf die Be-
dürfnisse der Streitkräfte ausgerichteten Stu-
dienkonzeption und erregte Aufmerksamkeit 
und Interesse in verschiedenen Wissen-
schaftszweigen.
Der folgende Beitrag geht der Frage nach, in-
wieweit dieser Teil der Reform und Neuord-
nung an der Hochschule der Bundeswehr 
Hamburg durchgesetzt wurde. Zunächst wird 
beschrieben, was bisher geschehen ist. Daraus 
erhellt auch der heutige Stand der Diskus-
sion. Diese Ergebnisse sind sodann mit der 
Ausgangssituation — also mit den Vorgaben 
des Gutachtens der Bildungskommission und 
den Anforderungen der Curricula — zu ver-
gleichen, um daran eine Auseinandersetzung 
mit dem Anleitstudium anzuschließen. Unter 
„Anleitstudium" wird hier die Einbettung er-
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlicher 
Elemente in das Fachstudium verstanden, wie 
sie der Bildungskommission vorschwebte.

I. Maßnahmen an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Studi-
en- und Lehrbedingungen anfangs von den 
Schwierigkeiten eines schwindelerregenden 
Aufbautempos bestimmt waren. Zwischen der

1) Auf diesen Umstand weist auch das „Gutachten 
der Bildungskommission'1 hin (Bonn 1971, S. 16 ff., 
zit.: „Gutachten“).
2) Helmut Schmidt, Vorwort zum „Gutachten", 
S. 3 f.; „Gutachten“, S. 24 ff.
3) Vgl. „Gutachten", S. 25.

Idee der Ausbildungsreform mit wissenschaft-
lichem Studium und dem Vorlesungsbeginn 
lagen nur drei Jahre. Gleichwohl muß es als 
vorteilhaft angesehen werden, daß den Hoch-



schulen die Ausfüllung des vom sozialwissen-
schaftlichen Institut erarbeiteten Rahmencur-
riculums für die verschiedenen Studiengänge 
überlassen blieb. In Hamburg waren die Vor-
aussetzungen insofern günstiger als in Mün-
chen, weil Prof. Th. Ellwein von Anfang an 
das Präsidentenamt bekleidete und die Aus-
bildungsreform geradezu persönlich verkör-
per 7te ).

Der äsident

In einer Hochschule mit Präsidialverfassung, 
die außerdem nach den Prinzipien einer Grup-
penuniversität ihre Entscheidungen fällt, sind 
die materiell-rechtlichen Möglichkeiten des 
Präsidenten begrenzt8). Er ist an Beschlüsse 
des Hochschulsenats gebunden, soweit sie 
„akademische Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung" betreffen9). Verfah-
rensrechtlich stehen ihm jedoch viele Wege 
offen, um Initiativen zu ergreifen, deren 
Durchsetzung dann allerdings von Überzeu-
gungskraft, politischem Fingerspitzengefühl 
und Konsequenz abhängt. Nach den Vorläufi-
gen Rahmenbestimmungen ist der Präsident 
„zu den Sitzungen der Senatsausschüsse und 
Fachbereichsräte einzuladen und hat das 
Recht, an den Sitzungen aller Kollegialorgane 
und Ausschüsse teilzunehmen sowie die Be-
handlung bestimmter Angelegenheiten zu ver-
langen“ 10 ). Ein derartiges Initiativrecht ver-
setzt den Präsidenten also jederzeit in die 
Lage, an jeder entscheidenden Stelle in der 
Hochschule die „Tagespolitik" zu bestimmen. 
Hinzu kommen nicht formal geregelte Sitzun-
gen mit den Sprechern 11)  der Fachbereiche 
und die mit dem Amt verbundene „Präsidial-
gewalt".

7) Thomas Ellwein war der Direktor des Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr in 
München, Vorsitzender der Bildungskommission, 
Vorsitzender der Gründungsausschüsse für die 
Hochschulen der Bundeswehr in Hamburg und 
München und erster Präsident der Hochschule der 
Bundeswehr Hamburg bis zum 30. 9. 1976.
8 Vgl. Hochschulrahmengesetz § 36 ff.
9) Vgl. Vorläufige Rahmenbestimmungen für 
Struktur und Organisation der HSBw Hamburg in 
der Fassung vom Juli 1976 (VRB), Teil C, I, (3); 
zum Problem der Bindungswirkung vgl. Hans- 
Georg Schultz-Gerstein, Akademische Gremien 
und Zentrale Einrichtungen an der Hochschule der 
Bundeswehr Hamburg 1976, S. 65 ff.
10) Vorläufige Rahmenbestimmungen, a. a. O.
11) An der Hochschule der Bundeswehr München 
„Dekane".

12) Zu dieser Zeit waren die meisten Professuren 
für die erziehungs- und gesellschaftswissenschaft-
lichen Elemente des Fachstudiums noch nicht be-
setzt Die Veranstaltungen wurden überwiegend 
durch Lehrbeauftragte von der früheren Heeresof-
fizierschule I wahrgenommen.
13) Vom 21. August 1974.
14) WOW = Wirtschafts- und Organisationswis-
senschaften.

Ellwein war sich all dieser Möglichkeiten 
und auch der damit zusammenhängenden 

Verantwortung bewußt. Im Dezember 1973 
rief er eine Versammlung der im Anleitbe-
reich aller Fachbereiche tätigen Psychologen 
und Pädagogen ein12 ). Diese Sitzung hatte 
das Ziel, die Bereitschaft zur Aufnahme der 
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftli-
chen Elemente in das Fachstudium zu wek- 
ken. Besondere Beachtung schenkte Ellwein 
den Fachbereichen Elektrotechnik und Ma-
schinenbau. Es zeichnete sich schon frühzei-
tig ab, daß hier größere Probleme zu bewälti-
gen seien als in den geistes- und sozialwis-
senschaftlichen Fachbereichen.

Neben der Diskussion in den Fachbereichen 
und Gesprächen mit Professoren der Inge-
nieurwissenschaften verfolgte Ellwein den zu 
Beginn eingeschlagenen Weg weiter, das An-
leitstudium über die dafür berufenen Profes-
soren in den Fachbereichen zu etablieren, 
was damals wie heute auf Widerstand stößt 
(vgl. unten Kap. II).

Als Präsidenten und geistigem Vater der Kon-
zeption fiel Ellwein auch die Aufgabe zu, das 
Bundesministerium der Verteidigung über die 
Durchsetzbarkeit der theoretischen Vorstel-
lungen zu unterrichten. Der er 13ste Bericht )  
faßt die personellen Konsequenzen des An-
leitstudiums zusammen und enthält Hinweise 
auf seinen integrativen Charakter: „Den Kern 
des Problems bildet unser Bemühen, keinen 
eigenen ausschließlichen Anleitbereich zu 
schaffen, sondern nach Möglichkeit jedem an 
der Hochschule tätigen Lehrer Gelegenheit 
zum Umgang auch mit solchen Studenten zu 
geben (Wahlfach), die sich in dem betreffen-
den Gebiet etwas vertiefen. Infolgedessen 
gibt es Variationen. Alle juristischen Profes-
soren haben eine volle Funktion im Fachbe-
reich WOW14 ), müssen aber gleichzeitig An-
leiterfordernisse abdecken. Die theologischen 
Professoren haben es dagegen überwiegend 
mit dem Anleitbereich zu tun; für sie gibt es 
nur am Rande eine Wahlfachmöglichkeit im 
Fachbereich Pädagogik. Vor diesem Hinter-
grund müssen wir auf präzise Zuordnungen 
verzichten, was natürlich das Verwenden von 
Maßeinheiten erheblich erschwert."



Ein zweiter Beri 15cht ) wurde auf Anforde-
rung des Ministeriums zusammengestellt. Die-
ser gibt einen Überblick über die praktische 
Durchführung des erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Teils der Fachstu-
diengänge, wie sie sich in den Studien- und 
Prüfungsordnungen niedergeschlagen hat Der 
Bericht schließt mit folgenden zusammenfas-
senden Bemerkungen: „Weitgehende Überein-
stimmung herrscht (sc. an der Hochschule) 
über folgende Aspekte der erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Komponente:

1. Sie bildet keinen eigenständigen Lehrbe-
reich in der Hochschule.

2. Sie dient in erster Linie den studierenden 
Offizieren
— als Hilfe zur Bewältigung des Fachstu-
diums in pädagogischer Hinsicht;
— zur Analyse der zukünftigen Situation als 
Ingenieur, Pädagoge oder Betriebswirt und 
als Ausbilder, Erzieher und Führer in der Rol-
le des Offiziers in pädagogischer und sozialer 
Hinsicht."

Nachdem Ellwein die Hochschule verlassen 
hatte, entstand wegen der Ungewißheit über 
die Regelung der Nachfolge ein Vakuum. In 
der einjährigen Übergangszeit bis zur Einset-
zung des vom Senat der Hochschule gewähl-
ten Nachfolgers 16)  hat es hinsichtlich des 
Anleitstudiums keine Diskussionen und Fort-
schritte in den Gremien oder durch sonstige 
Initiativen des Präsidenten gegeben.

Der Akademische Senat

Die Vorläufigen Rahmenbestimmungen wei-
sen dem Senat verschiedene Aufgaben zu. 
D 17er Aufgabenkatalog )  regelt jedoch die 
Kompetenzen nicht abschließend, sondern er-
läutert den Begriff der „akademischen Ange-
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung" 
und grenzt die Zuständigkeiten gegenüber 
den Fachbereichsräten ab. Dem Senat kommt 
es zu, die Tätigkeit der Fachbereiche zu koor-
dinieren und deren Funktionsfähigkeit zu 
überwachen. Insgesamt hat er damit alle Ent-
scheidungsgewalt über nicht rein fachspezifi- 

sehe oder fachbereichsbezogene Angelegen-
heiten15). ,

15) Vom Oktober 1975.
16) Am 1.7. 1977 wurde Prof. Dr. Horst Sanmann 
mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Präsiden-
ten beauftragt.
17) Teil C, III, (2) VRB.

18) Vgl. dazu Schultz-Gerstein, a. a. O., S. 17 f.
19) § 2 Absatz 6 Rahmengeschäftsordnung für die 
Beschlußgremien der Hochschule der Bundeswehr 
Hamburg vom 11. 9. 1975.

Zur Vorbereitung von Entscheidungen be-
dient sich der Senat verschiedener Ausschüs-
se, die an dessen Weisungen gebunden sind. 
Die Ausschüsse sind die „Arbeitsgremien" 
des Senats und sollen entscheidungsreife Vor-
lagen erarbeiten. Da die Senatsgremien der 
Hochschule mit Vertretern aller Gruppen und 
überwiegend auch aller Fachbereiche besetzt 
sind, können die unterschiedlichen Interessen 
bereits in die Ausschüsse eingebracht und in 
deren Sitzungen abgewogen werden.

Im Prinzip erhalten die Ausschüsse also Ar-
beitsaufträge vom Senat oder, soweit entspre-
chende Anträge vorliegen, vom Präsidenten 
als Vorsitzendem des Senats 19). Dieses Ver-
fahren hat sich allerdings bis heute an der 
Hochschule der Bundeswehr Hamburg nicht 
überall durchgesetzt. Die Ausschüsse ergrei-
fen teilweise von sich aus Initiativen, ohne 
daß der Senat daran beteiligt wäre. So ge-
schieht es zuweilen, daß Beschlußvorlagen 
zur Entscheidung in den Senat eingebracht 
werden, zu denen die Ausschüsse gar keinen 
Auftrag hatten. Dies geschah auch mit einer 
„Vorlage des Senatsausschusses für Lehre 
und Studium zum Anleitstudium".

Der Ausschuß faßte die Lernziele in einem 
Satz zusammen und nannte sie „die Fähigkeit 
zur kritischen und rationalen Auseinanderset-
zung im sozialen Bereich", um daraus den 
Schluß zu ziehen, daß „nicht in erster Linie 
Fachkenntnisse vermittelt, sondern Probleme 
wissenschaftlich aufgespürt, analysiert und 
gelöst (werden sollen)". Ein entsprechender 
Katalog zählt einzelne allgemeine Lernziele 
getrennt nach erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Elementen auf und weist 
bestimmten Themenbereichen konkrete Lern-
ziele zu. Spezifisch militärisch-berufsfeldbezo- 
gene Angaben enthält der Katalog nicht. Die 
Notwendigkeit des Anleitstudiums folgerte 
der Ausschuß aus einer Analyse der verschie-
denen Phasen der Ausbildung und der später 
möglichen Berufe eines studierenden Offi-
ziers. Er faßte die Begründung dahingehend 
zusammen, daß „dem Offizier, oder dem im zi-
vilen Beruf Tätigen Entscheidungen von gro-
ßer politischer und/oder sozialer Tragweite 
abgefordert (werden)".



Der Senat befaßte sich ausführlich mit der 
Vorlage und sah es nach längerer Diskussion 
als gegeben an, daß „die erziehungs- und ge-
sellschaftswissenschaftlichen Bestandteile der 
Fachstudiengänge in den Fachbereichen da-
hingehend überarbeitet werden, daß

20

 das Fach- 
Curriculum damit entsprechend angereichert 
werden soll" ).

Die Fachbereiche

Die Fachbereiche sind die Grundeinheiten der 
Hochschule und jeweils auf ihrem Gebiet für 
die Pflege und Entwicklung der Wissenschaf-
ten durch Studium, Lehre und Forschung ver-
antwortlich 21 ). Diese Verantwortung er-
streckt sich zweifellos auch auf das Anleitstu-
dium. Studienreformen lassen sich daher we-
gen der ausschließlichen Kompetenz der 
Fachbereiche ohne deren Willen und Unter-
stützung kaum durchsetzen. Die Freiheit von 
Forschung und Lehre erweist sich insofern 
gleichermaßen als hilfreiche Chance wie als 
Hindernis.
Formalrechtlich haben die Fachbereiche unter 
anderem die Aufgabe, Prüfungsordnungen 

22
und Curricula zu erarbeiten und fortzuentwik- 
keln ).  Ein Fach-Curriculum existiert bis 
heute nur für den Fachbereich Wirtschafts- 
und Organisationswissenschaften. In den an-
deren Fachbereichen gibt es mehr oder weni-
ger ausführliche Studienpläne. Die Überle-
gungen der Fachbereiche waren bald auf das 
Ziel gerichtet, wie sich die erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Elemente 
möglichst störungsfrei in das vorgeprägte und 
überkommene Fachstudium einbauen lassen. 
Das läuft im Ergebnis darauf hinaus, die Lö-
sung im Rahmen der Prüfungsordnungen zu 
suchen und zu finden.
Die Fachbereiche Elektrotechnik und Maschi-
nenbau sehen sich z. B. auf das angewiesen, 
was ihnen von den Fachprofessoren des An-
leitbereichs oder von den Fachbereichen Päd-
agogik sowie Wirtschafts- oder Organisati-
onswissenschaften als Hilfe angeboten wird. 
Trotz der wiederholten Gespräche und Dis-
kussionen mit Ellwein wird das eigene Han-
deln von mehr technokratischen Planungen 
bestimmt. Dies geschah vor dem Hintergrund 
der zu erarbeitenden Prüfungsordnungen und 
dem daraus sich ergebenden Fächerangebot 

für die Jeweiligen Studentenjahrgänge in den 
unterschiedlichen Trimestern. Im Zusammen-
hang damit wurden Überlegungen angestellt, 
in welcher Weise Leistungsnachweise zu er-
bringen sind und ob und in welcher Anzahl 
Lehrbeauftragte verpflichtet werden müs-
sen 23 ).

20) Senatsprotokoll 10/74, TOP 4.
21) TeilC, V, VRB; vgl. auch §64 HRG; zur Struk-
tur der Fachbereiche vgl. Schultz-Gerstein, a. a. O., 
S. 57 ff.

22) Teil C, V, (4) VRB.
23)  Z. B. in der „Kommission für das erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftliche Studium" im 
Fachbereich Elektrotechnik. Die Kommission wurde 
am 20, 6. 1974 eingesetzt und am 8. 1. 1976 aufge-
löst.
24) Gesamthochschulplan der Behörde für Wis en-
schaft und Kunst der Freien und Hansestadt Ham-
burg.

Im Fachbereich Elektrotechnik etwa wird die 
Prüfungsleistung für das Vordiplom aus den 
erziehungswissenschaftlichen Bestandteilen 
des Studiums in Form eines Seminarscheines 
im Zusammenhang mit folgenden Veranstal-
tungen in den ersten vier Trimestern er-
bracht:
1. Einführung in die Pädagogik, 2. Einführung 
in die Erwachsenenbildung, 3. Medienpädago-
gik, 4. Einführung in die Sozialpädagogik, 5. 
Berufs- und Betriebspädagogik, 6. Erziehungs-
wissenschaft und Anthropologie.

Für das Hauptdiplom ist die erfolgreiche Teil-
nahme einer Lehrveranstaltung aus den Ge-
sellschaftswissenschaften nachzuweisen. Eine 
Wahl besteht zwischen zwei Gruppen: Grup-
pe A: 1. Grundprobleme des Rechts, 2. Einfüh-
rung in die Grundordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland, 3. Völkerrecht. Gruppe B: 1. 
Soziologie, 2. Theologie, 3. Geschichtswissen-
schaft, 4. Politikwissenschaft. Ferner ist eine 
Prüfung in Betriebs- oder Volkswirtschafts-
lehre abzulegen.
Die Fachbereiche der Geistes- und Sozialwis-
senschaften ste n dem Anleitstudium inhalt-
lich naturgemäß näher als die Ingenieurwis-
senschaften. Im Fachbereich Pädagogik ist 
das Anleitstudium häufiger Gegenstand ein-
gehender Diskussion als in den anderen Fach-
bereichen. Diese lebt insbesondere im Rah-
men der Behandlung des Gesamthochschul-
planes wieder auf24). Auch die „Servicelei-
stungen" für andere Fachbereiche stehen hier 
öfter zur Debatte.

Die Professoren

Die Autonomie der Fachbereiche in Fragen, 
die Lehre und Forschung betreffen, beruht 
letztlich auf den dieses Recht tragenden Wis-



senschaftlern. Für den hier zu untersuchenden 
Gegenstand kommt dem

25

 Stimmenübergewicht 
der Professoren in Beschlußgremien für die 
Durchsetzung und Gestaltung von Reformen 
daher entscheidende Bedeutung zu ).

Die Meinungen der Professoren zum Anleit-
studium insgesamt, zu dessen Verhältnis zum 
Fachstudium, zur Organisation und zur 
Durchsetzbarkeit sind an der Hochschule der 
Bundeswehr Hamburg nicht einmütig. Sie rei-
chen von unausgesprochener Ablehnung über 
skeptisches Wohlwollen bis zu uneinge-
schränkter Befürwortung. Es bedarf keiner 
besonderen Betonung, daß die für die Fächer 
des Anleitstudiums ausdrücklich vorgesehe-
nen Professoren ein starkes Eigeninteresse an 
der Verwirklichung der Studienkonzeption 
entwickelt haben.

Die dem Anleitbereich zugehörigen Professo-
ren konzentrieren sich auf die Lernziele der 
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftli-
chen Elemente und die daraus zu ziehenden 
Konsequenzen für das Fächerangebot. In ei-
ner gemeinsam getragenen Ausarbeitung wird 
als „wichtigstes und oberstes Lernziel des 
Studiums an der Hochschule der Bundes-
wehr . .. die Befähigung des Studenten zur 
Partizipation, d. h. zur verantwortlichen Mit-
wirkung des einzelnen an den für die Gesamt-
heit wichtigen Entscheidungen in geistiger 
Freiheit" genannt. Das Anleitstudium soll „in 
enger Verbindung mit dem Fachstudium und 
in Hinblick auf die künftige Berufs- und Ofi -
ziersituation den Studenten über folgende 
Problembereiche orientieren:

I. über sich als Individuum,
II. über das Individuum im Kontext der so-

zialen Gruppe,
III. über das Individuum im Ausbildungspro-

zeß in der Bundeswehr und an der Hoch-
schule,

IV. über die gesamtgesellschaftlichen Rah-
menbedingungen,

V. über den Kontext des politischen Sy-
stems der Bundesrepublik Deutschland,

VI. über die Rolle der Bundesrepublik 
Deutschland im internationalen Sy-
stem 26.4 )

Diese Ausarbeitung knüpft unmittelbar an 
den im Senatsausschuß für Lehre und Stu-
dium behandelten Katalog zum Anleitstudium 
an.
In allen Fachbereichen gibt es nur vereinzelt 
nicht zum Anleitbereich gehörige Professo-
ren, die sich aus- und nachdrücklich mit eige-
nen Initiativen für das Anleitstudium einset-
zen. Im alg emeinen werden die Aktivitäten 
den von den Fachbereichsräten oder vom Se-
nat eingesetzten Ausschüssen überlassen.

Der Studentenbereich

Im Studentenbereich sind alle an die Hoch-
schule versetzten oder kommandierten Solda-
ten organisatorisch zusammengefaßt. Der Lei-
ter des Studentenbereichs ist deren truppen-
dienstlicher Vorgesetzter, dem Präsidenten je-
doch „in al gemeindienstlicher Hinsicht" un-
terstellt* ). Der Leiter Studentenbereich hat 
ferner Sitz und Stimme im Senat, vertritt dort 
aber nicht die Interessen des Dienstherrn und 
auch nicht die Vorstellungen der Streitkräfte 
über ein akademisches Studium. Diese Aufga-
be kommt dem Präsidenten zu. Den militä-
rischen Vorgesetzten des Studentenbereichs 
obliegt jedoch die Aufsicht mit allen Konse-
quenzen der Personalführung hinsichtlich der 
gesamten Ausbildung der einzelnen studie-
renden Offiziere, also auch über das Studium. 
Zwar haben sie weder unmittelbar noch mit-
telbar Einfluß auf die Bewertung von Studien-
leistungen. (Die Grenzen ihrer Einwirkung auf 
die Studenten im akademischen Bereich sind 
rechtlich bisher nicht eindeutig geklärt.) Aber 
es besteht kein Zweifel daran, daß die fakti-
schen Zugrifs möglichkeiten eine starke Iden-
tifikation der Vorgesetzten mit der Ausbil-
dungsreform erfordern 28 ).

25) BVerfGE 1974, 79; § 38 HRG.
26) Helga Haftendorn, u. a., Das erziehungs- und 
gesellschaftwissenschaftliche Studium an der 
Hochschule der Bundeswehr Hamburg (20. 1.  
1974).

27) Teil C, I (5) VRB.
28) Zu dem Problem der Mitwirkung des Studen-
tenbereichs in der akademischen Selbstverwaltung 
vgl. Schultz-Gerstein, a. a. O., S. 6 ff.
29) Genschei, Studie „Anleitstudium", Hamburg, 
August 1975.

Der erste Leiter Studentenbereich an der 
Hochschule der Bundeswehr Hamburg, Gen- 
schel, hat seine Gedanken und Vorstellungen 
zum Anleitstudium in einer Studie niederge-
legt29 ). Nach einer Darstellung und Analyse 
der Fakten kommt er unter anderem zu folgen-
den Feststellungen: 1. Das Anleitstudium ist für 
die Mitglieder der Hochschule „kein Gegen-
stand besonderer Aufmerksamkeit". 2. Vielen 
Hochschullehrern fehlt „Primärerfahrung im 



militärischen Bereich". 3. „Ein Beitrag zur 
Weiterentwicklung und Vertiefung der mili-
tärischen Berufsmotivation ... ist vom Anleit-
studium nicht zu erwarten." 4. „Alle Bemü-
hungen, auf andere Weise den Berufsfeldbe-
zug zu erhalten, können das fehlende Anleit-
studium nicht ersetzen."

Als Konsequenz daraus sieht Genschei fol-
gende „Möglichkeiten zur Abhilfe als ein 
Bündel sich ergänzender Maßnahmen:
1. Die Streitkräfte müssen gegenüber der 
Hochschule der Bundeswehr ihr gleichblei-
bendes Interesse an der Verwirklichung des 
Anleitstudiums deutlich und mit Nachdruck 
zum Ausdruck bringen.
2. Den Hochschullehrern muß in starkem 
Maße Gelegenheit gegeben werden, mit den 
Streitkräften vertraut zu werden.
3. Langsame Vergrößerung des militärischen 
Stammpersonals, weil diese Maßnahme eine 
Intensivierung des formellen und informellen 
erzieherischen Einflusses auf die studierenden 
Offiziere ermöglicht.
4. Verlängerung der militärischen Ausbil-
dung vor Beginn des Studiums um 1 Jahr auf 
21/4 Jahre."

Die Studenten

In allen Beschlußgremien der Hochschule 
sind Studenten vertreten. Darüber hinaus 
kann die Studentenschaft ihre Interessen 
durch den Konvent, die studentische Selbst-
verwaltung, artikulieren.

Initiativen haben die Studenten bisher weder 
im Senat, noch in den Fachbereichsräten, 
noch im studentischen Konvent ergriffen. Bei 
den oben geschilderten Diskussionen in den 
Gremien meldeten sich die Studenten ledig-
lich mit Wünschen zu Wort, bei den für das 
Anleitstudium geforderten Scheinen die spä-
tere Verwendung zu berücksichtigen und die 
Anforderungen in den Fachbereichen aufein-
ander abzustimmen.

Das Hochschuldidaktische Zentrum

Die Rahmenbestimmungen weisen dem Ho- 
schu
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ldidaktischen Zentrum der Hochschule 
der Bundeswehr Hamburg folgende Aufgaben 
zu ):

1. Das Hochschuldidaktische Zentrum hat die 
Aufgabe, die Fachbereiche bei der Fortent-
wicklung der Curricula zu unterstützen, ihre 
Arbeit in dieser Hinsicht zu koordinieren und 
durch eigene Forschung die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen.
2. In enger Zusammenarbeit mit dem Sozial-
wissenschaftlichen Institut der Bundeswehr 
wertet das Hochschuldidaktische Zentrum die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Lehre zum 
Zwecke der Curriculumrevision aus.

Es wird deutlich, daß hier neben den Fachbe-
reichen ein Schwerpunkt für die Entwicklung 
auch des Anleitstudiums gelegt worden ist. 
Trotz solcher Regelungen bleiben die Fachbe-
reiche aber von Einflußnahmen des Hoch-
schuldidaktischen Zentrums unabhängig, 
wenn sie sich unter Berufung auf ihre Auto-
nomie in Fragen der Lehre dagegen abschir-
men. So können bereits die für die Curricu-
lumentwicklung notwendigen empirischen Un-
tersuchungen durch die Gremien der Hoch-
schule, insbesondere durch die Fachbereichs-
räte, blockiert werden. Dies gilt erst recht für 
die Koordination und Abstimmung der Curri-
cula der verschiedenen Fachbereiche aufein-
ander.
Die Planstellen des Hochschuldidaktischen 
Zentrums der Hochschule der Bundeswehr 
Hamburg wurden nur nach und nach besetzt. 
Mit der systematischen Arbeit konnte erst 
Anfang 1976 begonnen werden. Das Hoch-
schuldidaktische Zentrum legte dem Senat 
der Hochschule im Dezember 1976 erste Er-
gebnisse einer Projektstudie „Allgemeines 
Studienverhalten" vor, deren Ziel darin be-
steht, „empirische Grundlagen für die Weiter-
entwicklung und Verbesserung von Studium 
und Lehre zu gewinnen" 31). Die Studie gibt 
Aufschluß darüber, welchen Schwierigkeiten 
sich die Studenten der Hochschule der Bundes-
wehr Hamburg ausgesetzt sehen. Dazu wurde 
eine Untersuchung an der Universität Saar-
brücken vergleichend herangezogen.

30) Teil D, II VRB.

31) Hochschuldidaktisches Zentrum der Hochschu-
le der Bundeswehr Hamburg, „Projektstudie“, 
Vorbemerkung.
32) E. Apenburg u. a., Orientierungsprobleme und 
Erfolgsbeeinträchtigung bei Studierenden, Univer-
sität des Saarlandes, Arbeitsgruppe für empirische 
Studienforschung, Saarbrücken 1974. Vgl. dazu 
auch die in dieser Ausgabe veröffentlichte Unter-
suchung von A. Bonnemann und D. Jörgensen.

In dem hier interessierenden Zusammenhang 
stechen drei Schwierigkeiten hervor, nämlich 
das Problem, in Seminaren und Vorlesungen 



folgen zu können (54 °/o HSBW H: 26% Uni 
SB), die Frage, wie man ökonomisch und ef-
fektiv studiert (74 % : 56 %) und die Frage 
nach Konsequenzen ohne Hochschulabschluß 
(78%: 18%). Außerdem bewegen 73% der 
Studenten der Hochschule der Bundeswehr 
Hamburg die Frage nach einer angemessenen 
Verwendung innerhalb der Bundeswehr nach 
Studienabschluß. Diese Ergebnisse sind im 
wissenschaftlichen Sinne sicherlich nicht re-
präsentativ, aber sie deuten darauf hin, daß 
von den 621 Studenten, die sich an der Um-
frage beteiligt haben, der weitaus größere 
Prozentsatz durch das Anleitstudium nicht 
den gewünschten Rückhalt bekommen hat. 
Darauf wird an anderer Stelle näher einzuge-
hen sein.

Das Hochschuldidaktische Zentrum der Hoch-
schule der Bundeswehr Hamburg bereitet zur 
Zeit weitere Untersuchungen vor, die sich mit 
Einzelproblemen der Fachbereiche beschäfti-
gen, ferner, welchen Einfluß sie auf die Ent-
wicklung der Fach-Curricula und damit auf 
die Einbeziehung der erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Elemente in die 
Fachstudiengänge haben.

Das Bundesministerium der Verteidigung

Die Berichte zum Anleitstudium vom August 
1974 und Oktober 1975 nahm das Bundesmini-
sterium der Verteidigung kommentarlos zur 
Kenntnis. Im Zusammenhang mit der Geneh-
migung von Prüfungsordnungen beanstandete 
es, daß die erziehungs- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Bestandteile des Fachstu-
diums lediglich Prüfungsfach in den Vorprü-
fungen, nicht jedoch in den Diplomhauptprü-
fungen seien. Es sieht darin einen Verstoß ge-
gen einen Beschluß der Bundesregierung und 
gegen die Vereinbarungen mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg, weil die bewilligenden 
Instanzen von einer ganz bestimmten Konzep-
tion ausgegangen seien, nämlich: „Das Stu-
dium an den Hochschulen der Bundeswehr ist 
als Fachstudium auf curricularer Basis mit er-
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Bestandteilen konzipiert. Durch die Integra-
tion erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftlicher Bestandteile in die jeweiligen 
Fachstudiengänge soll sichergestellt werden, 
daß auch während des Studiums an den 
Hochschulen der Bundeswehr das künftige

Tätigkeitsfeld der Studenten als Offiziere der 
Bundeswehr berücksichtigt wird."

Im März 1976 stellte das Bundesministerium 
der Verteidigung zur Situation im Anleitbe-
reich an den Hochschulen fest:
„1. Jede Diskussion über Ziele und Inhalte 
der .Anleitung’ bewegt sich, solange kein ge-
sichertes Ergebnis der Berufsfeldanalyse des 
Offiziers als Grundlage für die Anforderun-
gen an das Anleitstudium vorliegt, im theore-
tischen und überwiegend spekulativen 
Raum.
2. An beiden Hochschulen der Bundeswehr 
bestehen unter den Professoren bei voller An-
erkennung des Grundsatzes der Konzeption 
über Inhalt, Umfang und Bedingungen der 
Anleitung sehr unterschiedliche Auffassun-
gen.
3. Ähnlich große Unterschiede bestehen auch 
in den Auffassungen der Führungsstäbe über 
die Anforderungen an das Anleitstudium aus 
der Sicht der Teilstreitkräfte."

Diese Beurteilung führte zur Bildung einer 
Arbeitsgruppe, die sich mit der Berufsfeldana-
lyse beschäftigen sollte. Die konstituierende 
Sitzung fand mit Vertretern der Teilstreitkräf-
te und der beiden Hochschulen am 21. Okto-
ber 1976 in München statt. Folgende vom Mi-
nisterium aufgestellte Grundsätze bildeten 
den Ausgangspunkt der Diskussion:
„1. Das dreijährige Studium für Offiziere an 
den Hochschulen der Bundeswehr ist von der 
Konzeption her als Fachstudium unter Ein-
schluß einer erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Anleitung vorgesehen.
2. Eine Erweiterung der dreijährigen Regel-
studienzeit für das Fachstudium wegen der 
Hinzunahme der erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Anleitkomponenten 
stand niemals zur Diskussion.
3. Durch die erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftliche Anleitung sollte der Berufs-
bezug vor allem in den verschiedenen Ver-
wendungen als Offizier in der Bundeswehr 
mit dem Fachstudium hergestellt werden.
4. Studienziele und Studieninhalt dieser An-
leitung sind von den Anforderungen an die 
Anleitung abhängig, die wiederum vom. Er-
gebnis der Berufsfeldanalyse der Aufgaben 
des Offiziers bestimmt werden."



II. Anspruch und Wirklichkeit des Anleitstudiums

Aufgaben und Ziele

Die Bildungskommission hat als Ziele des er- 
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlich 
angeleiteten Fachstudiums drei Punkte ge-
nannt. Es soll erreicht werden, daß
„— der Studierende während des Studiums 
eine pädagogische und didaktische Hilfe er-
fährt und die Zeit des Studiums, in der er sich 
selbst in einer besonderen pädagogischen Si-
tuation befindet, nutzen kann, um in ihr Er-
fahrungen für die künftigen Aufgaben als 
Ausbilder zu sammeln;
— das zukünftige Tätigkeitsfeld im Studium 
selbst berücksichtigt wird;
— inhaltlich und methodisch auf Besonder-
heiten der Tätigkeit al
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s militärischer Führer 

vorbereitet wird." )

In der Begründung fordert die Bildungskom-
mission, daß Fach- und Anleitstudium sich 
„gegenseitig durchdringen müssen" und daß 
dazu eine „enge Kooperation des ganzen 
Lehrkörpers, eine sinnvolle Studienplanung 
und eine ständige Abstimmung zwischen den 
beiden Elementen des Studiums" notwendig 
seien.

Diese Postulate bedeuten eine Abkehr von 
traditionellen Studiengängen; sie entsprechen 
auch nicht dem herkömmlichen Studium Ge-
nerale, das eher allgemeinbildende Funktio-
nen neben dem reinen Fachstudium hat. Viel-
mehr handelt es sich um eine grundlegende 
Reform, die ein zeitlich und inhaltlich regu-
liertes, d. h. im Ergebnis ein curricular geord-
netes Studium einführt, um bestimmte Lern-
ziele in vorhersehbaren Zeiträumen zu errei-
chen. An dieser Stelle wird der untrennbare 
Zusammenhang zwischen Curriculum und er- 
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Elementen des Fachstudiums deutlich. „Allge-
meine" und „besondere Lernziele" enthalten 
jeweils sowohl Komponenten rein fachspezifi-
scher als auch allgemeinpädagogischer oder 
gesellschaftlicher, aber auch tätigkeitsfeldbe-
zogener Natur und können ohne Curric
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ulum 
kaum dargestellt, geschweige denn in ihrer 
Bedeutung überhaupt erkannt werden ).

Die allgemeinen Lernziele — wie Fähigkeit zur 
Partizipation und Kommunikation, Kreativität 
und Engagement — sind gleichwohl von den 
besonderen Lernzielen des Faches zu unter-
scheiden. Sie vermischen sich in dem Begriff 

„Ausbildungsziel“ und können unter der Be-
zeichnung dessen, was erreicht werden soll 
— nämlich eine bestimmte Qualifikation — 
sowohl getrennt als auch zusammen betrach-
tet werden. Dies ist dann eine Frage der Un-
terscheidung zwischen Qualifikationen im 
Hinblick auf deren objektive Prüfbarkeit und 
subjektive Beurteilung der Person hinsicht-
lich ihrer Eignung für bestimmte Aufgaben. 
Darauf wird im dritten Teil noch einzugehen 
sein.
Die Bildungskommission konkretisierte die 
obengenannten Ziele dahin gehend, daß zwi-
schen erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftlichen Elementen zu unterscheiden sei. 
Beide haben ausbildende Aufgaben zu erfül-
len, die weder ersetzbar noch austauschbar 
sind. Das Anleitstudium soll also kein Fak-
tenwissen vermitteln, sondern „aufgrund di-
daktischer und methodischer Überlegungen 
zu den definierten Ausbildungszielen füh-
ren 35" ).
Die Erziehungswissenschaften sollen es dem 
Studenten ermöglichen, das eigene Studium 
als pädagogische Situation zu erkennen. Da-
bei soll er verallgemeinerungsfähige Erfah-
rungen sammeln, die ihn im künftigen Beruf 
dazu befähigen, pädagogische Erfahrungen zu 
analysieren und das eigene Verhalten als 
Ausbilder und Erzieher zu überdenken. Die 
erziehungswissenschaftliche Komponente soll 
also einerseits das Studium erleichtern und 
andererseits die rein fachliche Berufsvorbe-
reitung ergänzen.
Die Bildungskommission sieht in der akade-
mischen Ausbildung herkömmlicher Art die 
Gefahr, daß die Beziehung zu dem zukünftig 
auszuübenden Beruf in seiner gesellschaftli-
chen Bedeutung entweder erst gar nicht her-
gestellt wird oder aber im Detailstudium des 
Fachwissens untergeht. Aus diesem Grunde 
soll das Studium an den Hochschulen der 
Bundeswehr „der Vorbereitung auf den Beruf 
des Offiziers ebenso (dienen) wie dem Ver-
ständnis für den Zusammenhang zwischen 
den Inhalten des jeweiligen Studienganges

33) „Gutachten", S. 53.
34) VgL „Curricula", S. 20 ff. Vgl. dazu die eben-
falls in dieser Ausgabe veröffentlichte Studie von 
H. Fröchling, W. Gessenharter und W. Nacken 
über eine curriculare Konzeption der „erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Elemente’ 
(EGE).
35) „Gutachten”, S. 53.



und übergreifenden wissenschaftlichen, politi-
schen und soziologischen Gegebenheiten und 
Entwicklungen" 36).  Schließlich geht es nach 
den Vorstellungen der Bildungskommission 
auch um eine Entlastung der militärischen 
Ausbildung insofern, als rechtliche, histori-
sche oder politische Grundkenntnisse sowie 
Fragen der Führung, Organisation und Pla-
nung vom Anleitstudium übernommen wer-
den können. Dieser letzte Aspekt dürfte dazu 
beigetragen haben, die Gewichte des Anleit-
studiums auf die Seite des Berufsfeldbezuges 
im engeren, militärischen Sinne zu verla-
gern.

Zur Verwirklichung des Anleitstudiums an 
der Hochschule der Bundeswehr Hamburg

Es muß bezweifelt werden, ob das erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftliche Anleitstu-
dium an der Hochschule der Bundeswehr 
Hamburg — von Einzelpersonen abgesehen — 
je als das begriffen worden ist, was es sein 
sollte, nämlich als das verbindende Element 
eines curricularen Fachstudienganges, das 
sich wie ein roter Faden durch alle Trimester 
zieht und stets die „allgemeinen" auf die „be-
sonderen Lernziele" des Faches bezieht und 
umgekehrt. Vielmehr wurde das Augenmerk 
nicht auf die Entwicklung der Curricula, son-
dern vor allem auf die seperate Erarbeitung 
der Prüfungsordnungen gelegt. Es versteht 
sich von selbst, daß ein Studium ohne Prü-
fungsordnung wenig sinnvoll ist. Dennoch 
oder gerade deshalb haben aber — wenn man 
der Konzeption der Bildungskommission folgt 
— die Prüfungsordnungen sich an die Cur-
ricula anzulehnen, weil das, was geprüft wer-
den soll (Leistungskon
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jeden Curriculums ist ).
Die Mißverständnisse und Unsicherheiten in 
den Gremien der Hochschule sind deutlich. 
Der Senatsausschuß für Lehre und Studium 
hat von Anfang an die enge Verknüpfung 
des Anleitstudiums mit den Prüfungsordnun-
gen betont, ohne die Verbindung zu den Cur-
ricula hervorzuheben. Der Senat hat es „als 
gegeben angesehen, ... daß das Fachcurricu-
lum damit entsprechend angereichert werden 
soll". Die Fachbereichsräte haben das Anleit-
studium nur insoweit behandelt, als es zur 
Ausfüllung und Erfüllung der Prüfungsord-
nungen notwendig erschien. Lediglich der

36) „Gutachten“, S. 54.
37) Vgl. Definition Curriculum in „Gutachten“, 
S. 67 und „Curricula", S. 9.

Fachbereichsrat Pädagogik hat sich des cur-
ricularen Ausgangspunktes erinnert, ohne die-
sen jedoch forciert weiterzuentwickeln. Kon-
krete Gesamtentwürfe von Curricula unter 
Berücksichtigung der erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlichen Elemente sind in 
keinem Gremium der Hochschule behandelt 
worden. Es ist nicht ersichtlich, daß die Curri-
culumausschüsse der Fachbereiche an solchen 
Vorlagen arbeiten.

Die Vorstöße zum Anleitstudium in den Fach-
bereichsräten betreffen im allgemeinen Einzel-
aspekte des Fächerangebotes, die Verteilung 
des Stoffes auf die Trimester, die Art der Lei-
stungsnachweise oder Fragen der Lehrkapazi-
tät. Diese eher technokratische Behandlung 
des Anleitstudiums läßt erkennen, wie wenig 
Gewicht die Fachbereiche der neuen Studien-
konzeption beimessen. Dies ist verwunder-
lich, weil alle Fachbereiche ihre Studiengän-
ge auf ein Drei-Jahres-Studium mit Trimester-
einteilung umzustellen hatten. Eine solche 
Umstellung macht es erforderlich, daß die 
gesamte Studienplanung inhaltlich und me-
thodisch grundlegend verändert wird. Solche 
Veränderung muß nicht Qualitätsverlust be-
deuten. Ein Qualitätsverlust tritt aber mit 
großer Wahrscheinlichkeit ein, wenn über-
kommene, auf vier bis fünf Jahre konzipierte 
Studiengänge mit Semestereinteilung ohne 
Überprüfung in eine völlig andere Hochschul-
situation gepreßt werden. Unter solchen Um-
ständen müssen sich die erziehungs- und ge-
sellschaftswissenschaftlichen Elemente als zu-
sätzliche Belastung auswirken. Insgesamt 
läßt sich die Überforderung der Studenten bei 
einem solchen Vorgehen nicht vermeiden. Die 
Folge davon ist Qualitätsverlust oder radika-
le Auslese.

Soweit sich die Diskussion des Anleitstu-
diums an der Hochschule auf Wesen und In-
halt bezieht, bleibt sie meistens ohne Kontu-
ren oder verfällt in Fehlinterpretationen von 
Ergebnissen der Bildungskommission. „Die 
Fähigkeit zur kritischen und rationalen Aus-
einandersetzung im sozialen Bereich" z. B. ist 
ein sprachlicher Allgemeinplatz, hinter dem 
sich letztlich Alltägliches verbirgt. Auch die 
Feststellung, daß „dem Offizier oder dem im 
zivilen Beruf Tätigen Entscheidungen von 
großer politischer und/oder sozialer Tragwei-
te abgefordert (werden"), ist trivial und gibt 
für konkrete Vorstellungen wenig her. Einzig 
die Professoren des Anleitbereichs bemühen 
sich hier um die Formulierung von konkreten 
Lernzielen und versuchen, ihre Vorstellungen 



in den Gremien durchzusetzen. Es wurde er-
wähnt, daß dies nicht gelungen ist.

Bei den Erörterungen zum Anleitstudium fehlt 
selten der Begriff „Berufsfeldbezug''. Es 
scheint mir, als sei dies die Zauberformel, mit 
der einerseits militärische Lehrgegenstände in 
der Hochschule angesiedelt werden sollen 
und mit der andererseits Widerstände gegen 
eine akademische Ausbildung für Offiziere 
überhaupt erst aus dem Wege geräumt wurden. 
Schließlich dient sie — wohl aus diesen 
Gründen — als Druckmittel zur Durchsetzung 
des Anleitstudiums und als Rechtfertigung 
gegenüber der Öffentlichkeit für eigene 
Hochschulen der Bundeswehr. Es ist selbst-
verständlich, daß der Studentenbereich und 
das Bundesministerium der Verteidigung die 
Wortführer der Betonung des Berufsfeldbezu-
ges sind. Allerdings fragt sich, ob bei diesen 
beiden Instanzen die Aussagen der Bildungs-
kommission bewußt oder unb

38
ewußt fehlinter- 

pretiert werden. Nach Genschei )  fehlt an-
dererseits vielen Hochschullehrern „Primärer-
fahrung im militärischen Bereich", „ein Bei-
trag zur Weiterentwicklung und Vertiefung 
der militärischen Berufsmotivation ist vom 
Anleitstudium nicht zu erwarten", der „erzie-
herische Einfluß des militärischen Stammper-
sonals" müsse deshalb vergrößert werden. 
Das Ministerium sieht im Anleitstudium vor 
allem das Mittel, „den Berufsbezug in den ver-
schiedenen Verwendungen als Offizier in der 
Bundeswehr" herzustellen. Diese Folgerungen 
laufen auf eine militär-spezifische „Anlei-
tung" hinaus, von der bei der Bildungskom-
mission nicht die Rede war. Die „Berücksich-
tigung des Tätigkeitsfeldes a
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ls militärischer 

Führer" ) ist nicht gleichbedeutend mit mi-
litärischer Ausbildung — im Gegenteil, das 
Anleitstudium soll einen Kontrapunkt dazu 
bilden, indem es bewußt zu „zivilem" Nach-
denken 40auffordert ).

Dies wird ganz deutlich, wenn man die „all-
gemeinen Lernziele" des Curriculums mit her-
anzieht41). Die Mitwirkung am sozialen, poli-
tischen und sonstigen Geschehen (Partizipa-
tion) als „oberstes allgemeines Lernziel" er-
weist sich beispielsweise nicht als militär-
spezifischer Ausbildungsbeitrag, enthält aber 
gleichwohl tätigkeitsfeldbezogene Merkmale, 
weil vor der Teilnahme möglicherweise die 

38) Vgl. Anm. 29.
39)  „Gutachten", S. 53.

40) Vgl. dazu „Gutachten”, S. 53 f.
41) „Curricula", S. 20 ff.

Motivation dazu durch die Vermit lung „ge-
sellschaftswissenschaftli
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cher Grundlagen und 

Erkenntnisse" gegeben werden muß ) . Ähn-
lich lassen sich die anderen allgemeinen 
Lernziele tätigkeits- oder berufsfeldbezogen 
einordnen.

Die im Gutachten erwähnte besondere Be-
rufsvorbereitung auf rechtlichem, histori-
schem oder politischem Gebiet sowie für die 
Führung, Organisation und Planung hat vor 
allem die Teilstreitkräfte zu — möglicherwei-
se berechtigter — Überinterpretation veran-
laßt. Eine Entlastung und Vorbereitung 43)  
der dem Studium folgenden militärischen 
Ausbildung findet im Anleitstudium jedoch 
nur insofern statt, als die methodischen Zu-
gangsmöglichkeiten zu den im militärischen 
Unterricht zu behandelnden Themen erleich-
tert werden. Die reine Stoffvermittlung und 
die Möglichkeit, Faktenwissen zu erwerben, 
sind indessen begrenzt und hängen zudem da-
von ab, inwieweit der einzelne Student eine 
entsprechende Wahl nach dem Angebot der 
Prüfungsordnung und des Vorlesungsver-
zeichnisses trifft. In diesem Zusammenhang 
ist erneut darauf hinzuweisen, daß die sinn-
volle Studienplanung ein Curriculum voraus-
setzt, das die Lernziele dieser erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Elemente vom 
ersten bis zum letzten Trimester deutlich in 
Erscheinung treten läßt.

Zusammenfassend ist festzustellen:

1. Das Anleitstudium wird in der Lehrpraxis 
der Hochschule der Bundeswehr Hamburg 
nicht als Überwindung traditioneller Studien-
gänge verstanden, sondern überwiegend als 
lästige Pflichtübung, die auf Kosten des Fach-
studiums geht.

2. Der inere  Zusammenhang zwischen Cur-
riculum, Prüfungsordnung und Anleitstudium 
bleibt unbeachtet. Die drei Komponenten wer-
den nicht als Einheit gesehen und demgemäß 
getrennt bearbeitet und verhandelt.

3. Eigene inhaltliche Vorstellungen zu den 
Fachcurricula stehen bis heute in den Gremi-
en nicht zur Debatte. Die Vorgaben der Bil-
dungskommission und des Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der Bundeswehr werden von 
fast allen Seiten fehlinterpretiert oder einsei-
tig ausgelegt.

42) „Gutachten", S. 54.
43) Vgl. „Gutachten", S. 51. und 54.



III. Beurteilung der Entwicklung

Vielerorts ist zu lesen, das Anleitstudium sei 
gescheitert. Diese Meinung teile ich nicht. 
Die hier dargestellte Bilanz offenbart aller-
dings Schwächen der Gesamtkonzeption für 
die curricularen Studiengänge an den Hoch-
schulen der Bundeswehr, die zwangsläufig 
zum Scheitern führen, wenn die Probleme 
nicht umgehend gelöst werden. Das Anleit-
studium ist Bewährungsproben noch gar 
nicht ausgesetzt gewesen, weil das, was in 
den Prüfungsordnungen an erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Elementen 
niedergelegt wurde, ohne ausgearbeitete Cur-
ricula als zusammenhangloses Etikett mit Ali-
bifunktion angesehen werden muß.
Die Bildungskommission hat es „nicht für er-
forderlich“ gehalten, die Begriffe „Bildung, 
Ausbildung und Erziehung" in ihrer Wechsel-
wirkung zu untersuchen, deren Bedingungen 
aufeinander abzustimmen und die Konsequen-
zen, die von diesen jede Berufsqualifizierung 
bestimmenden Faktoren ausgehen, im Hin-
blick auf das Berufsbild des Offiziers darzule-
gen 105). Insbesondere fehlen eindeutige 
Aussagen über die erzieherischen Momente 
einer akademischen Ausbildung. Ein wissen-
schaftliches Studium setzt jedoch erzieheri-
sche Prozesse in Gang, die denen der her-
kömmlichen Ausbildung von Soldaten diame-
tral entgegenstehen. Die rechtlichen, sozialen 
und psychologischen Bedingungen eines 
Hochschulstudiums sind andere als die etwa 
eines Lehrgangs an einer Truppen- oder Offi- 
ziersschule.
Die Bildungskommission stand also vor der 
Schwierigkeit, eine ambivalente Studienkon-
zeption zu entwickeln, die eine mit öffentli-
chen Hochschulen vergleichbare und damit 
von den Ländern anerkennungsfähige Qualifi-
kation ermöglicht, ohne den militärischen 
Auftrag zu vernachlässigen. Dieser Konflikt 
läßt sich nur dadurch lösen, daß man das Stu-
dium im Rahmen der gesamten militärischen 
Ausbildung als „zivilen" Teil ansiedelt, als 
solchen anerkannt und in seinen erzieheri-
schen Wirkungen nicht nur in Kauf nimmt, 
sondern bewußt aufgreift, um die Persönlich-
keitsentwicklung des Offiziers als Mitglied 
der demokratischen Gesellschaft zu fördern.
An dieser Stelle hat das Anleitstudium einzu-
setzen. Es dient eben nicht unmittelbar der 
Ausbildung zum Offizier, sondern soll erzie-
herisch auf das Bewußtsein des einzelnen Stu-
denten einwirken, um in ihm Fähigkeiten zu 

wecken, die zivilberuflich wie militärisch 
gleichermaßen notwendig sind.
Die von der Bildungskommission vorgeschla-
gene Konzeption des Anleitstudiums in Ver-
bindung mit den vom Sozialwissenschaftli-
chen Institut der Bundeswehr vorgelegten 
Curricula zeichnen sich durch hohe Ansprü-
che an den Lernenden aus. Zunächst scheint 
es so, als sauge der Student die erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Elemente 
einfach in sich auf, um dann seine gesell-
schaftsaufgeschlossene Menschwerdung zu 
erfahren. Vergleichsweise bescheiden sind 
dagegen die Ziele der pädagogischen Anlei-
tung: Der Student soll das Lernen lernen. Dies 
kann sich freilich nur auf organisatorische 
oder sonstige Hilfsmittel beziehen. Ebenso 
verhält es sich mit dem Sammeln von Erfah-
rungen. — Diese knappen Hinweise mö-
gen ausreichen, um festzustellen, daß die 
pädagogische Anleitung stets mit den Gren-
zen des Individuums zu rechnen hat. Daraus 
folgt nun, daß die Vermittlung erziehungswis-
senschaftlicher Elemente konzeptionell schon 
zu hoch angesiedelt ist. Es bedarf keiner Pro-
fessoren, weil die zu vermittelnden Methoden 
reines Handwerkszeug sind, für das sich wis-
senschaftliche Vertiefung im Rahmen eines 
Fachstudiums von selbst verbietet.
Die gesellschaftswissenschaftliche Anleitung 
ist komplizierter und setzt sich selbst wieder 
aus verschiedenen Komponenten zusammen. 
Allein die Vielzahl der allgemeinen Lernziele 
und die damit nicht notwendigerweise dek- 
kungsgleiche Fächervielfalt lassen Zweifel an 
der Realisierbarkeit der Ausgangskonzeption 
aufkommen. Erziehung zu „Partizipation, 
Kommunikation, Kreativität" und dergleichen 
mehr kann nicht als Ausschnittsvergrößerung 
im Studium plötzlich Wirkungen zeitigen, 
ganz abgesehen davon, daß auch hier wieder 
die individuellen Anlagen und Voraussetzun-
gen eine stets unterschätzte Rolle spielen. 
Nach dem Stand der heutigen Konzeption des 
Anleitstudiums finden allenfalls solche Stu-
denten überhaupt Zugang dazu, die die ange-
strebten Lernziele bereits vorher erreicht ha-
ben. Vor diesem Hintergrund verwundern die 
Schwierigkeiten der Hochschule nicht. Die 
theoretischen Grundlagen können in der vor-
liegenden Form etwa von Ingenieuren gar 
nicht bewältigt werden.
Eine ernste Barriere bildet dabei die Sprache. 
Der Hang der Sozialwissenschaft, einfache Le-



benssachverhalte sprachlich so zu deformie-
ren, daß sich auch engagierte Nichtfachleute 
verständnislos abwenden, erschwert die 
Durchsetzung selbst folgerichtiger Konzeptio-
nen. Statt schlicht nachzudenken wird „re- 
flektiert". Auf der Suche nach Lösungen muß 
„problematisiert" werden, was an sich offen-
bar, einfach und konfliktfrei ist. Die Zusam-
menhänge zwischen dem einzelnen und der 
Gesellschaft werden zur „wechselseitigen Be-
dingtheit von Individuum und Gesellschaft" 
hochstilisiert. Da gibt es die „Aktivierung 
von Basisprozessen", „kognitive Ebenen" und 
„kommunikative Kompetenzen“, „spezifische 
Innovationsstrategien", „repressive System- 
zwecke" und die „Systematisierung eines Tä-
tigkeitsfeldes". Wer sich der Sprache in die-
ser Weise bedient, darf sich nicht wundern, 
daß jegliche Überzeugungskraft mit Breiten-
wirkung verlorengeht.

Die sprachlichen Hindernisse und dadurch 
aufgebaute Vorurteile sind zweifellos über-
windbar. Damit würde eine erste Hürde in 
den Gremien der Hochschule genommen. Es 
kommt aber weiter darauf an, daß vor allem 
die Fachbereichsräte von der Notwendigkeit 
und Machbarkeit der Neuordnung der Stu-
diengänge überzeugt werden. Das ist nicht 
ein nur sprachliches, sondern auch ein kon-
zeptionelles Problem, wie sich aus den vor-
hergehenden Ausführungen ergibt. Die Fach-
bereiche selbst müssen die Fachcurricula er-
stellen und ständig überarbeiten.

Bei der Durchsetzung wird schließlich zu be-
rücksichtigen sein, daß die koordinierende 
Funktion des Senats und des Hochschuldidak-
tischen Zentrums durchgreift. Die Einbettung 
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftli-
cher Elemente in das Fachstudium muß je-
doch von den Fachbereichen geleistet wer-

den, denn nur sie sind kompetent für die in-
haltlichen Notwendigkeiten und Anforderun-
gen ihrer Fächer. Das Hochschuldidaktische 
Zentrum kann nur seine Hilfe anbieten und 
überprüfende Instanz sein.
Die akademische Selbstverwaltung ist ein In-
strument des hochschulinternen Ausgleichs 
und eine organisatorische Maßnahme zur Si-
cherung der Wissenschaftsfreiheit. In die Zu-
ständigkeit der Gremien kann von außen, ins-
besondere von der Staatsgewalt, nicht ohne 
weiteres „hineinregiert" werden. Gremien 
sind darüber hinaus nur schwer zur Verant-
wortung zu ziehen. Damit hängt die Durchset-
zung des Anleitstudiums mehr oder weniger 
von der Bereitschaft der Fachbereiche zu ak-
tivem Handeln ab.

Die Gründe dafür, daß das Anleitstudium bis 
heute nicht verwirklicht wurde44 ), lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

44) Zur Zeit bemüht sich der Pari. Staatssekretär 
im BMVg, Dr. Andreas von Bülow, intensiv mit 
den Hochschulen darum, das Anleitstudium kon-
zeptionell und organisatorisch auf neue Grund-
lagen zu stellen.

1. Die Vorstellungen der Bildungskommis-
sion sind im Gutachten nur umrißhaft darge-
stellt und bleiben im Theoretischen stek- 
ken.
2. Die theoretischen Grundlagen des sozial-
wissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr 
reichen als Anstoß für die Entwicklung der 
Fachcurricula nicht aus. Darüber hinaus über-
fordern sie Lehrende und Lernende.
3. Organisation und Struktur einer Gruppen-
hochschule mit akademischer Selbstverwal-
tung sind für Studienreformmaßnahmen zu 
schwerfällig; dies trifft besonders zu bei einer 
Hochschulneugründung.
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Studienreform und Praxisbezug 
an den Hochschulen der Bundeswehr

Vorschläge zur kritischen Entwicklung 
und rationalen Beurteilung eines curricularen Modells

Einleitung *

1) Seit Fertigstellung des Manuskripts (Spätsommer 
1977) haben sich einige Veränderungen ergeben, 
die eine positive Entwicklung des Studiums an den 
Hochschulen der Bundeswehr einleiten könnten. 
Im Dezember 1977 wurde ein Kompromiß zwischen 
dem Verteidigungsministerium und den Hochschu-
len der Bundeswehr ausgehandelt, der 18 Trimester-
wochenstunden erziehungs- und gesellschaftswis-
senschaftliche Anteile während des gesamten Stu-
diums vorsieht und diese Anteile organisatorisch 
als eine Art Nebenfachstudittn konzipiert, in dem 
allerdings Schwerpunktsetzungen möglich und — 
wie wir meinen — dringend nötig sind: Die Ver-
ständigung über das organisatorische Modell 
einer Nebenfachkonzeption kann nicht die Ver-
ständigung über Ziele und Inhalte dieser Konzep-
tion ersetzen. Insofern glauben wir, daß unsere 
nachstehenden Überlegungen auch bei der inhalt-
lichen Ausgestaltung dieses Kompromisses, den 
wir mittragen, Gültigkeit haben. Im übrigen muß 
allen Beteiligten klar bleiben, daß von der Erstel-
lung bis zur Umsetzung eines Planungspapiers 
wichtige Phasen durchlaufen werden, die für kriti-
sche Reflexion offen sein müssen.

Basis der Hochschulgründungen der Bundes-
wehr war der Gedanke, den längerdienenden 
Offizieren in ihrer Gesamtausbildung ein be-
rufsbezogenes wissenschaftliches Studium zu 
geben. Damit hatten die politischen Entschei-
dungsträger wichtige Forderungen der allge-
meinen Hochschulreform aufgenommen: Ne-
ben dem Berufsbezug wurde eine Regelstu-
dienzeit von drei Jahren festgelegt; das Stu-
dium sollte mittels Curricula organisiert wer-
den und erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftliche Elemente (EGE) für alle studieren-
den Offiziere vorsehen. Wenngleich dieser 
Reformversuch nicht ohne weiteres ein Modell 
für zivile Hochschulen ist, so ist doch nicht zu 
übersehen, daß die Entwicklung der Hochschu-
len der Bundeswehr (HSBw) von öffentlichem 
Interesse ist und manche Erfahrungen für den

Hochschulsektor verallgemeinerungsfähig sein 
dürften.
Der vorliegende Aufsatz 1) diskutiert solche 
verallgemeinerungsfähigen Probleme anhand 
eines Beispiels, das spezifisch für die Hoch-
schulen der Bundeswehr ist: dem Zielkonzept 
und der Realisierung der erziehungs- und ge-
sellschaftswissenschaftlichen Elemente (oft 
auch „Anleitstudium" genannt). Nach einem 
kurzen Aufriß des Grundproblems der Hoch-
schulausbildung im Rahmen der Streitkräfte, 
nämlich des Verhältnisses von Wissenschaft 
und Militär (I), werden die Zielkonzeption 
und bisherigen Realisierungsschritte der er-
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Ausbildungsinhalte beschrieben (II). Im Ab-
schnitt III wird diskutiert, welche Faktoren 
Hochschulplanung zu berücksichtigen hätte, 
um einigermaßen rational die Gesamtentwick-
lung steuern zu können. In Anwendung dieser 
Grundgedanken wird sodann ein Vorschlag 
für die wissenschaftliche Ausbildung der stu-
dierenden Offiziere in den erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Elementen 
(EGE) vorgetragen (IV). Abschließend wird 
eine Strategie zur Evaluation der Ausbil-
dungsprozesse an Hochschulen der Bundes-
wehr dargelegt (V), um die Möglichkeiten ei-
ner schrittweisen und rationalen Entschei-
dungshilfe für die weitere Institutionalisie-
rung und mögliche Revision von Ausbil-
dungsgängen aufzuzeigen.

Dieser Bericht resultiert aus gemeinsamer Be-
standsaufnahme und weitgehend geteilter gemein-
samer Bewertung der dargestellten Sachverhalte 
von Seiten der Autoren. Im einzelnen wurden ver-
faßt: Kap. II. und der Abschnitt Berufsorientierung 
im Kap. III. von H. Fröchling, die übrigen Teile von 
Kap. III. sowie Kap. I. und IV. von W. Gessenhar-
ter, Kap. V. von W. Nacken.



I. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Streitkräften

Die Beurteilung des Verhältnisses von mili-
tärischem und wissenschaftlichem Bereich 
reicht, je nachdem, welche Ziele man den ein-
zelnen Bereichen zuschreibt, von ,völlig 
problemlos' über ,spannungsgeladen' bis ,anti- 
podisch'. Einer häufig anzutreffenden Asso-
ziation zufolge werden mit Wissenschaft wei-
testgehende Freiheit in Forschung, Lehre und 
Studium und mit Streitkräften Befehl und Ge-
horsam verbunden, dementsprechend Wissen-
schaft und Militär als in großer Spannung 
zueinander stehend angesehen. Die Hochschu-
len der Bundeswehr sind in dieses Span-
nungsfeld hinein gegründet worden2), und 
die Literatur dazu spiegelt das ganze Spek-
trum möglicher Bewertungen dieses gegensei-
tigen Verhältnisses wider: „Vertheoretisie- 
rung der Bundeswehr" und „Militarisierung 
der Wissenschaft" sind vielleicht die Eck-
punkte dieses Spektrums3). Irgendwo dazwi-
schen könnte man die Meinung ansiedeln, 
daß die Grundprinzipien der Inneren Führung 
und des wissenschaftlichen Arbeitens sich 
sehr nahe stehen, ja sich partiell decken — 
eine Meinung, die wohl für den politischen 
Entschluß, ein Studium für längerdienende 
Offiziere einzuführen, maßgeblich gewesen 
ist4), jedenfalls für die Verfasser dieses Arti-

5) Vgl. dazu einen der neuesten Literaturüberblik- 
ke: D. Bald, Militär und Gesellschaft als Gegen-
stand der Forschung, in: Wehrwissenschaftliche 
Rundschau (1976), H. 5, S. 154—161.
6) Vgl. K. v. Schubert, a. a. O.; zum Einfluß der 
Bundeswehr auf Wissenschaft, Wirtschaft usw., 
der hier nicht diskutiert werden kann, vgl. z. B. 
M. G. Schmidt, Staatsapparat und Rüstungspolitik 
in der Bundesrepublik Deutschland (1966—1973), 
Gießen 1975, besonders S. 130 ff. und dortige Ta-
bellen; U. Albrecht, Bundeswehr und Wirtschaft, 
in: E. Klöss u. a. (Hrsg.), Unternehmen Bundes-
wehr, Frankfurt 1974. S. 66—85, besonders S. 66— 
73.
7) Neuordnung der Ausbildung und Bildung in der 
Bundeswehr — Gutachten der Bildungskommission 

kels als eine wesentliche Richtschnur für ihr 
Engagement an den HSBw gelten kann.

Selbstverständlich ist mit diesen Bemerkun-
gen nicht das gesamte Feld der Beziehungen 
zwischen den beiden Bereichen abgedeckt; 
auf andere Aspekte kann nur thesenförmig 
verwiesen werden. So muß z. B. erstaunen, 
daß angesichts der Tatsache, daß die Bundes-
wehr im politischen, ökonomischen, sozialen 
Leben der Bundesrepublik, in der internatio-
nalen Politik und im individuellen Leben vie-
ler Bürger eine nicht unerhebliche Rolle 
spielt, sich die wissenschaftliche Forschung 
jedoch vergleichsweise wenig um das Phäno-
men „Bundeswehr" kümmert5). Andererseits 
ist aber der faktische Beitrag, den die Wis-
senschaft im Rahmen der Bundeswehr bereits 
spielt — zumal in den technischen B
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ereichen, 
aber auch zunehmend in anderen Bereichen 
— nicht zu ignorieren ). Kann das mehr oder 
weniger enge Nebeneinander oder gar Gegen-
einander zu einem fruchtbaren Miteinander 
werden? Diese Frage stellt sich für die Bun-
deswehr insgesamt; jedoch ist es die Kernfra-
ge der Ausbildungskonzeption der Hochschu-
len der Bundeswehr.

II. Versuch einer kritisichen Darstellung
der Ausbildungskonzeption an den Hochschulen der Bundeswehr

1. Die Zielkonzeption der HSBw — 
Quadratur des Kreises?

Die Ausbildung der längerdienenden Zeit- 
und Berufssoldaten an den Hochschulen der 
Bundeswehr soll dem im Juni 1971 veröffent-

2) Vgl, Th. Ellwein, A. v. Müller, H. Plander 
(Hrsg.), Hochschulen der Bundeswehr zwischen 
Ausbildungs- und Hochschulreform, Opladen 1974; 
W.-E. Liebau, Akademiker in Uniform, Hochschul-
reform in Militär und Gesellschaft, Hamburg 
1976.
3) Vgl. etwa K. v. Schubert, Zum Verhältnis von 
Militär und Wissenschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 
44/72, S. 3—11.
4) Ebenda.

lichten Gutachten7) der „Kommission zur 
Neuordnung der Ausbildung und Bildung in 
der Bundeswehr" wie auch den offiziellen 
Weißbüchern des Bundesministers der Vertei-



digung 8) (BMVg) zufolge von folgender Ziel-
konzeption 9) bestim t sein:
— Das Studium soll demjenigen an allgemei-
nen Hochschulen vergleichbar sein und zu 
gleichwertigen Abschlüssen führen (Teil-
ziel a).
— Im Studium sol en bei der Auswahl der 
einzelnen Fachinhalte „die Belange der Streit-
kräfte" berücksichtigt werden (Teilziel b).
— Das Studium soll „in der Regel eine Dauer 
von drei Jahren" nicht überschreiten und in 
Form eines Studienjahres in Trimestern orga-
nisiert werden (Teilziel c).
— Zwischen den allgemeinen Hochschulen 
und denjenigen der Bundeswehr ist „eine 
enge Kooperation anzustreben, die sich insbe-
sondere auf die Abstimmung der Lehrpläne 
und den Austausch des Lehrpersonals erstrek- 
ken" soll (Teilziel d).
— Das Studium ist als „erziehungs- und ge-
sellschaftswissenschaftlich angeleitetes Fach-
studium" durchzuführen, damit der Studieren-
de durch pädagogische und didaktische Hilfe 
während des Studiums bereits Erfahrungen 
für die künftigen Aufgaben als Ausbilder 
sam eln kann, das künftige Berufsfeld bereits 
im Studium selbst berücksichtigt findet und 
„inhaltlich und methodisch auf Besonderhei-
ten der Tätigkeit als militärischer Führer vor-
bereitet" wird (Teilziel e).
„Erziehungs- und gesellschaftswissenschaft-
lich angeleitetes Fachstudium" sollte bedeu-
ten, „daß nicht an ein Nebeneinander von 

Fach- und Berufs tudium gedacht ist, sondern 
sich beide Elemente des Studiums gegenseitig 
durchdringen müssen" 10). Dies erfordere eine 
enge Kooperation des gesamten Lehrkörpers, 
eine sinnvolle Studienplanung und eine stän-
dige Abstimmung zwischen den beiden Ele-
menten des Studiums. Auf der Grundlage eines 
engen Berufsfeldbezuges solle die erziehungs-
wissenschaftliche Komponente das Studium 
selbst als einen pädagogischen Vorgang 
transparent machen und Erfahrungen vermit-
teln, die im künftigen Beruf dazu befähigen, 
pädagogische Situationen analysieren und das 
eigene Verhalten als Ausbilder und Erzieher 
reflektieren zu können. Die gesellschaftswis-
senschaftlichen Elemente sollen die zur Refle-
xion der eigenen gesellschaftlichen und be-
ruflichen Situation erforderlichen Grundlagen 
und Erkenntnisse vermitteln und darüber hin-
aus zur Durchführung von Lehrveranstaltun-
gen der Politischen Bildung — einem obliga-
torischen Tätigkeitsmerkmal im Offiziersberuf 
— befähigen.

8)  Bundesminister der Verteidigung, Bonn 
1971. Zu Entstehung und Inhalt des Gutachtens 
vgl. Sozialwissenschaftliches Institut der Bundes-
wehr, Curricula für die Hochschulen der Bundes-
wehr, in: Aus Politik und ‘Zeitgeschichte, B 15— 
16/74; Th. Ellwein, A. v. Müller, H. Plander, 
a. a. O.; Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.), 
Die Hochschulen der Bundeswehr, Bonn 1974; W.- 
E. Liebau, a. a. O.; O. Massing, Reform im Wider-
spruch, Gießen 1976; W. Gessenharter, H. Fröch- 
ling, W. Nacken, Planung und Zielwandel in der 
Hochschulreform, vervielfältigter Forschungsbe-
richt, Hamburg Juni 1977; J. Bornemann, Bundes-
wehrhochschulen — Auf dem Weg zu einer neuen 
Offiziersgeneration, in: B. C. Hesslein (Hrsg.), Die 

unbewältigte Vergangenheit der Bundeswehr, Rein-
bek 1977, S. 104 ff.
8) Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.), Weiß-
buch 1970. Zur Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland und zur Lage der Bundeswehr, Bonn 
1970, S. 128 ff.; ders., Weißbuch 1971/1972. Zur Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur 
Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1972, S. 66 ff.; 
ders., Weißbuch 1973/1974, S. 81 ff.; ders., Weiß-
buch 1975/1976, S. 185 ff.
9) Gutachten der Bildungskommission, S. 50 ff.

10) Ebenda, S. 54, auch das folgende.
11) Anschreiben des Chefs des Bundeskanzleram-
tes zum Verwaltungsabkommen zwischen der Bun-
desrepublik und der Freien und Hansestadt Ham-
burg an den Ersten Bürgermeister Hamburgs vom 
27. 9. 1972.
12) Weißbuch 1973/1974, S. 91.
13) Gessenharter, Fröchling, Nacken, S. 8 f.

An dieser Zielkonzeption der HSBw ist vom 
Bundesministerium der Verteidigung in allen 
Phasen des Planungs- und Realisierungsprozes-
ses gegenüber der Öffentlichkeit festgehalten 
worden. Diese Konzeption wurde in bezug auf 
die HSBw Ham
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burg noch erweitert durch die 
Absichtserklärung, die HSBw „stufenweise in 
die Konzeption für eine Gesamthochschule 
Hamburg" )  zu integrieren, sowie durch eine 
explizite Betonung der akademischen Eigen-
ständigkeit beid 12er HSBw ) (Teilziel f).

Einen hohen Stellenwert innerhalb dieser Ge- 
samtzielkonzeption hat das Ministerium bis-
her in allen Verlautbarungen den Teilzielen 
(b) „Berufsfeldbezug" und (e) „erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftliche Elemente 
der Fachstudiengänge" (im folgenden EGE ge-
nannt) zugemessen. Beide Teilziele können 
als einer der Hauptgründe für Bundesregie-
rung und BMVg bezeichnet werden, über-
haupt eigene Hochschulen der Bundeswehr zu 
errichten 13 ).

Besondere Bedeutung bei der Realisierung der 
Gesamtzielkonzeption maß das BMVg dabei 
den vorläufigen Rahmen-Curricula zu, die es 



im Sozialwissenschaftlichen Institut der Bun-
deswehr erarbeiten ließ 14) . Diese Rahmen- 
Curricula sollten offenbar eine Aufgabe lö-
sen, die wir als Quadratur des Kreises be-
zeichnen möchten: Bei näherem Hinsehen er-
weist sich nämlich die vom BMVg propagier-
te Gesamtzielkonzeption als ein Satz von 
Teilzielen, die zueinander in einem Konkur-
renzverhältnis stehen, aber dennoch allen öf-
fentlichen Äußerungen des BMVg zufolge 
gleichrangig und gleichzeitig verwirklicht 
werden sollen bzw. bereits verwirklicht wor-
den sind15). Dieser Defekt in der Zielstruktur 
der HSBw soll unter Verzicht auf die Analyse 
aller Interdependenzen exemplarisch anhand 
des hier primär interessierenden Teilzieles (e) 
(EGE) in Verbindung mit Teilziel (b) (Berufs-
feldbezug) skizziert werden.

16) Vorgelegt wurden Rahmencurricula für die 
Studiengänge Wirtschafts- und Organisationswis- 
senschaften (WOW) und Vermessungswesen. Vgl. 
Sozialwissenschaftliches Institut, a. a. O.; H. Dill- 
kofer, Th. Ellwein, W. Habermeyer, J, Kuhlmann, 
W. Sahner, R. Zoll, Wirtschafts- und Verwaltungs- 
Wissenschaften, Curriculum für die Hochschulen 
der Bundeswehr, Opladen 1975.
15) Vgl. insbesondere Weißbücher 1973/1974 und 
1975/1976, a. a. O., sowie die Rede von Minister 
Leber anläßlich der Verabschiedung der ersten, 
Absolventen der HSBw Hamburg, in: Information 
für die Truppe, H. 1, 1977.

16) Vgl. Ellwein, v. Müller, Plander, S. 23 f.
17) Die Ergebnisse der Forschung zu kollektiven 
Entscheidungsprozessen in Organisationen zusam-
menfassend: F. Hoffmann, Entwicklung der Orga-
nisationsforschung, Wiesbaden 1973, S. 180 ff., 
hier: S. 184.
18) Ebenda.

Bezogen auf die Hochschullandschaft in der 
Bundesrepublik zum Zeitpunkt der Gründung 
von HSBw — und erst recht der heutigen — 
konkurriert nämlich das Teilziel (e) ebenso 
wie das Teilziel (b) tendenziell mit dem Teil-
ziel (a) (Vergleichbarkeit von Studium und 
Abschluß mit demjenigen al gemeiner Hoch-
schulen) und Teilziel (c) (Dreijahresfrist, Tri-
mesterregelung). Aus diesem Dilemma sollten 
offenbar die Curricula heraushelfen. Sie soll-
ten eine Verträglichkeit der miteinander kon-
kurrierenden Teilziele insofern herstellen, als 
mit ihrer Hilfe eine an den Tätigkeitsmerkma-
len im künftigen Berufsfeld orientierte Selek-
tion der Fülle des Fachwissens vorgenommen 
werden sollte. Eine „Entrümpelung" der über-
lieferten Lerninhalte einzelner Wissenschafts-
disziplinen und die Lösung von ihrem traditio-
nellen Nebeneinander (oder gar Gegeneinan-
der) sollten Platz schaffen für einen dreijähri-
gen Studiengang neuer Qualität: Berufsfeld-
bezogene Lernziele sol ten als Selektionskri-
terien dabei helfen, aus dem breitgefächerten 
Angebot traditioneller Wissenschaftsdiszipli-
nen die zum Erreichen der Lernziele für erfor-
derlich gehaltenen Lerninhalte auszuwählen 
und in interdisziplinären Lehrveranstaltungen 

stark exemplarisch zu vermitteln — die EGE 
dabei voll integriert. Damit werden die Curri-
cula (neben der Möglichkeit zu Kleingruppen-
arbeit, intensiver Studienberatung, enger 
Kooperation der Dozenten sowie koordinie-
render Arbeit eines hochschuldidaktischen 
Zentrums 16 )) gewissermaßen zur schlechthin 
zentralen Voraussetzung gemacht, Teilziel (e) 
(EGE) und damit auch Teilziel (b) (Berufsfeld-
bezug) unter Berücksichtigung von Teilziel 
(c) (Dreijahresfrist) überhaupt erei chen zu 
können. Das Curriculum quasi als ein Zauber-
stab, der die Quadratur des Kreises möglich 
macht?

2. Aufeinanderfolgende anstatt synchrone 
Realisierung der Zielkonzeption

Vor dieser Quadratur des Kreises haben 
Fachbereiche, Senate und Präsidenten der 
beiden HSBw genauso wie das BMVg dann 
auch relativ bald nach ihrer Konstituierung 
weitgehend kapituliert. Es läßt sich zeigen, 
daß sie den Ausweg aus diesem Dilemma dar-
in gesucht haben, daß sie die komplexe 
Struktur der sechs miteinander konkurrieren-
den Ziele, die nach ihrer ständigen Beteue-
rung allesamt gleichwertig und gleichzeitig 
realisiert werden sollten, faktisch in eine 
Prioritäten- und Präferenzskala zerlegten und 
damit begannen, sie nunmehr zeitlich nach-
einander und in unterschiedlicher Intensität 
in die Wirklichkeit umzusetzen. Dieser Vor-
gang der „Sequentialisierung konfliktärer Zie-
le" 17)  läßt sich unter Heranziehung organisa-
tionstheoretischer Befunde jedoch lediglich als 
eine „Quasi-Lösung" von Zielkonflikten inter-
pretieren: „Die Dringlichkeit der einzelnen 
Ziele ... verändert sich im Zeitablauf. Die 
bestehenden Zielkonflikte werden lediglich 
durch Umformulieren des Problems gelöst. Es 
findet eine Problemvereinfachung statt, ohne 
daß die Zielkonflikte realiter gelöst wer-
den 18." )

Diese Sequentialisierung des Zielsystems 
vollzog sich in folgender Weise: Das BMVg 
machte frühzeitig, wiederholt und nachdrück-
lich deutlich, daß es dem Ziel „Dreijahresfrist 
und Trimesterregelung“ (Teilziel c) erste Prio-



rität beimesse 19). Die Selbstverwaltungsgre-
mien der Hochschulen — insbesondere die 
faktische Mehrheit der Hochschullehrer — 
halten ihrerseits die Ziele „Vergleichbarkeit 
von Studium und Studienabschluß" (Teil-
ziel a) und „akademische Autonomie" (Teil-
ziel f) für die vorrang s ten. Diese drei Ziele 
haben folglich als erste in den Diplomprü-
fungsordnungen ihren Niederschlag gefunden, 
die weitgehend identisch sind mit denjenigen 
entsprechender Fachbereiche an den allge-
meinen H 20ochschulen ) .
Die Integration von Lernzielen und -Inhalten 
aus den künftigen Berufsfeldern in den jeweili-
gen Fächerkanon der „Kernfächer" (Teilziel b) 
und die Einbeziehung der EGE in die Fachstu-
diengänge (Teilziel e) mit Hilfe der Rahmen-
curricula indes hat in der Gründungs- und 
Aufbauphase der ersten dreieinhalb Jahre bis 
auf den heutigen Tag nicht stattgefunden. Das 
kann hier sine ira et Studio als Tatbestand 
festgehalten werden — zumal dieser Tatbe-
stand u. E. nicht einzelnen Personen oder be-
stimmten Personengruppen zur Last gelegt 
werden kann, sondern sich eher als ein Struk- 
turdefekt darstellt, den es künftig durch ratio-
nales Entscheidungshandeln aller an diesem 
Prozeß Beteiligten gemeinsam zu beheben gilt. 
Welche geradezu abstrusen Folgen sich aus 
diesem Strukturdefekt für die praktische Ar-
beit an den HSBw ergeben haben, mag ein 
Blick in die Studienordnung (StO) des Fach-
bereiches Wirtschafts- und Organisationswis-
senschaften (WOW) in Hamburg zeigen 21 ) — 
in den übrigen Fachbereichen stellt sich das 
Problem der Reduktion der EGE tendenziell 
ebenso dar22). Zu Beginn seiner Tätigkeit 
hatte der Fachbereich WOW in einem Selbst- 
b’indungsbeschluß das Rahmencurriculum 
übernommen23 ). Danach sieht die StO für die 
ersten zwei Studienjahre auch eine Abfolge 
von insgesamt 45 Lehreinheiten vor, elf von 

19) Zuletzt in der Antwort des Pari. Staatssekre-
tärs v. Bülow auf die Anfrage des Abgeordneten 
Pawelczyk (SPD), Deutscher Bundestag, 16. Sitzung 
vom 3. 3. 1977.
20) Diese und die nachfolgenden Aussagen bezie-
hen sich primär auf die HSBw Hamburg.
21) Vgl. Studienordnung FB WOW vom 19.2. 
1976.
22) Siehe speziell zu den ingenieurwissenschaftli-
chen Fachbereichen G. Hoffmann, Das Anleitstu-
dium an der Hochschule der Bundeswehr Ham-
burg: Ziel und Wirklichkeit, in: Wehrwissen-
schaftliche Rundschau, 3/1976, S. 81 ff.; sowie Lie- 
bau, S. 145 ff.
23) übernommen wurden die Lehreinheiten der 
Ebene IV: Organisation. Vgl. Aus Politik und Zeit-
geschichte, B 15—16/74, S. 33 f.; Dillkofer, Ellwein 
u. a. S. 308 ff.

24) Faktisch kann im gesellschaftswissenschaftli-
chen Fachgebiet der erfolgreiche Besuch einer 
einzigen Lehreinheit als Leistungsnachweis nach 
der DPO ausreichen — eine Möglichkeit, von der 
zunehmend Gebrauch gemacht wird: Reduktion der 
ursprünglich 20 % Anteile EGE am Curriculum auf 
ganze 2 bzw. 1 %!
25) Ellwein, v. Müller, Pfänder, S. 27.

ihnen aus dem Bereich der EGE als integrale 
Bestandteile des Curriculums. Damit scheint 
die Realisierung des „Anleitkonzeptes" (Teil-
ziel e) wie auch des „Berufsfeldbezuges" (Teil-
ziel b) durch die StO W  hinreichend si-
chergestellt zu sein. Bei genauerem Hinsehen 
jedoch wird deutlich, daß dieselbe StO aus 
dem Bereich dieser elf Lehreinheiten der EGE 
lediglich in wahlweise zwei Lehreinheiten 
aus dem Bereich der Erziehungswissenschaf-
ten oder in zwei Lehreinheiten aus den ge-
sellschaftswissenschaftlichen Fachgebieten ei-
nen Leistungsnachweis fordert. Der Besuch 
ganzer zweier Lehrveranstaltungen eines der 
beiden als unzertrennbare Einheit konzipier-
ten EGE reicht demnach aus, um das Vordi-
plom zuerkannt zu bekommen24). Wie ist 
diese Diskrepanz zu erklären?
Genau hier hat sich der zuvor beschriebene 
Prozeß der „Sequentialisierung konfliktärer 
Ziele" geradezu modellhaft vollzogen. Bevor 
nämlich der Fachbereich WOW mit der 
Selbstbindung an das Rahmencurriculum an 
die Realisierung der Teilziele (e) und (b) ging, 
hatte er zuvor eine Diplomprüfungsordnung 
(DPO) verabschiedet, die vom Gründungsaus-
schuß der HSBw erarbeitet und von ihm aus-
drücklich als exemplarisch für alle Fachberei-
che bezeichnet worden war25). Diese DPO 
erweist sich als primär an den Zielen „Ver-
gleichbarkeit der Studiengänge und Studien- 
abschlüsse" (Teilziel a) und „Dreijahresfrist 
und Trimesterregelung" (Teilziel c) orientiert, 
wohl damit angesichts der politischen Vorga-
ben (Anerkennung der Diplome durch die 
Hamburger Kultusbehörde, Regelstudienzeit 
von drei Jahren) unverzüglich mit einem for-
mal ordnungsgemäßen Ausbildungsbetrieb be-
gonnen werden konnte.
Die Studienordnung WOW mußte auf dieser 
Prüfungsordnung aufbauen. Da sich die Teil-
ziele (a), (c), (e) und (b) bei dieser ofensicht -
lichen Diskrepanz zwischen Prüfungsordnung 
und Curriculum nicht synchron realisieren 
ließen, wurde die Studienordnung so zum In-
strument der Sequentialisierung — zu Lasten 
der Teilziele (e) und (b).
Dessenungeachtet hält sowohl das Verteidi-
gungsministerium als auch die Hochschule in 



allen offiziellen Verlautbarungen zur Außen-
darstellung wie auch intern an der ursprüng-
lichen Zielkonzeption unverändert fest und 
erweckt so den Eindruck ihrer synchronen 
Realisierung26 ). Dieser Eindruck täuscht aber 
darüber hinweg, daß vor allem die erzie- 
hungs- und

27

 gesellschaftswissenschaftlichen 
Elemente der Fachstudiengänge faktisch auf 
der Strecke geblieben sind ). Damit ist die 
offiziell uneingestandene Zielunverträglich-
keit de facto zu Lasten genau des Zieles ent-
spannt worden, das eines der Hauptargumen-
te für die Errichtung von HSBw überhaupt 
war und nach allerhöchster Meinung nach 
wie vor als „wohl die wichtigste Neuerung 

26) Vgl. die jüngste Äußerung des Pari. Staatsse-
kretärs v. Bülow auf die schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Pawelczyk (SPD) am 3. 3. 1977 im 
Bundestag (Drucksache 8/129, Fragen B 96, 97 und 
98) sowie die Rede von Minister Leber anläßlich 
der Verabschiedung der ersten Absolventen der 
HSBw Hamburg, Information für die Truppe, H 1/ 
1977, S. 7.
27) Vgl. das Resümee des Gründungsausschußmit-
gliedes und Lehrbeauftragten Prof. Werner Thie-
me, Hamburg: „Als gescheitert wird man das An-
leitstudium ansehen müssen", in: Hochschulpoliti-
sche Informationen 4 vom 25.2. 1977, sowie die 
Nachzeichnung dieses Scheiterns von G. Hoff-
mann und Liebau.
28) Rede von Minister Leber an der HSBw Ham-
burg am 28.2. 1974, Manuskript S. 12; vgl. Liebau, 
S. 146.
29) Das ergibt eine vom Hochschuldidaktischen 
Zentrum der HSBw Hamburg im Juni 1976 im Auf-
trag des Akademischen Senats durchgeführte Re-
präsentativbefragung von Studenten der HSBw 
Hamburg und der Universität Saarbrücken.
30) Nach Liebau, S. 149 f., befürworten nur 68 % 
der Studenten der HSBw Hamburg und 23 °/o der 
HSBw München die Notwendigkeit des „Anleit"- 
Konzeptes. In den sozialwissenschaftlichen Fach-
bereichen (Pädagogik, WOW) beider HSBw ergibt 
sich eine Befürwortungsquote von 70°/, bei den 
Technikern von nur 39 °/o. In der Süd.  Zeitung 
vom 2. 4. 1977 heißt es zu diesem Problembereich: 
.In der Praxis stellt sich nun aber heraus, daß das

einst so hochgelobte Anleitstudium ... mehr und 
mehr in die Rolle eines unbedeutenden und unge-
liebten .Nebenfaches' abgedrängt wird, das letzt-
lich nicht .zählt'. Die Sparpolitik in diesem Be-
reich läßt sogar befürchten, daß hinter dem Gan-
zen Methode steckt. Bis Bülows Programm (einer 
Verbesserung der politischen Bildung in der Bun-
deswehr, d. Verf.) im Januar 1978 vorliegt, kann 
das Begleitstudium schon so gut wie tot sein ..."
31) Vgl. für viele andere: H. A. Hesse/W. Manz, 
Einführung in die Curriculumforschung, Stuttgart 
u. a. 1972.
32) Vgl. als Beispiel das über 2 000 Seiten starke 
Curriculum-Handbuch, hrsgg. v. K. Frey, 3 Bände, 
München 1975, das sich auf weniger als 10 Seiten 
mit Kostenfragen befaßt. Vgl. auch, trotz aller in-
haltlicher Unterschiede, die verschiedenen Publi-
kationen der (ehemaligen) Mitglieder des SOWI, 
z. B. Sozialwissenschaftliches Institut der Bundes-
wehr, Curricula für die Hochschule der Bundes-
wehr, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 15—16/ 
74; H. Dillkofer et al, a. a. O.; Ellwein, v. Müller, 
Plander, a. a. O.; Arbeitsgruppe „Anleitstudium": 
Partizipation als Lernziel, Pullach 1975; O. Mas-
sing, a. a. O.

gegenüber der herkömmlichen Studienpraxis*
gil 28t ).
Daß die Studenten angesichts des außeror-
dentlich hohen Arbeitsdruckes 29),  der sich 
für sie aus den beiden in den Prüfungsord-
nungen festgeschriebenen Teilzielen („Ver-
gleichbarkeit von Studium und Studienab-
schluß" einerseits und „Dreijahresfrist mit 
Trimesterregelung" andererseits) ergibt, die 
EGE als eine additiv zum Fachstudium hinzu-
kommende und damit unzumutbare zusätzli-
che Belastung einschätzen30 ), kann wohl fai-
rerweise nicht ihnen angelastet werden —■ 
handelt es sich doch hier offenbar um einen 
Strukturdefekt der Organisation.

III. Curriculare Überlegungen zu den erziehungs- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Elementen der Fachstudiengänge

1. Einige Grundüberlegungen zur 
Curriculumplanung

Die Curriculumsdiskussion in der Bundesre-
publik kann ihre Zeitgebundenheit nicht leug-
nen: Entstanden weitgehend im Bewußtsein 
des Fragwürdigwerdens bisher vom allgemei-
nen Konsens getragener Bildungs- und Aus-
bildungsziele, hat diese Diskussion sich vor 

allem mit den Fragen der Lernzielgewinnung 
und de 31r Legitimation der Lernziele befaßt ). 
Der Streit um die Grundwerte der Gesell-
schaft, um Demokratisierung usw., der durch 
die Studentenunruhen der 60er Jahre wieder 
ins Bewußtsein der Öffentlichkeit trat, hinter-
ließ auch in den Hochschulreformbestrebun-
gen seine tiefen Spuren. So wichtig diese 
Zieldiskussion auch immer gewesen ist, so 
problematisch ist aber auch der feststellbare 
Tatbestand, daß sie sich weitgehend ohne 
eine Analyse der nötigen Ressourcen, sowohl 
finanzieller als auch personeller und organi-
satorischer Art, abs 32pielte ) . Auch hier ein 



Kind ihrer Zeit, verblieb die Diskussion im 
Glauben, das Problem der Knappheit von Mit-
teln ausblenden zu können, wiewohl die we-
nigen Berichte, die auch auf den Kostenfaktor 
abhoben, auf die „astronomis
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chen" Summen 
von Curriculumentwicklungen aufmerksam zu 
machen versuchten ).  Spätestens zu dem 
Zeitpunkt, als die Finanznöte deutlich wur-
den, brachten dann Kapazitätsplaner zwar die 
Ressourcenfrage wieder ins Spiel, vernachläs- 
sig(t)en aber ihrerseits nun allzu häufig die 
Zielfrage: Bestimmte Mittelansätze werden 
guasi zu Naturereignissen hochstilisiert, die 
man nicht diskutieren und beeinflussen kön-
ne, sondern schlicht hinzunehmen habe.

Gegenüber diesen hier geschilderten Einsei-
tigkeiten in der Argumentation wird im fol-
genden dafür plädiert, Ziel- und Mittelanaly-
sen und -entscheidungen eng miteinander zu 
verzahnen. Dabei wird — unter der Annahme, 
daß Curriculumentwicklungen als Entschei-
dungsprozesse aufgefaßt werden können — 
auf einen zentralen Grundgedanken der ver-
haltenswissenschaftlichen Entscheidungstheo-
rie zurückgegriffen, der besagt, daß „sich Zie-
le auch in Beschränkungen manifestieren" 34)  
können: „In den Entscheidungssituationen der 
Realität muß eine Handlungsalternative, um 
akzeptabel zu sein, einer ganzen Menge von 
Anforderungen oder Beschränkungen genü-
gen. Manchmal wird eine dieser Anforderun-
gen herausgenommen und als Ziel der Hand-
lung angesehen. Aber die Wahl einer der Be-
schränkungen aus vielen ist in großem Maße 
willkürlich. Für viele Zwecke ist es sinnvol-
ler, sich auf die gesamte Menge der Anforde-
rungen als des (komplexen) Ziels der Hand-
lung zu beziehen. 35" ) Sicherlich ist die übli-
che Einteilung nach Ziel, Mittel und Rahmen-
bedingungen sinnvoll; ob diesen Kategorien 
aber jeweils ein für allemal bestimmte reale 
Tatbestände zugeordnet werden dürfen, kann 
zumindest bezweifelt werden. So ist z. B. für 
den Finanzplaner die Einhaltung der Dreijah-
resregelstudienzeit das Ziel, dem sich andere 
Aspekte, wie z. B. die Wissenschaftlichkeit 
des Studiums, unterzuordnen haben. Für den

Hochschullehrer wird dagegen ein wissen-
schaftliches Studium das Ziel sein, und Regel-
studienzeiten werden als ein mehr oder weni-
ger gutes Mittel dafür angesehen. Für die 
weitere Diskussion soll nun festgelegt werden: 
„Rahmenbedingungen", „Ziele“, „Mittel“ sind 
Begriffe für (zukünftige) Sachverhalte, die in 
der genannten Reihenfolge als immer weniger 
feststehend gelten sollen: Mittel haben sich 
an Zielen zu orientieren, die sich wiederum 
von Rahmenbedingungen abhängig zeigen. 
Dabei sei nochmals betont, daß dieselben 
Sachverhalte für verschiedene Entscheidungs-
teilnehmer als „Ziele", „Mittel" oder „Rah-
menbedingungen" fungieren können; kein 
Sachverhalt kann eo ipso beispielsweise das 
Privileg der Unerschütterlichkeit als „Rah-
menbedingung" zugewiesen bekommen, es sei 
denn nach einer bewußt gefällten, begründba-
ren (gemeinschaftlichen) Entscheidung. Rah-
menbedingungen, Ziel(e) und Mittel in ihrem 
wechselseitigen Verhältnis nennen wir „kom-
plexes Ziel".

2. Das komplexe Ziel der EGE

Die folgende Darstellung des komplexen Ziels 
(Ziele, Rahmenbedingungen, Mittel) der EGE 
bezieht — neben den offiziellen Quellen — 
Einschätzungen und Informationen ein, die 
als Frucht der Erfahrungen der Verfasser in 
den ersten Jahren der HSBw gelten können. 
Folgende Problemkreise werden in das kom-
plexe Zielpaket eingehen, wobei die Etikettie-
rung als „Ziele", „Rahmenbedingungen“ bzw. 
„Mittel" jeweils angegeben wird:
— Wissenschaftlichkeit der Ausbildung in 
den EGE
— Berufsorientierung der EGE
— Organisatorische Einflußfaktoren
— Kapazitätsfragen und Merkmale der Stu-
denten.

Wissenschaitlichkeit der Ausbildung in den 
EGE
In einem Erfahrungsbericht über die ersten 
drei Jahre der HSBw Hamburg ist jüngst ge-
fordert worden: „Das Anleitstudium sollte 
völlig aus dem allgemeinen Hochschulbetrieb 
herausgenommen werden, da es keine wissen-
schaftliche, sondern mehr eine gesellschafts-
politische Auf 36gabe hat." )  Diese Meinung

36) So W. Thieme in: HPI 8 : 3 (Februar 1977) 
S. 5.

33) So bereits 1968 K. Huhse, Theorie und Praxis 
der Curriculum-Entwicklung, Studien und Berichte, 
Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck- 
Gesellschaft, Berlin 1968.
34) W. Kirsch, Entscheidungsprozesse, Band 3, 
Wiesbaden 1970/71, S. 112.
35) H. A. Simon, On the Concept of Organizatio- 
nal Goal, in: Administrative Science Quarterly, 9, 
1964/65, S. 7; übersetzt bei W. Kirsch, a. a. O., 
S. 112.



bezieht sich — wohl in Frontstellung — auf 
jene andere These, derzufolge sich das An- 
leitstudium weitgehend aus dem obersten 
Lernziel der Curricula der HSBw herleiten 
lasse, nämlich Partizipation. So wird etwa 
vom Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Bundeswehr, das die Curricula der HSBw er-
arbeitet hat, in einem Beispiel konkretisiert, 
daß aus diesem Lernziel Partizipation heraus 
„für den Studiengang Maschinenbau folgert, 
... daß er u. a. auch Elemente vermittelt, die 
sich auf den politischen Prozeß in der Bun-
desrepubli 37k Deutschland beziehen" ).

Gegen letztere These läßt sich kritisch fragen, 
ob eigentlich jeder, der eine wissenschaftli-
che Ausbildung erhält, auch eine gesell-
schaftswissenschaftliche Ausbildung erhalten 
muß. Anders formuliert: Müssen die (auch 
von uns als wünschenswert angesehenen) 
Kenntnisse über den politischen Prozeß im-
mer auch schon wissenschaftliche Kenntnisse 
sein? Bei ersterer These muß auf jeden Fall 
die Unterstellung kritisch befragt werden, ob 
gesellschaftspolitische und wissenschaftliche 
Fragestellungen sich tatsächlich alternativ 
gegenüberstehen müssen. Schließt eine gesell-
schaftspolitische Aufgabe denn wissenschaft-
liches Argumentieren aus )? Wenn von den 
Verfassern dafür plädiert wird, die Ausbil-
dung in den EGE als wissenschaftliche Aus-
bildung zu planen und durchzuführen, so 
müssen zumindest zwei Fragen beantwortet 
werden:

37)  Vgl. Sozial wissenschaftliches Institut der Bun-
deswehr, a. a. O., S. 11.
38) Vgl. zur Methodik einer rationalen Argumen-
tation über Handlungszwecke und Normen: P. Lo-
renzen und O. Schwemmer, Konstruktive Logik, 
Ethik und Wissenschaftstheorie, Mannheim 19752; 
F. Kambartel, Moralisches Argumentieren. Metho-
dische Analyse zur Ethik, in: ders. (Hrsg.), Prakti-
sche Philosophie und konstruktive Wissenschafts-
theorie, Frankfurt 1974, S. 54 ff.

39) Vgl. hierzu u. a. W. Gessenharter, Soziale 
Grundlagen — Methodische Probleme, in: P.-L. 
Weinacht/U. Kempf/ H.-G. Merz (Hrsg.), Einfüh-
rung in die politische Wissenschaft, Freiburg- 
München 1977, S. 91—102.

— Was verstehen die Verfasser unter „wis-
senschaftlicher Ausbildung"?
— Welche Gründe sprechen für eine wissen-
schaftliche Ausbildung?

Vorab sei klar herausgestellt, daß hier nicht 
der Ausbildung angehender Erziehungs- und/ 
oder Gesellschaftswissenschaftler das Wort 
geredet wird. Vielmehr gehen die Verfasser 
davon aus, daß die EGE Ergebnis deutlicher 
und einschneidender Selektion gegenüber den 
einschlägigen Fachwissenschaften sein müs-
sen.

Jede Antwort auf die Frage nach der Wissen-
schaftlichkeit einer Ausbildung setzt gewisse 
Grundannahmen voraus. Das Nennen und 
Eingehen auf diese Grundannahmen ist be-
reits ein erster wichtiger Schritt in Richtung 
Wissenschaftlichkeit: Wissenschaft soll refle-
xiv sein, sie darf ihre eigenen Grundlagen der 
Diskussion nicht entziehen. Dieses Refle-
xionsvermögen umfaßt Kritik und Selbstkri-
tik. Die Grundlagenkritik, die hier gefordert 
wird, kann man differenzieren in die Diskus-
sion der erkenntnistheoretischen Grundlagen 
und in die Wert- und Zielproblematik einer 
Wis enschaft. Damit zusammenhängend erge-
ben sich dann die Probleme der jeweiligen 
wissenschaftlichen Methoden und der Objekt-
bereiche einer Wis enschaft. Methoden, Ge-
genstands- und Problembereiche ausdifferen-
zierter Wissenschaften können nur rational 
ausgewählt, erlernt und diskutiert werden, 
wenn sie der Grundlagendiskussion nicht ent-
zogen werden. Diese grundsätzlichen Äuße-
rungen zum Verständnis von Wissenschaft39 ) 
sind ihrerseits — als Konsequenz eben dieses 
Verständnisses — offen für Fundamentalkri-
tik: Eine Dogmatisierung irgendeiner Grund-
anschauung von Wissenschaft soll ausge-
schlossen sein.

Diese Auffassung von der wissenschaftlichen 
Grundausbildung muß im übrigen keineswegs 
nur für die EGE gelten. Die wissenschaftliche 
Ausbildung in den EGE fällt aber wesentlich 
leichter, wenn sie auf vergleichbare Grund-
fragenbehandlung in den Fachstudiengängen 
verweisen kann. Wie eine derartige Grund-
ausbildung in den EGE in der Praxis aussehen 
könnte, wird im nächsten Abschnitt skizziert, 
nachdem die weiteren Elemente unseres kom-
plexen Zielpaketes zuvor kurz vorgestellt 
sind. Warum sollen die Offizierstudenten eine 
wissenschaftliche Ausbildung in den EGE er-
halten? Verbliebe als Begründung „nur" die 
gesellschaftspolitisch wichtige Option, daß 
alle Soldaten beispielsweise eine gute politi-
sche Bildung haben sollten, dann wäre, wie 
oben schon geschehen, zu fragen, warum die-
se Bildung unbedingt wissenschaftliche Bil-
dung sein müßte. Erst dadurch, daß — wie so-
fort dargelegt werden wird — die Offiziere 
später selbst Ausbildung betreiben müssen, 
daß sie also selbst begründete Selektionen, 



eigenständiges Erarbeiten von Wissen (und 
damit im weitesten Sinne Problem- und Me-
thodenkenntnisse), Motivations- und Vermitt-
lungsfähigkeiten beherrschen müssen, recht-
fertigt sich eine einschlägige wissenschaftli-
che Grundausbildung.

Die Wissenschaftlichkeit im oben definierten 
Sinne ist also nach unserer Argumentation 
als (feststehende) Rahmenbedingung zu quali-
fizieren, während einzelne Lerninhalte durch-
weg als variable Mittel zur Erreichung des 
Lernzieles „Fähigkeit zur Vermittlung politi-
scher Bildung" angesehen werden können. 
Was hier exemplarisch für dieses Lernziel ge-
sagt wird, gilt mutatis mutandis auch für jene 
Lernziele, die im folgenden im Zusammen-
hang mit der Berufsorientierung angespro-
chen werden.

Berufsorientierung der EGE: Innere Führung

Die wissenschaftliche Grundausbildung in er- 
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Problembereichen muß jedem Studenten der 
HSBw also vor allem deswegen zuteil wer-
den, weil sein „Dienstherr", die Bundeswehr, 
ihm die dort vermittelten Qualifikationen in 
seinem künftigen Tätigkeitsfeld als Offizier 
abverlangt — gleichgültig, ob er sein Diplom 
als Ingenieur, Kaufmann oder Pädagoge er-
worben hat. Da der diplomierte Offizier nach 
Abschluß seiner Ausbildung in der Regel für 
mehrere Jahre in der Funktion eines Einheits-
führers tätig sein wird40 ), liegt damit ein 
vergleichsweise präzise beschreibbarer und in 
weiten Teilen durch Vorschriften, Erlasse und 
Gesetze normierter Bedarf an zu erbringenden 
Eigenschaften, Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vor, auf den hin in den EGE ge-
bildet und ausgebildet werden kann. Dieser 
Bedarf läßt sich in den drei Tätigkeitsfeldern 
Menschenführung, Erwachsenenbildung und 
politische Bildung zusammenfassen.

40) Kompanie- bzw. Batteriechef o. ä.; vgl. Weiß-
buch 1971/72, S. 68; vgl. Weißbuch 1973/74, S. 88;
zum Tätigkeitsfeld vgl. W. R. Vogt, Die soziale 
Rolle des Kompaniechefs, Hamburg 1970; J. Kuhl-
mann, Projekt Einheitsführerstudie, in: Sozialwis-
senschaftliches Institut der Bundeswehr, Informati-
onsschrift 1, hrsgg. vom BMVg, Herbst 1974, 
S. 28 ff.; W.-D. Berg, H. Fröchling, P. Konstanty, K. 
Schwarze, Kooperative Führung. Der Führungsvor-
gang in militärischen Führungssystemen, Herford 
1976.

Wie kaum eine andere Funktion in den Streit-
kräften verlangt diejenige des Einheitsführers 
die permanente Anwendung der „Grundsätze 

über die Innere Führung" 41 ). Sie sind für ihn 
bindende Befehle42 ). Diese Grundsätze sollen 
sich an dem Leitbild des „Staatsbürgers in 
Uniform" orientieren. Dazu stellt das Weiß-
buch 1970 fest: „Das Ziel des Konzeptes vom 
Staatsbürger in Uniform ist, im Rahmen der 
gegebenen politischen, rechtlichen und sozia-
len Ordnung die Wirksamkeit der Bundes-
wehr zu sichern. Auf der Basis dieses Kon-
zeptes bedeutet Innere Führung die Entwick-
lung und Anwendung der Methoden moder-
ner Menschenführung im militärischen Be-
reich. Sie umfaßt die Grundsätze für Bildung 
und Ausbildung, Fürsorge und Personalfüh-
rung 43..." )

Was den Stellenwert dieser Tätigkeitsmerk-
male innerhalb des gesamten Aufgabenkata-
logs eines militärischen Führers und Ausbil-
ders betrifft, so heißt es in der im August 
1972 erlassenen Zentralen Dienstvorschrift 
(ZDv) 10/1 „Hilfen für die Innere Führung" 
wohl gerade mit Blick auf die Funktion des 
Einheitsführers in einer Wehrpflichtarmee: 
„Das Führen von Menschen ist eine Aufgabe, 
die angesichts des sich wandelnden Selbst-
verständnisses der jungen Generation und ih-
rer Einstellung zum Staat von fundamentaler 
Bedeutung ist. Zeitgemäße Menschenführung 
(Hervorhebung d. Verf.) in den Streitkräften 
steht gleichrangig neben der faktischen und 
technischen Führung der Einheiten und Ver-
bände." 44 ) Darüber hinaus soll der militär-
ische Führer im Rahmen seines Ausbildungs-
auftrages auch erziehen 45 ) und damit in der 
Erwachsenenbildung tätig werden. Die Aufga-
be zeitgemäßer Menschenführun

46
g bedeutet in 

einer dem Primat der Politik )  unterworfe-
nen Armee, deren Angehörige sich als 
„Staatsbürger in Uniform" verstehen sollen, 
auch in einem erheblichen Maße die Vermitt-
lung politischer Bildung. Diese muß nach dem

41) So die Formulierung im Aufgabenkatalog des 
Wehrbeauftragten nach Art. 45 b GG im Gesetz 
über den Wehrbeauftragten des Bundestages vom 
26. 6. 1957 (BGBl I, S. 652)
42) Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) 10/1 „Hilfen 
für die Innere Führung", Vorbemerkung Nr. 1. 
ZDv haben für den Soldaten den Charakter recht-
lich verbindlicher Befehle. Vgl. dazu: P. Konstan-
ty, Befehl und Gehorsam im Führungsvorgang, in: 
Berg, Fröchling u. a., a. a. O., S. 266.
43) Weißbuch 1970, S. 121.
44) ZDv 10/1, Vorbemerkung Nr. 2.
45) ZDv 10/1, Nr. 219.
46) Zu diesem Problem vgl. u. a. R. Wildemann, 
Politische Stellung und Kontrolle des Militärs, in: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie, Sonderheft 12/1968, S. 59 ff.; K. Hornung, 
Staat und Armee, Mainz 1975.



Soldatengesetz allen Soldaten zuteil wer-
den47 ). Auch ihre Grundlagen, Ziele und In-
halte sind in einer Zentralen Dienstvorschrift 
festgelegt48 ). Sie betreffen den „Staatsbür-
gerlichen Unterricht" und die „Truppeninfor-
mation" während des Grundwehrdienstes 
ebenso wie die politische Bildung der Offizie-
re und Unteroffiziere allgemein, sowie die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung derjenigen Un-
teroffiziere und Offiziere, die staatsbürgerli-
chen Unterricht zu erteilen oder dabei die 
Diensta 49ufsicht auszuüben haben ). Wie 
auch immer man die in dieser ZDv 12/1 festge-
legten Ziele der politischen Bildung in der 
Bundeswehr im einzelnen und wohl auch die 
Tatsache ihrer Kodifizierung in einer militäri-
schen Dienstvorschrift beurteilen mag50 ), ihre 
Realisierung ist jedem militärischen Vorge-
setzten in Ausbildungsfunktionen genauso zur 
Dienstpflicht gemacht wie das Praktizieren 
von zeitgemäßer Menschenführung und Er-
wachsenenbildung 51 ).

47) §33 SG: „Die Soldaten erhalten staatsbürgerli-
chen und völkerrechtlichen Unterricht
48) ZDv 12/1 „Politische Bildung in der Bundes-
wehr" vom Januar 1973.
49) ZDv 12/1, Vorbemerkung Nr. 4.
50) Dieser Problembereich bedürfte dringend einer 
wissenschaftlichen Aufarbeitung.
51) Den Versuch einer Integration dieser Tätig-
keitsbereiche in der Ausbildung mittels einer Füh-
rungslehre machen: Berg, Fröchling u. a. a. a. O.
52) So u. a. P. Balke, Politische Erziehung in der 
Bundeswehr, Anmaßung oder Chance, Boppard 
1970; S. Grimm, ... der Bundesrepublik treu zu 
dienen. Die geistige Rüstung der Bundeswehr, 
Düsseldorf 1970; H.-H. Thielen, Der Verfall der 
Inneren Führung. Politische Bewußtseinsbildung in 
der Bundeswehr, Frankfurt 1970.
53) E. Lippert, P. Schneider, R. Zoll, Sozialisation 
in der Bundeswehr. Der Einfluß des Wehrdienstes 
auf soziale und politische Einstellungen der Wehr-
pflichtigen, München 1976; sowie die Studie des 
Wehrpsychologischen Dienstes der Bundeswehr, 
Wirkungsanalyse der Politischen Bildung, Bonn 
1977; vgl. Südd. Zeitung vom 2. 3. 1977; Die Welt 
vom 2.3. 1977; vgl. auch H. Treiber, Wie man Sol-
daten macht. Sozialisation in kasernierter Verge-
sellschaftung, Düsseldorf 1973, insbesondere 
S. 48 ff.

54) Vgl. Südd. Zeitung vom 2.3. 1977; Die Welt 
vom 2. 3. 1977.
55) Zitat nach Südd. Zeitung vom 19. 3. 1977.
56) Vgl. Information für die Truppe, H. 8/1976, 
S. 108; ZDv 12/1, Vorbemerkung.
57) So u. a. in den folgenden Heften der Informa-
tion für die Truppe: 1, 4, 7, 11/1975; 1, 2, 3, 4, 
8/1976; 2, 3/1977.
58) Südd. Zeitung vom 31. 3. 1977.

Wie sehr die bisher in diesen Funktionen tä-
tigen Ausbilder mit dem ihnen noch durch die 
alten Ausbildungssysteme der Teilstreitkräfte 
zur Verfügung gestellten Rüstzeug von diesen 
Aufgaben überfordert waren, haben bereits 
vor einiger Zeit eine Reihe wissenschaftlicher 
Arbeiten gezeigt52 ). Daß dieses Dilemma 
durch den Erlaß neuer und eindeutig verbes-
serter Dienstvorschriften — eben der erwähn-
ten ZDv 10/1 und 12/1 — allein nicht zu behe-
ben ist, belegen nicht nur zwei neueste empi-
rische Untersuchungen53 ), deren Ergebnisse 

bei Bekanntwerden einige Betroffenheit aus-
gelöst haben54 ). Auch der Wehrbeauftragte 
des Bundestages beklagt in seinem Jahresbe-
richt 1976, daß, „noch ein beträchtlicher Ab-
stand" zwischen dem theoretischen Anspruch 
und der praktischen Ausführung des Unter-
richtes aufzuholen sei. Als eine der Ursachen 
für diesen Mißstand führt er an, daß Offiziere 
und Unteroffiziere „vielfach nur ungenügend 
auf ihre Aufgaben als Vermittler politischer 
Bildungsinhalte und Verhaltensweisen vorbe-
reitet 55" würden ).

Doch nicht nur außerhalb der Bundeswehr 
wird auf dieses beträchtliche Defizit hinge-
wiesen. So sah sich der Generalinspekteur 
der Bundeswehr in seiner „Weisung für Aus-
bildung und Erziehung im Jahre 1976" zu der 
Feststellung genötigt, er habe „wiederholt 
feststellen müssen, daß die Ziele der ZDv 12/1 
. .. nicht überall in den Streitkräften bekannt 
und gegenwärtig sind". Nachdrücklich forder-
te er dazu auf, sich mit den Zielen und Inhal-
ten dieser Vorschrift vertraut zu machen und 
ihre Lehren in der Praxis anzuwenden — drei 
Jahre, nachdem er genau dieses beim Erlaß 
der Vorschriften bereits einmal befohlen hat-
te 56 ).

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer 
Indikatoren für den desolaten Zustand der po-
litischen Bildung in der Bundeswehr. Zu die-
sen zählen die Festlegung der Politischen Bil-
dung zu einem von drei Ausbildungsschwer-
punkten des Jahres 1976 ebenso wie die be-
reits erwähnte „Wirkungsanalyse" mit ihren 
niederschmetternden Ergebnissen wie auch 
des weiteren zahlreiche Artikel und Leserzu-
schriften von direkt betroffenen „Insi-
dern" 57),  die teilweise recht deutlich auf die 
Misere der politischen Bildung aufmerksam 
machen.

Nachhaltige Abhilfe — das hat offenbar das 
Verteidigungsministerium inzwischen er-
kannt 58)  — ist weder durch den Erlaß von 
Vorschriften noch durch Bekräftigung von 
Befehlen, weder durch Schwerpunkte in Aus-
bildungsweisungen noch durch Appelle und 
Diskussionen allein zu erreichen. Sie kann 



vor allem dadurch erreicht werden, daß die 
Vermittlung von Zielen, Inhalten und Metho-
den politischer Bildung und ihre Didaktik 
zum integralen Bestandteil der Ausbildung 
des militärischen Führernachwuchses ge-
macht wird. Im Bereich der Offiziersausbil-
dung heißt das: In der Hochschulausbildung 
muß nach den zaghaft tastenden und insge-
samt unzureichenden Versuchen während der 
dreieinhalbjährigen Aufbauphase nunmehr 
dringend Ernst gemacht werden mit der Reali-
sierung der erziehungs- und gesellschaftswis-
senschaftlichen Elemente der Fachstudien-
gänge.

Während das Kriterium der Wissenschaftlich-
keit der Ausbildung in den EGE eher auf das 
Know-how abhebt, zielen die Ausführungen 
über das Kriterium der Berufsorientierung 
mehr in die Richtung der Auswahl von Aus-
bildungsinhalten. Trotz der Variabilität der 
beiden Kriterien im einzelnen gehen die Ver-
fasser davon aus, daß Berufsorientierung und 
Wissenschaftlichkeit für die Gestaltung der 
EGE und ihre Einbeziehung in das Studium 
als (feststehende) Rahmenbedingung zu gelten 
haben.

Organisatorische Einfhißfaktoren

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erhe-
ben, werden hier unter der Rubrik „organisa-
torische Einfhißfaktoren" vor allem folgende 
Aspekte aufgeführt:
— Vergleichbarkeit der Fachstudiengänge an 
der HSBw mit denen an allgemeinen Universi-
täten,
— Regelstudienzeit von drei Jahren.

Daß die HSBw die Vergleichbarkeit ihrer 
Fachstudiengänge mit denen an allgemeinen 
Hochschulen gern zu einem Fixpunkt machen 
möchte, ist zwar ebenso verständlich wie die 
Haltung des BMVg, die dreijährige Regelstu-
dienzeit nicht erst zur Diskussion zu stellen. 
Die Kosten dieses Diskussions„verbots" hat-

ten aber bisher, wie oben schon ausgeführt, 
besonders die EGE und die Studenten zu tra-
gen. Es scheint uns an der Zeit, sich über den 
Stellenwert dieser Faktoren in dem komple-
xen Zielpaket erneut Gedanken zu machen.

Kapazitätsfragen und Merkmale der Studen-
ten

Es ist hier nicht der Ort, sich detailliert über 
Kapazitätsfragen im Zusammenhang mit dem 
EGE-Angebot auszulassen. Beschränkt man 
sich jedoch nur auf ein paar Hinweise — bei-
spielsweise: ein Lehrkanon muß erst erarbei-
tet werden; Rückgriff auf vorhandene Lehrbü-
cher ist praktisch kaum möglich; es steht nur 
vergleichsweise geringer Zeitansatz für die 
EGE zur Verfügung; es sollten nicht wissen-
schaftliche Einzeldisziplinen gesondert, son-
dern nur in integrierter und stark exemplari-
scher Weise angeboten werden —, dann erge-
ben sich gewisse Besonderheiten für die Ka-
pazitätsplanung (z. B. Kleingruppe, Anrech-
nung eines Zeitfaktors, der integrierte Lehr-
veranstaltungen berücksichtigt), die eine 
schematische Anwendung der Kriterien von 
Kapazitätsverordnungen o. ä. auf die EGE 
sehr fragwürdig erscheinen lassen. Kapazi-
tätsangaben sollten normalerweise den Rang 
von Mittelerwägungen haben; es erweist sich 
jedoch zusehends häufiger, daß sie oft als 
(fast) unabänderliche Rahmenbedingungen in 
Entscheidungsprozesse eingeführt werden — 
mit der Folge weitreichender Zielveränderun- 
gen, die allerdings nur ungern, manchmal gar 
nicht gesehen werden.
Daß bei Curriculumplanungen auch die ver-
schiedenen Merkmale der Abnehmer, also der 
Studenten, ins Kalkül einbezogen werden 
sollten, ist eine ebenso alte, wie selten reali-
sierte Forderung. Gerade im Zusammenhang 
mit einer möglichen Überforderung der Stu-
denten angesichts des immensen Leistungs- 
und Zeitdrucks sind laufend Untersuchungen 
notwendig, die uns hierüber zuverlässige In-
formatione 59n vermitteln ).

Das folgende Modell erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftlicher Ausbildung baut 
auf unserem komplexen Zielpaket auf; beson-
derer Wert wird dabei auf der Wissenschaft-
lichkeit und der Berufsorientierung der Aus-
bildung liegen. Es sollte nicht überraschen,

IV. Modell einer EGE-Konzeption

daß nur das Gerüst eines Modells, nicht aber 
eine detaillierte Ausarbeitung vorgestellt 
wird; denn bei einer Konzeption, die bewußt 

59) Einen ersten Versuch dazu stellt die bereits 
erwähnte Studie des Hochschuldidaktischen Zen-
trums der HSBw Hamburg dar. Vgl. Anm. 29.



nicht eine Einzelwissenschaft dominant her-
ausstellt, sondern auf eine problemorientierte 
Integration mehrerer Wissenschaften hinaus-
läuft, kann zwar ein Problem- und Zeitrahmen 
abgesteckt werden, die jeweiligen Fachleute, 
Beteiligte und Betroffene müssen sich aber in 
die Pflicht zur Planung und Revision von 
Curricula genommen sehen.

Im Zusammenhang mit den bereits erwähnten 
Bereichen Menschenführung, Erwachsenenbil-
dung und Politische Bildung werden hier fol-
gende Prob 60lemfelder vorgeschlagen ):
1. Sozialisation und Lernen im Erwachsenen-

alter
2. Didaktik und Methodik der Erwachsenen-

bildung
3. Organisation und Entscheidung unter den 

Bedingungen der Streitkräfte
4. Militär und Gesellschaft
5. Kontext des politischen Systems
6. Kontext des internationalen Systems

Kurze inhaltliche Zielbeschreibung:
Der Studierende soll über die Genese und 
Veränderungen von Wertemustern, Einstel- 
lungs- und Verhaltensweisen Grundkennt-
nisse erhalten. Er soll befähigt werden, Lern-
vorgänge bei sich wie bei anderen analysie-
ren und effektiv strukturieren zu können. 
Grundkenntnisse in diesen Gebieten sind für 
die lehrenden, anleitenden und führenden 
Funktionen des Offiziersberufes von vitaler 
Bedeutung (1. und 2. Problemfeld).

Der Studierende soll in der Lage sein, Organi- 
sations- und Entscheidungsprozesse analysie-
ren und strukturieren zu können. Dabei muß 
er die rechtlichen, politischen, institutionel-
len Bedingungen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit den Normen- und Wertsystemen 
in Staat und Gesellschaft zu berücksichtigen 
wissen (3. und 4. Problemfeld).

Der Studierende soll die Grundzüge des politi-
schen Prozesses in der Bundesrepublik unter 
Einschluß der rechtlichen, sozialen und öko-

nomischen Bedingungen kennen. Er muß da-
bei auch über die Grundzüge der Außen- und 
Sicherheitspolitik der Bundesrepublik, der 
internationalen Rechtsordnung und ihre Insti-
tutionen, sowie über Konfliktverhalten und 
-regelung und den politischen Auftrag der 
Bundeswehr in diesem Beziehungsgeflecht 
Bescheid wissen (5. und 6. Problemfeld).

Diese Problembereiche stecken ein Themen-
gebiet ab, das man nennen könnte: Führung, 
Ausbildung und politische Erziehung im Rah-
men einer Großorganisation (Bundeswehr) un-
ter den Bedingungen nationaler und interna-
tionaler Politik — womit der Kern der „Inne-
ren Führung" umschrieben sein dürfte.

Sicherlich ist es wünschenswert, daß alle stu-
dierenden Offiziere wegen der späteren 
Gleichartigkeit ihrer beruflichen Aufgaben in 
der Bundeswehr (von wenigen Ausnahmen 
abgesehen) etwa denselben Kenntnisstand 
und dasselbe Problembewußtsein bezüglich 
der EGE haben. Es erscheint uns jedoch frag-
lich, ob dies über ein inhaltlich und metho-
disch in etwa gleiches EGE-Angebot erreicht 
werden kann. Da wir (s. o.) nur eine Ausbil-
dung in den Grundlagen intendieren, also 
eher das Know-how in den Vordergrund 
stellen, scheint es uns sinnvoll, die EGE eng 
in die einzelnen Fachbereiche zu integrieren. 
Integration der EGE in die Fachstudiengänge 
heißt nach unserem Verständnis, dem Studen-
ten Ähnlichkeiten und Unterschiede in der ra-
tionalen, überprüfbaren Problemstellung und 
-lösung in den einzelnen Fachgebieten, wo 
immer möglich, aufzuzeigen. Eine inhaltliche 
Integration, von der beispielsweise die Curri-
culum-Entwürfe des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der Bundeswehr teilweise ausgingen, 
halten wir, schon wegen der Spezialisierung 
der meisten wissenschaftlichen Disziplinen, für 
zeitlich viel zu aufwendig.

Demgegenüber ist jedoch eine Integration 
solcher Wissenschaften, die für die Behand-
lung der sechs Problembereiche in Frage 
komme, wünschenswert. Die Problemfelder 3 
und 4 beispielsweise lassen sich von heute 
etablierten Fachdisziplinen nur sehr partiell 
abdecken. Integration verschiedener Fächer 
kann allerdings auch nicht heißen, daß auf 
fachspezifische Informationen völlig verzichtet 
werden könnte: Der Student muß in der Lage 
sein, die Argumentationsstruktur z. B. der So-
zial- oder Rechtswissenschaften so weit zu 
kennen, daß er dem einschlägigen wissen-
schaftlichen Informationsangebot nicht hilflos 

60)  Die folgenden Überlegungen gehen u. a. auf 
gemeinsame Diskussionen in verschiedenen Gre-
mien der HSBw Hamburg zurück, an denen die 
Verfasser z. T. als Mitglieder und z. T. federfüh- 
rend beteiligt waren; diese Diskussion wurde wie-
der aufgenommen und vertieft in der Arbeitsgrup-
pe „Anleitbereich", bestehend aus Vertretern bei-
der HSBw und des BMVg, der auch W. Gessen- 
harter angehörte.



gegenübersteht. Eine rein fachspezifische Dar-
bietung in den EGE verbietet sich u. E. also, 
weil keine heutige Universitätsdisziplin die 
geforderten Problemfelder hinreichend behan-
deln kann; eine rein fachintegrierende Lösung 
ist unrealistisch, weil man den heute beste-
henden ausdifferenzierten Wissenschaften 
und der von ihnen geleisteten Forschung und 
Lehre bei Strafe des Erkenntnisverlustes ein 
gewisses Eigenrecht zugestehen muß. Die bis-
herigen Erfahrungen mit den EGE zeigen u. a., 
daß die Lösung dieses Integrationsproblems 
zu den schwierigsten, aber auch zu den vor-
rangigsten Problemen des sog. Anleitstudiums 
an den HSBw gehören.

Integrative Lehrveranstaltungen sind erfah-
rungsgemäß zeit- und personalintensiv. Eine 
Kapazitätsplanung, die dieses nicht in Rech-
nung stellt, bewirkt eine Zielveränderung, auf 
die aufgrund der Planungsansätze für die 
HSBw in der letzten Zeit aufmerksam ge-
macht werden muß: Die bisherigen Ausfüh-
rungen zeigten, daß in den ersten vier Jahren 
des Bestehens der HSBw keine Rede von der 
Einlösung des Zieles einer erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung 
aller studierenden Offiziere sein kann; ver-
sprechen die jüngsten Entwicklungen hier 
wirksame Abhilfe?

V. Zum Verfahren rationaler Beratung
über die weitere Entwicklung der Hochschulen der Bundeswehr

1. Anlaß und Zweck für eine systematische 
Auswertung

Die vorangehenden Überlegungen machten 
deutlich, daß die öffentliche und hochschulin-
terne Diskussion über bisherige strukturelle 
Defizite wie über mögliche Alternativen zu-
künftiger Gestaltung der Ausbildungsgänge 
an Hochschulen der Bundeswehr nicht voran-
kommen kann ohne differenzierte Klärung 
von Zielen, Mitteln und Rahmenbedingungen. 
Eben diese Klärung sollte nicht im Alleingang 
akademischer Problematisierungs-„kunst" oder 
bürokratischer Verwaltungsaktivitäten gesche-
hen, wenn man eine Perpetuierung handlungs-
lähmender Zielkonflikte vermeiden will. Statt 
die weitgehend Status- und prestigegebunde-
nen Interessendurchsetzungen teilnahmslos 
hinzunehmen, wird hier für eine systematische 
Evaluierung des Ausbildungssystems an 
Hochschulen der Bundeswehr plädiert.

Evaluierung ist selbstverständlich kein Wun-
dermittel — ebensowenig wie curriculare Pla-
nung. Was Evaluierung jedoch leisten kann 
und sollte, ist eine schrittweise Prüfung (Do-
kumentation und Interpretation von Daten) 
der notwendigen Bedingungen, der Prozesse 
und zu erwartenden Folgen von geplanten so-
zialen und bildungsinnovativen Maßnahmen. 
Um derartige Maßnahmen, über deren weitere 
Institutionalisierung und evtl. Modifizierung 
entschieden werden soll, handelt es sich auch 
im vorliegenden Fall der wissenschaftlichen 
Ausbildungsgänge an Hochschulen der Bun-

deswehr61 ). Der Zweck von Auswertungen 
liegt folglich in der Bereitstellung von Infor-
mationen und begründeten Vorschlägen für 
eine kritikoffene, rationale Beratung unter al-
len Betroffenen über Probleme der Planung, 
Durchführung und über die Revision von 
Maßnahmen (hier: von Ausbildungssystemen 
an Hochschulen der Bundeswehr).

61) Zur Auseinandersetzung um die Zwecke und 
Formen von Evaluierung vgl. u. a. W. Nacken, 
Evaluation als Mittel der Politikberatung, Nürn-
berg 1976; C. H. Weiss, Evaluierungsforschung, 
hrsgg. v. M. Küchler, Opladen 1974; Ch. Wulf, 
Funktionen und Paradigmen der Evaluation, in: K. 
Frey (Hrsg.), Curriculum-Handbuch, Band II, Mün-
chen 1975; sowie W. Gessenharter, H. Fröchling, 
W. Nacken, Planung und Zielwandel in der Hoch-
schulreform, a. a. O.
62) Zum Problem der Konfliktlösung im Prozeß 
dialogischer Beratung vgl. u. a. J. Mittelstraß, 
über Interessen, in: ders. (Hrsg.), Methodologische 
Probleme einer normativ-kritischen Gesellschafts-
theorie, Frankfurt 1975; F. Kambartel, Moralisches 
Argumentieren — Methodische Analyse zur Ethik, 
sowie O. Schwemmer, Grundlagen einer normati-
ven Ethik, in: F. Kambartel (Hrsg.), Praktische 
Philosophie und konstruktive Wissenschaftstheo-
rie, Frankfurt 1974; P. Lorenzen und O. Schwem-

2. Aufgaben der Auswertung als 
wissenschaftlicher Praxisberatung

Versteht man unter Beratung einen prinzipiell 
dialogischen Prozeß rationalen Argumentie-
rens über konfligierende Handlungsziele und 
-mittel (konkret: über die Ziele und Mittel 
einer wissenschaftlichen Ausbildung62 ), so 



kann es nicht Aufgabe von Evaluatoren sein, 
den Praktikern direkt oder indirekt „vorzu-
schreiben", was sie zu tun oder zu lassen 
haben. Ebenso fragwürdig sind Evaluationen, 
die ausschließlich die „Verbesserung" von 
Mitteln bei vorgegebenen Zielen anstreben, 
da hierbei mögliche Zielkonflikte und die 
Frage, ob überhaupt die angegebenen Ziele 
verfolgt werden, aus einer Analyse ausge-
klammert werden.

Die Forderung, Evaluation von Hochschulaus-
bildungsgängen als wissenschaftliche gemein-
same Beratung unter allen Betroffenen zu ver-
anstalten, beinhaltet daher mindestens vier 
allgemeine Rahmenbedingungen und zugleich 
hierarchisch aufgebaute Schritte des Evaluati-
onsverfahrens, die hier nur stichwortartig auf-
gelistet werden können:

1. Darstellung und Begründung von Fragen 
und Arbeitszielen der Evaluatoren mit dem 
Zweck einer ebenfalls zu begründenden An-
nahme oder Ablehnung möglicher Kritik an 
Fragen und Arbeitszielen durch die übrigen 
Betroffenen.

2. Dokumentation sämtlicher relevanten Tat-
sachen im Zusammenhang der Gründung und 
bisherigen Arbeitsweisen an den Hochschulen 
der Bundeswehr. Die „Dokumentation" ver-
zerrt allerdings die Beratungsgrundlagen, 
wenn sie bloß als Wiedergabe öffentlich pro-
klamierter Programme, Planungsentwürfe 
oder einzelner Beschlüsse betrieben würde. 
Nicht weniger wichtig sind Darstellungen 
von Meinungstendenzen, evtl, von gruppenbe-
zogenen Vorurteilen sowie von Alternativ-
konzepten und Erwartungen bzgl. der als 
„praktikabel" beurteilten Lernziele, -metho- 
den und Vorstellungen über problemorientier-
te, fächerübergreifende Forschung und Lehre; 
und dies auf Seiten der einzelnen Fachberei-
che und Wissenschaftlergruppen wie des Mi-
litärs.

3. Systematische Analyse des bisherigen Aus-
bildungssystems. Im Rahmen der Evaluierung 
von Ausbildungsgängen an Hochschulen der

mer, Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschafts-
theorie, Mannheim 1975*.  Zur Anwendung des Be-
ratungsmodells in der Evaluierungsforschung siehe 
auch W. Nacken, Erfolgsbeurteilung von Bildungs-
projekten, in: Materialien zur politischen Bildung, 
H. 1 und 2, 1977; ders. und W. Wüstendörfer, Ver-
braucherschutz und Evaluierung, in: B. Biervert, 
W. F. Fischer-Winkelmann, R. Rock (Hrsg.), 
Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft, Rein-
bek 1978, S. 251 ff.

63) Zur Frage der Analyse sog. verdeckter Ziele 
und weiterer Differenzierungen von Evaluations-
aufgaben vgl. C. H. Weiss, Evaluierungsforschung, 
a. a. O., S. 32,. 52 f.; W. Nacken, Evaluation ..., 
a. a. O., S. 41 ff; zur Struktur der Evaluierung als 
praxisberatender und prozeßorientierter Forschung 
siehe W. Nacken, Wiedereingliederung von Gast-
arbeitern. Probleme bei der Prozeßberatung und 
Prozeßevaluation eines Bildungsprogramms in: 
C. W. Müller (Hrsg.), Begleitforschung und Sozial-
pädagogik. Analysen und Berichte zur Evaluations-
forschung in der Bundesrepublik Deutschland, 
Weinheim 1978 (im Druck).

Bundeswehr sind bei diesem Arbeitsschritt 
die Zielkonflikte im Zusammenhang mit den 
EGE im Studiengang herauszuarbeiten.

4. Zielkritik und Beratung. Im Anschluß an 
die systematisierte Konfliktdarstellung stellt 
sich hier für die Evaluierung die entscheiden-
de Aufgabe, Bedingungen für das Auftreten 
von Mangel- oder Konfliktsituationen zu er-
mitteln (Schwerpunkt der Zielkritik) sowie 
Vorschläge für Konfliktlösungen zu erarbei-
ten („Beratung" im engeren Sinne).

Aufgabe der Zielkritik sollte es ggf. auch 
sein, sowohl nach der ethisch-normativen wie 
gesellschaftspolitischen Begründung der Ziel-
setzung und -realisierbarkeit zu fragen. Im 
Rahmen dieses Evaluationsschrittes ist u. a. 
zu prüfen, ob die faktisch ausgeführten Hand-
lungsweisen und Interessenverfolgungen im 
Vergleich zu den öffentlich proklamierten 
(„offenen") Zielen die Annahme „verdeckter" 
Ziele zu einem Gegenstand der weiteren Ziel-
kritik machen63 ). Diese Frage stellt sich z. B. 
in der grundlegenden Auseinandersetzung um 
die übergeordnete Zielsetzung für das Stu-
dium der Offiziere (bzw. Offiziersanwärter): 
wissenschaftliche Ausbildung für militärbe-
rufliche und/oder zivilberufliche Tätigkeiten? 
Spätestens in diesem Stadium einer Evalu-
ierung sind auch die praktizierten Kommuni-
kationsformen und -prozesse zwischen Militär 
und Hochschulangehörigen näher zu untersu-
chen, da zu vermuten steht, daß gerade in 
diesem sozialen Handlungskontext entschei-
dende Bedingungen für Interessenkonflikte 
und mögliche „verdeckte" Ziele bestehen. Ei-
nen wichtigen Beitrag zur weiterführen-
den praktischen Beratung über Kommunikati-
onsstrukturen kann eine Evaluierung bereits 
dadurch erbringen, daß sie im Bereich der mi-
litärischen Organisation auf sämtlichen hier-
archischen Ebenen mögliche Formen des In-
formationsaustausches und der kritikoffenen 
Meinungskonfrontation zwischen militärischer 
Praxis und Hochschullehre erkundet.



Schlußbemerkung

Die vorliegenden Darstellungen der Proble-
matik der EGE haben ergeben, daß eine über-
aus große Kluft zwischen Zielkonzept und 
Realisierung vier Jahre nach Gründung der 
HSBw besteht. Angesichts der beruflichen 
Anforderungen an den Offizier, welche die 
EGE zu einem unverzichtbaren Bestandteil 
der Hochschulausbildung qualifizieren, birgt 
die Nichterfüllung der einschlägigen Ausbil-
dung eine große Brisanz für die weitere Ent-
wicklung der HSBw in sich. Das Thema totzu-
schweigen bzw. auszuklammern ist nicht 
mehr möglich; dafür steht für alle Beteiligten 
zu viel auf dem Spiel. Eine andere Reaktion, 
einzelnen Personen oder Personengruppen die 
Schuld am bisherigen Scheitern zuzuschreiben, 
übersieht, daß es sich hier weitgehend nicht 

um Versagen von Individuen oder Institutio-
nen handelt, sondern eher um strukturelle De-
fekte. Anstelle dieser Reaktionen wird hier 
vorgeschlagen, einen neuen Planungs- und 
Entscheidungsprozeß einzuleiten, in dem alle 
Beteiligten nicht mit jeweils festen Rahmen-
bedingungen, Zielen und Mitteln aufwarten, 
sondern ihre Entscheidungsparameter zur Dis-
kussion stellen (lassen). Sollten in einem sol-
chen Verfahren Zielveränderungen notwendig 
werden, so können sie rational begründet, 
Kosten und Nutzen besser abgeschätzt und 
Erfolg bzw. Mißerfolg schneller erkannt wer-
den. Damit aus notwendigen Reformen keine 
Reformruinen werden, ist eine solche rational 
und öffentlich ausgetragene Zieldiskussion zu 
befürworten. Dieser Aufsatz versteht sich als 
ein Beitrag zu diesem Prozeß.



Arwed Bonnemann / Dieter Jörgensen

Die Studenten an den Hochschulen der Bundeswehr
Aspekte ihrer Sozialisation

Einleitung

Das Gutachten der Bildungskommission über 
die Neuordnung der Ausbildung und Bildung 
in der Bundeswehr von 1971 orientierte sich in 
der Leitidee vor allem daran, das interne Aus- 
bildungs- und Bildungssystem in der Bundes-
wehr entsprechend dem gesellschaftlichen 
Wandel demjenigen außerhalb der Bundes-
wehr anzugleichen1). Ein wissenschaftliches 
Studium als Teil der Ausbildung zum Offizier 
wurde in diesem Konzept als besonders not-
wendig erachtet — einmal, um die Attraktivi-
tät des Offiziersberufs zu erhöhen und zum 
anderen, um den neuen Anforderungen, die 
an die berufliche Qualifikation des Offiziers 
gestellt werden, besser gerecht zu werden. 
Aus den Thesen, die dem Gutachten und sei-
ner Konzeption zugrundelagen, ergaben sich 
bestimmte Erwartungen an die neuen Offizie-
re der Bundeswehr. Auch erhoffte man sich 
hinsichtlich der Rekrutierung des Offizier-
nachwuchses einen bestimmten Wandel. Da-
bei setzte man vor allem auf die durchaus als 
attraktiv zu bezeichnenden äußeren Bedin-
gungen eines zusätzlichen akademischen Stu-
diums.

1) Neuordnung der Ausbildung und Bildung in der 
Bundeswehr. Gutachten der Bildungskommission 
an den Bundesverteidigungsminister 1971.

2) E. Apenburg u. a., Orientierungsprobleme und 
Erfolgsbeeinträchtigung bei Studierenden. Bericht 
über eine Befragung von 4 500 Studenten, Teil Ä 
und B. Universität des Saarlandes, Arbeitsgruppe 
für empirische Studienforschung, Saarbrücken 
1974.

Die Hochschulen der Bundeswehr (HSBw) in 
Hamburg und München bestehen jetzt vier 
Jahre; die ersten Diplome wurden im Herbst 
1976 vergeben. Grund genug für den Versuch, 
einige Hinweise und sich abzeichnende Trends 
darzustellen.

Wer sind die Studenten der Hochschule der 
Bundeswehr? Welche psycho-sozialen Bedin-
gungen und Einflüsse spielen für ihre Berufs-
wahl eine Rolle? Finden sich charakteristische 
Merkmale oder Motive, nach denen sich die 
Studenten der Hochschule der Bundeswehr 
unterscheiden von denen an „zivilen" Hoch-
schulen? Welche Rolle spielt die Dienstzeit 
vor Studienbeginn?

Anhand empirischer Daten sollen im folgen-
den diese und andere Fragestellungen aufge-
griffen werden. Es wird dabei nicht der An-

Spruch erhoben, mit den Ergebnissen schon 
endgültige Antworten zu liefern; es soll aber 
versucht werden, Anhaltspunkte und Anre-
gungen für weitere Diskussionen zu geben.

Für die in diesem Beitrag untersuchten Frage-
stellungen interessiert vor allem auch ein 
Vergleich der Studenten der Hochschulen der 
Bundeswehr mit Studenten an „zivilen" Hoch-
schulen. Wo immer es möglich ist, werden 
daher die Ergebnisse einer Untersuchung an 
der Universität Saarbrücken herangezogen2), 
die im WS 72/73 durchgeführt wurde. Unter-
suchungen jüngeren Datums in gleicher Grö-
ßenordnung und mit ähnlich hoher inhaltli-
cher Relevanz für unsere Fragestellungen lie-
gen unserer Kenntnis nach nicht vor. In der 
Anlage und Konzeption unseres Fragebogens 
haben wir uns aus Gründen der Vergleichbar-
keit in einigen Bereichen an der Saarbrücker 
Untersuchung orientiert.

Zu dieser Untersuchung

Der vorliegende Bericht geht zurück auf eine 
empirische Untersuchung des Hochschuldi-
daktischen Zentrums vom Frühjahrstrimester 
1976, in der eine Analyse des allgemeinen 
Studienverhaltens der Studenten der Hoch-
schule der Bundeswehr Hamburg erstellt wur-
de, um aus diesen Ergebnissen entsprechende 
Folgerungen und Konsequenzen abzuleiten, 
die der Weiterentwicklung von Studium und 
Lehre dienen. In der Konzeption der Untersu-
chung gingen wir davon aus, daß die unter-
schiedlichen Bedingungen und Auswirkungen 
von Lehre und Lernen nur in einem funktio-
nalen Zusammenhang sowohl individueller als 
auch institutioneller Merkmale untersucht 
werden können: Auftretende Schwierigkeiten 
sind nicht nur abhängig von den aktuellen Be-
dingungen des jeweiligen Hochschulsystems, 



sondern auch von der individuellen Lernge-
schichte, der personalen Prädisposition, von 
den Sozialisationseinflüssen durch Elternhaus, 
Schule, vorangegangener Dienstzeit usw., 
durch die sich wiederum unterschiedliche in-
dividuelle Merkmale wie spezielle Interessen, 
Einstellungen, Erwartungshaltungen, Formen 
von Leistungsanspruch usw. herausbilden.

Die in diesem Aufsatz vorgestellten Ergebnis-
se stellen nur einen Ausschnitt aus dem ge-

samten Datenmaterial der Untersuchung dar; 
Variablen, die institutioneile Merkmale der 
Hochschule beschreiben, werden hier nicht 
berücksichtigt. Die Daten wurden mittels ei-
nes Fragebogens gewonnen, der an alle Stu-
denten der Hochschule verschickt wurde. Es 
beteiligten sich insgesamt N = 621 Studenten

3

; 
das entspricht 53,4 % der zu diesem Zeitpunkt 
an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg 
eingeschriebenen Studenten der Jahrgänge 
1973, 1974 und 1975 ).

Zur Wahl des Studienfachs

Altersstruktur und Familienstand der befragten 
Studenten

Wenn die zum Offizierberuf entschlossenen 
Abiturienten das Prüfungsverfahren bei der 
Offizierbewerberprüfzentrale (OPZ) und das 
Abitur erfolgreich abgeschlossen haben, ist 
zunächst der weitere Ablauf bis zum Beginn 
des Studiums an einer Hochschule der Bun-
deswehr mit 15 Monaten Ausbildung in der 
Bundeswehr im Prinzip vorgegeben. Es er-
staunt daher nicht, daß auch die Altersstruk-
tur der in der Stichprobe erfaßten Studenten 
dementsprechend homogen ist: 85 Prozent der 
Befragten sind zwischen 20 und 23 Jahre alt, 
12 Prozent zwischen 24 und 25 Jahre.

Ein sehr entscheidender Unterschied zu den 
Studenten an anderen Hochschulen besteht 
darin, daß die Studenten der HSBw Beamten-
status haben, ein regelmäßiges Gehalt bezie-

3) Diese Rücklaufquote entspricht etwa der bei 
vergleichbaren Untersuchungen. Dennoch ist sie 
etwas zu gering, um für die Gesamtheit repräsen-
tative Aussagen machen zu können. Durchgeführte 
Chi-Quadrat-Tests ergaben, daß die im Folgenden 
vorgestellten Ergebnisse für die Fachbereiche MB, 
ET, wow und den Jahrgang 1975 ohne Einschrän-
kungen gelten, während bei den Jahrgängen 1973 
und 1974 und beim Fachbereich Päd leichte Ein-
schränkungen gemacht werden müssen. Gleichwohl 
lassen die dargestellten Ergebnisse erste Hinweise 
und Trends erkennen, die jedoch entsprechend 
vorsichtig interpretiert werden. 



hen und die beruflichen Zukunftsperspektiven 
weitgehend Überschaubar sind. Dies legt die 
Vermutung nahe, daß deswegen mehr Studen-
ten der 1 ISBw verheiratet sein müßten, als 
dies an anderen l lochschulen der Fall ist. Der 
Vergleich mit den Ergebnissen der genannten 
Saarbrücker Untersuchung bestätigt eine der-
artige Vermutung Jedoch nicht, wie aus der 
vorstehenden Tabelle hervorgeht.

In den aufgeführten „eindeutigen" Kategorien 
sind die in den beiden Untersuchungen gefun-
denen Prozentwerte ähnlich: die Anzahl der 
verheirateten und der verlobten Studenten 
unterscheidet sich gegenüber denen an „zivi-
len" Hochschulen nicht. Ein Unterschied ist 
aber insofern zu erkennen, daß 9 Prozent 
mehr Studenten der Universität Saarbrücken 
angeben, eine „feste Freundin" zu haben als 
Studenten der HSBw. In diesem Zusammen-
hang spielt wohl der Sondercharakter einer 
reinen „Männer-Hochschule" eine Rolle, in der 
Kontaktmöglichkeiten zum anderen Geschlecht 
über das Studium nicht gegeben sind.

Die weitgehende Übereinstimmung in der 
Verheiratetenquote relativiert sich etwas da-
durch, daß das Durchschnittsalter der Saar- 
brücker Stichprobe mit 23,6 Jahren genau um 
ein Jahr über dem der Studenten der HSBw 
liegt. Erwartungsgemäß steigt der Prozentsatz 
verheirateter Studenten an der HSBw von 
Jahrgang zu Jahrgang; bei den Befragten des 
Jahrgangs 1973 beträgt er schon 40 Prozent.

Numerus clausus

Die Möglichkeit, den Offizierberuf mit einem 
vollen Hochschulstudium zu verbinden, fiel in 
eine Zeit, in der sich der Numerus clausus für 
fast alle Studienfächer an den öffentlichen 
Hochschulen verschärfte. Es kann daher ver-
mutet werden, daß diese bildungspolitische 
Situation in verstärktem Ausmaß Abiturien-
ten veranlassen könnte, über den Weg Bun-
deswehr und Offizierberuf einen Studienplatz 
und ein akademisches Studium zu erreichen. 
Aber schon bei der allgemein abgefaßten Fra- 
ge, ob das Numerus-clausus-Problem einen 
Einfluß auf die Berufswahl hatte, antworteten 
wider Erwarten nur 16 Prozent der Studenten 
mit „Ja". Auch in der Aufteilung nach Fach-
bereichszugehörigkeit, nach Studentenjahr-
gangen und nach Offiziersstatus zeigt sich 
keine grundlegende Verschiebung.

Es antworten zwar mehr künftige Offiziere 
auf Zeit, daß der Numerus clausus einen Ein-

fluß hatte, aber doch nicht in der Häufigkeit, 
die man hätte erwarten können. Das gleiche 
gilt für den Vergleich der Jahrgänge: Es ist 
zwar ein Anstieg zu erkennen, erwartungsge-
mäß besonders stark zwischen Jahrgang 73 
und 74, dann ein weiterer Anstieg zu Jahr-
gang 75, aber insgesamt bleibt die Anzahl der 
Studenten, für die das Numerus-clausus-Pro-
blem einen Einfluß auf die Offizierberufswahl 
hatte, mit weniger als 20 Prozent relativ 
niedrig.

In dieser Deutlichkeit ist dieses Ergebnis un-
erwartet, zumal wir — darauf kann in diesem 
Zusammenhang nur hingewiesen werden — in 
dieser Untersuchung auch festgestellt haben, 
daß in wichtigen Schulfächern des Abiturs die 
Durchschnittsnoten der Saarbrücker Ver- 
gleichsstichprobe signifikant höher lagen. Es 
bleibt zu prüfen, ob und in welcher Richtung 
sich hier bei den neuen Jahrgängen Verände-
rungen oder Verschiebungen ergeben.

An anderer Stelle des Fragebogens wird noch 
einmal in modifizierter Form nach dem Zu-
sammenhang von Offizierberufswunsch und 
Erhalt eines Studienplatzes gefragt. Die Er-
gebnisse sind ähnlich, so daß gesagt werden 
kann: das Motiv, als Offizier zur Bundeswehr 
zu gehen, scheint nur in geringem Umfang 
darin begründet zu liegen, relativ schnell und 
sicher einen Studienplatz zu bekommen.

Wahl des Studienfachs

Das Zustandekommen einer Entscheidung für 
ein Studienfach — eine Entscheidung, die das 
ganze weitere Leben maßgeblich bestimmt — 
ist ein komplexer Vorgang. Das dürfte erst 
recht der Fall sein, wenn damit im Zusam-
menhang die Realisierung des Berufswunsches 
Offizier steht. Motivzusammenhänge können 
nur vom Individuum her, unter Einbeziehung 
seiner gesamten Sozialisations- und Lernge-
schichte, geschlossen und erklärt werden. An-
dererseits ist ein solcher Entschluß oft auch 
abhängig von mehr pragmatischen Gesichts-
punkten wie z. B. familiäre oder ökonomische 
Zwänge, Studiendauer oder von außen gesetz-
ter Beschränkungen wie Numerus clausus 
oder Berufsaussichten. Von daher ist interes-
sant, daß immerhin zwei Drittel der befragten 
Studenten der HSBw erklären, das Studien-
fach gewählt zu haben, das sie schon vor Ein-
tritt in die Bundeswehr interessierte.



Die Angaben liegen bei den Fachbereichen 
MB, ET und Päd und auch bei den Zeitoffizie-
ren über 70 Prozent, während die Wahl des 
Studienfachs für die WOW-Studenten auch 
von anderen Bedingungen abhängig zu sein 
scheint.

Das Numerus-clausus-Problem an den öffent-
lichen Hochschulen hat, wie oben aufgezeigt 
wurde, auf die Wahl des Offizierberufs mit 
dazugehörigem Studium einen nur geringen 
Einfluß; das mag auch daran liegen, daß die 
Disziplinen an der HSBw keine „harten" Nu- 
merus-clausus-Fächer sind. Eine weitere in 
diesem Zusammenhang gestellte Frage (vgl. 
Tabelle 3) bekräftigt das erste Ergebnis: Das 
persönliche Interesse am Fach schon während 
der Schulzeit war für fast zwei Drittel der 

Studenten der wichtigste Grund für die Wahl 
des Studienfachs. Das läßt den Schluß zu, daß 
sehr viele Studenten ihren in der zweiten So-
zialisationsphase entstandenen Studienfach-
wunsch auch wirklich durch ein Studium an 
der HSBw realisieren.
An zweiter Stelle, aber mit deutlichem Ab-
stand, wird als Begründung für das gewählte 
Fach das berufliche Fortkomme

4
n nach der 

Verpflichtungszeit genannt (32 Prozent) ). 
Erst dann folgen mit wiederum deutlichem 
Abstand die Angaben, nach denen die Ent-
scheidung für das gewählte Fach bundes-
wehrspezifische Hintergründe hat: Da ist ein-
mal die Einflußnahme der Offizierbewerber-
prüfzentrale; dann spielen Überlegungen hin-
sichtlich besserer Aufstiegschancen in der 
Truppe eine gewisse Rolle; bei den Jahrgän-
gen 1974 und 1975 haben sich einige nach den 
Ratschlägen ihrer Studienvorgänger gerichtet; 
in geringem Umfang scheinen auch Empfeh-
lungen durch die Truppe die Entscheidung zu 
beeinflussen.
Unterschiede in der Beantwortung dieser Fra-
ge bestehen erwartungsgemäß zwischen den

4) Interessant ist, daß auch 18 Prozent der Studen-
ten mit dem Ziel Berufsoffizier diesen Grund an-
kreuzen.



Studenten, die Berufsoffiziere werden wollen 
und denen, die nach insgesamt 12 Jahren die 
Bundeswehr wieder verlassen wollen. Alle 
Merkmale, die hierbei die Bundeswehr unmit-
telbar oder mittelbar betreffen, sind für die 

Zeitoffiziere bei der Wahl des Studienfachs 
von einer weniger wichtigen Bedeutung; das 
berufliche Fortkommen nach der Verpflich-
tungszeit ist für sie ein sehr viel stärkeres 
Motiv.

Die Wahl des Offiziersberufs 
in Abhängigkeit vom sozialen Hintergrund

Die These eines Zusammenhangs zwischen 
autoritärer Einstellung und militärischer Tä-
tigkeit wird häufig aufgestellt. Dabei wird hy-
pothetisch und nicht immer frei von Vorurtei-
len behauptet, daß Persönlichkeiten mit Be-
dürfnis nach Autorität und festgefügter Ord-
nung häufiger bei der Bundeswehr anzutref-
fen seien als in anderen Berufen. Es werden 
Parallelen gezogen zwischen militärischer 
Autoritätsstruktur und dem Merkmal „autori-
tärer Persönlichkeit". Im folgenden wird ver-
sucht, von einem etwas anderen Ausgangs-
punkt dieser These nachzugehen.
Die Ergebnisse der Sozialisationsforschung 
weisen nach, daß primäre und sekundäre So-
zialisationserfahrungen weitgehend Schuler-
folg und Berufswahl bestimmen. Das bedeutet 
für unsere Fragestellung, daß der Entschluß, 
Offizier zu werden, nicht allein und unmittel-
bar mit dem Organisationscharakter der Insti-
tution Bundeswehr zu erklären ist. Es kann 
vielmehr angenommen werden, daß bestimm-
te Sozialisationsbedingungen und -Inhalte 
während der primären und sekundären Sozia-
lisation bei den Heranwachsenden solche Ein-
stellungen und Verhaltensweisen hervorbrin-
gen, die dem Bild vom Offizier oder den Er-
wartungen der Institution entsprechen.

Familientradition und -erziehung, Schichtzuge-
hörigkeit und soziale Position, Anregungsni-
veau im Elternhaus usw. haben nicht nur ei-
nen hohen Einfluß auf das Bildungs- und 
Schulverhalten, auf Berufswahl, Berufserwar-
tungen oder Studienfachwahl, sondern dieser 
Einfluß hat innerhalb bestimmter Wahr-
scheinlichkeiten gesetzmäßigen Charakter.

Die Eltern unterschiedlicher sozialer Schich-
ten vermitteln aufgrund der Erfahrungen ihrer 

jeweiligen Arbeits- und Lebensbedingungen 
ihren Kindern unterschiedliche Einstellungen 
und Verhaltensdispositionen. Es findet ein 
schichtspezifischer Selektionsprozeß statt, der 
abhängig ist von Bedingungen wie z. B. Lei-
stungsstreben, Aufstiegsorientierung, Zu-
kunftsplanung, Betonung kognitiver Fähigkei-
ten, aber auch von Berufsposition, Ausbil-
dungsniveau, Einkommen und Besitz.

In der Sozialisationsforschung wird nachge-
wiesen, daß psychische Dispositionen wie
— Bedürfnis nach Autorität und festgefügter 

Ordnung,
— Machtstreben (der Wunsch, andere Men-

schen zu führen und zu beeinflussen),
— die Suche nach einem legitimen Aggres-

sionsfeld,
— Kontaktprobleme und die Suche nach vä-

terlicher Zuwendung
sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in Fa-
milien entwickeln, in denen ein eher starres 
Rollenschema herrscht, statusorientierte Inter- 
aktions- und Kommunikationsmuster dominie-
ren, dem einzelnen geringer Handlungsspiel-
raum geboten wird, die Kommunikation zwi-
schen Eltern und Kind hierarchisch verläuft 
und persönliche Probleme und Konflikte nicht 
oder wenig angesprochen werden6). Dabei 
wird zwar von den Jugendlichen eine selb-
ständige und selbstkontrollierte Einhaltung 
von Normen sowie die selbständige Ausfüh-
rung von Anweisungen erwartet, die Selb-
ständigkeit beschränkt sich aber auf die 
durch Autorität definierten Grenzen 7).

5) Zu dieser Thematik liegen eine Reihe interessan-
ter empirischer Untersuchungen aus dem Bereich
der Militärsoziologie vor, z. B. R. König (Hrsg.), 
Beiträge zur Militärsoziologie, in: Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Son-
derheft 12/68, 1968.

6) Hierzu z. B. K. Hurrelmann (Hrsg.), Soziologie
der Erziehung, Weinheim 1974.
7) Diese aufgeführten Einstellungen und Verhal-
tensmerkmale werden in der Literatur vor allem der 
aufstiegsorientierten unteren und mittleren Mittel-
schicht zugeschrieben.

Auf dem Hintergrund dieser theoretischen 
Überlegungen müßten bei einer Analyse der



entsprechenden Sozialisationskriterien spezi-
fische Merkmale erkennbar werden, welche 
die Entscheidung, Offizier zu werden, verur-
sacht haben. Daher ist bei den folgenden Dar-
stellungen der Vergleich mit den Ergebnissen 
der Saarbrücker Untersuchung von besonde-
rer Bedeutung.

Sozialstatus

Bei der Beschreibung des sozialen Hinter-
grundes der Studenten benutzen wir einen 
1972 von Bauer ent

8
wickelten Index, den „Bil- 

dungsrelevanten Sozialstatus (BRS)"  ). Zur 
Berechnung dieses Index gehen drei Indikato-
ren ein: die berufliche Position des Vaters, 
die Schulbildung des Vaters und die Schulbil-
dung der Mutter.

Das Ergebnis: Die Gesamtstichprobe der Stu-
denten der HSBw unterscheidet sich in ihrem 
bildungsrelevanten Sozialstatus nicht von der 
der Studenten der Universität Saabrücken; im 
Mittel können die Studenten beider Stich-
proben nach dieser Einteilung der unteren bis 
mittleren Mittelschicht zugeordnet werden — 
bei aller Pauschalität, die eine solche Aussage 
hat. Gleichwohl ist hiermit die Aussage mög-
lich, daß die Studenten mit dem Berufswunsch 
Offizier in dem Merkmal „bildungsrelevanter 
Sozialstatus" keine Sonderrolle einnehmen. 
Die soziologischen Voraussetzungen und Be-
dingungsgrößen scheinen für beide Stichpro-
ben ähnlich zu sein.

Vergleiche zwischen den Fachbereichen erge-
ben, daß die Studenten der Fachbereiche Päd 
und WOW jeweils einen signifikant höheren 
bildungsrelevanten Sozialstatus haben als die 
Studenten der Fachbereiche MB und ET, wäh-
rend zwischen den Fachbereichen Päd und 
WOW einerseits sowie zwischen den Fachbe-
reichen MB und ET andererseits die Unter-
schiede statistisch nicht relevant sind.

Bei der Betrachtung der einzelnen Studenten-
jahrgänge ist zunächst kein durchgehender 
Trend ersichtlich; denoc h ist festzustellen, 
daß der Studenten jahrgang 1973 gegenüber 
den beiden Studentenjahrgängen 1974 und 
1975 einen signifikant niedrigeren bildungs-
relevanten Sozialstatus besitzt 9).

8) A. Bauer, Ein Verfahren zur Messung des für
Bildungsverhalten relevanten sozialen Status — 
BRSS —, Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung, Frankfurt, 1972.

Die Stichprobe der Studenten, die Berufsoffi-
ziere werden wollen, hat einen signifikant hö-
heren bildungsrelevanten Sozialstatus als die 
Stichprobe der Studenten, die sich nur für 
12 Jahre als Offiziere auf Zeit verpflichten 
wollen. Die Berufsoffiziere unterscheiden sich 
auch deutlich von den Saarbrücker Studenten, 
die Zeitoffiziere jedoch nicht.

Pädagogisch-psychologische Sozialisationsde-
terminanten

Bei der Berechnung des bildungsrelevanten 
Sozialstatus wurde auf rein soziologische Da-
ten Bezug genommen. In diesem Abschnitt soll 
nun versucht werden, den Sozialisationshin-
tergrund der Studenten durch Einbeziehung 
weiterer Determinanten in Familie und El-
ternhaus zu beschreiben, wobei im einzelnen 
betrachtet werden:
— Haupterziehungsziele der Eltern,
— Verhalten der Eltern bei Auseinanderset-

zungen,
— Reaktion der Eltern auf schlechte Noten,
— Kontaktpersonen bei persönlichen Proble-

men,
— Haltung der Eltern zur Berufswahl.

Zum Vergleich werden wieder die Ergebnisse 
der Saarbrücker Untersuchung herangezo-
gen.

’9) Der Studentenjahrgang 1973 trat in die Bundes-
wehr ein, als ein Studium noch nicht obligatori-
scher Bestandteil der Ausbildung zum Offizier 
war, während diese Tatsache den Studenten der 
Jahrgänge 1974 und 1975 bekannt war. Das obige 
Ergebnis könnte ein Hinweis darauf sein, daß 
durch die Ausbildungsreform in der Bundeswehr 
der Beruf des Offiziers auch für Abiturienten mit 
höheren bildungsrelevanten Sozialstatus an At-
traktivität gewonnen hat.



Es ist ersichtlich, daß bei den Angaben beider 
Stichproben die Übereinstimmung in der 
Rangfolge der Nennungen hoch ist. überdau-
ernde Erziehungsziele, die von den Studenten 
der HSBw am meisten angegeben werden, 
werden auch von den „zivilen" Studenten am

10) In dem von uns verwendeten Fragebogen 
konnten maximal 3 von insgesamt 14 vorgegebe-
nen Kategorien angekreuzt werden; in der Saar-
brücker Untersuchung waren 11 Kategorien vorge-
geben, von denen maximal 2 angekreuzt werden 
konnten. In die Tabelle wurden nur die von den 
Studenten der HSBw am häufigsten und die am 
wenigsten angekreuzten Kategorien aufgenom-
men.

häufigsten genannt; seltener aufgetretene 
Merkmale in der Saarbrückener Untersu-
chung sind ebenfalls bei den Hamburger Stu-
denten weniger häufig zu verzeichnen.

Darüber hinaus wird deutlich: Nach der Ein-
schätzung der Studenten beider Stichproben 
haben diejenigen elterlichen Erziehungsziele 
die größte Rol e gespielt, die kennzeichnend 
sind für aufstiegsorientierte Mittelschichtso-
zialisation: Selbständigkeit und Durchset-
zungsvermögen, späterer beruflicher Erfolg, 
Aufrichtigkeit und Pflichtbewußtsein, d. h. 
normen- und rolens tabile sowie leistungsbe-
tonte Merkmale.



Auch hier läßt sich der Tabelle entnehmen, 
daß im Prinzip die Formen des Verhaltens bei 
Auseinandersetzungen zwischen Eltern und 
Sohn in beiden Gruppen nicht sehr unter-
schiedlich verlaufen sind. Die Studenten ge-
ben an, mit den Eltern Probleme vor allem 
sachlich und argumentiv besprochen zu ha-
ben; auf der anderen Seite beharrten aber vor 
allem die Väter ähnlich häufig auf ihrem 
Standpunkt. Das Verhalten der Eltern, beson-
ders der Väter, bei Auseinandersetzungen 

scheint sich in der rationalen Wahrnehmung 
der Heranwachsenden in Form sachlicher Ar-
gumentation darzustellen, was aber nicht be-
deutet, daß die Erwachsenenautorität ge-
schmälert wäre, wie im häufigen Beharren 
des Vaters auf seinem Standpunkt zum Aus-
druck kommt. Die studentische Wahrneh-
mung elterlichen Verhaltens entspricht dabei 
dem traditionellen Geschlechtsrollenstereo-
typ, wobei die Frau eher gefühlsbetont, der 
Mann eher sachlich orientiert ist.



Schulnoten als ein quasi objektives Maß für 
den Leistungsfortschritt der Kinder sind im 
allgemeinen ein gutes Kriterium, um die Art 
der Kommunikation zwischen Eltern und Kin-
dern zu veranschaulichen, besonders wenn bei 
schlechten Noten wegen bestimmter Erwar-
tungshaltungen Enttäuschungen damit verbun-
den sind. Bei dieser Frage wiederholt sich der 
gleiche Trend wie bei den vorangegangenen 
Fragestellungen: Bei den Studenten beider 
Hochschulen verteilen sich die meisten Ant-
worten auf drei Kategorien, wenn auch gra-
duell etwas unterschiedlich. Dabei fällt auf, daß 
jeweils mit mehr als der Hälfte die Väter und 
Mütter der HSBw-Studenten häufiger mit 
Trost, Ermutigung und Hilfestellung reagierten 
als die Eltern der Saabrücker Studenten (Sum-
me der ersten beiden Kategorien).



Die Übereinstimmung in der Rangfolge der 
Antworten ist wiederum hoch, doch zeigt sich 
ein interessanter Unterschied insofern, als 
beide Eltern der HSBw-Studenten deutlich öf-
ter die Ansprechpartner für die Besprechung 
persönlicher Probleme waren als für die Stu-
denten der Universität Saarbrücken, die sich 
häufiger an Personen außerhalb des Familien-
rahmens gewandt haben. Der familiäre Zu-
sammenhalt scheint bei den Studenten der 
HSBw enger gewesen zu sein.

c) Haltung der Eltern gegenüber Offizierbe- 
ruiswunsch

Der im Laufe der Schulzeit und vor allem vor 
dem Abitur sich festigende Entschluß des 
Sohnes, Offizier zu werden, scheint für die El-
tern im allgemeinen ein problemloser bzw. 
positiv-angemessener Vorgang gewesen zu 
sein. 58 Prozent der Studenten geben an, daß 
ihnen die Entscheidung völlig überlassen 
worden ist, 31 Prozent wurden in ihrem Ent-
schluß durch die Eltern bestärkt. Ausnahme 
bleibt, daß Eltern trotz schwerer Bedenken 
den Entschluß dennoch respektieren (6 Pro-

zent), oder daß es wegen des Berufswunsches 
zum Konflikt gekommen wäre (1 Prozent).

Von daher erstaunt es nicht, daß 82 Prozent 
der Eltern heute dem gewählten Beruf des 
Sohnes positiv gegenüberstehen, sich nur 18 
Prozent neutral verhalten und negative El-
terneinstellungen dem Beruf gegenüber über-
haupt nicht vorkommen.
Faßt man die Ergebnisse dieses Kapitels zu-
sammen, so läßt sich sagen:
1. Weder in ihrem bildungsrelevanten Sozial-
status noch in den erlebten familiären Verhal-
tensmustern unterscheiden sich die Studenten 
der HSBw wesentlich von den Saabrücker 
Studenten. Beide Stichproben sind nach der 
hier verwendeten Skala der unteren bis mittle-
ren Mittelschicht zuzuordnen.
2. Im allgemeinen wird diese soziale Schicht 
als aufstiegsorientiert beschrieben. Ein sol-
ches Motiv dürfte in beiden Stichproben eine 
Rolle spielen; für die Studenten der HSBw 
konnten jedoch keine spezifischen Merkmale, 
die die Wahl des Offiziersberufs determi-
nieren, aufgezeigt werden.

Bundeswehrdienstzeit vor Studienbeginn

Es scheint für das Studium an den HSBw von 
hoher hochschuldidaktischer Relevanz zu 
sein, daß die Studenten vor Beginn ihres Stu-
diums in der Truppe eine 15monatige Ausbil-
dung erhalten und Erfahrungen in ihrem sol-
datischen Berufsfeld sammeln. Für die Hoch-
schul- bzw. die Sozialisationsforschung im so-
genannten tertiären Bereich ist damit eine in-
teressante, quasi-experimentelle Situation da-
durch gegeben, daß zwischen Abitur und Stu-
dienbeginn eine auf einen anderen als den 
akademischen Beruf vorbereitende Sozialisa-
tionsphase eingeschoben ist. Diese Konstel-
lation ist an keiner anderen Hochschule gege-
ben bzw. gibt es in dieser Form für keine 
andere akademische Disziplin.

Die Vermutung liegt nahe, daß die Studenten 
des HSBw aufgrund der erlebten spezifischen 
Merkmale des Militärlebens, wie z. B. dem 
Prinzip von Befehl und Gehorsam, hierarchi-
scher Struktur, Uniform, vorgegebenen 
Dienstablauf usw., auch mit spezifisch ande-
ren Haltungen, Erwartungen und Verhaltens-
dispositionen das darauf folgende Studium 

mit dem Prinzip der akademischen und auch 
der persönlichen Freiheit beginnen als Studen-
ten, die diese Erfahrungen nicht gemacht ha-
ben n).

Der Abiturient erfährt durch das Beteiligtsein 
an der Bundeswehrberufswelt, daß die hier 
gestellten Anforderungen, erwarteten Leistun-
gen und Werte andere sind als sie für die

In der Saarbrücker Untersuchung wird auf 
diese Fragestellung insofern eingegangen, als die 
Gruppe der Wehrpflichtigen (hier liegt also eine 
andere Motivation vor) befragt wird, wie sie die 
Zeit bei der Bundeswehr einschätzen. Die wichtig-
sten Ergebnisse sollen hier erwähnt werden: Von 
den 1 112 Befragten mit abgeleisteter Wehrpflicht 
betrachten fast die Hälfte (47 Prozent) den Wehr-
dienst als „Zeitvergeudung", aber immerhin 14 
Prozent auch als „Persönlichkeitstraining" Die 
Wehrdienstzeit wirkte sich in der Weise aus, daß 
nach dem Übergang zur Universität jeweils etwa 
ein Viertel der Studenten angeben, daß sie „froh 
waren, wieder tun und lassen zu können, was sie 
wollten" (27 Prozent) und „wieder intensiv und 
unbelastet arbeiten zu können" (22 Prozent). Eben-
so hoch ist der Prozentsatz der Studenten, die an-
geben, Schwierigkeiten gehabt zu haben, „wieder 
selbständig zu denken und zu arbeiten" (26 Pro-
zent).



vorangegangenen schulischen Arbeits- und 
Lernprozesse geforderten. Er hat gelernt, daß 
z. B. gute kognitiv-abstrakte Leistungen in der 
Schule mit guten Noten belohnt worden sind, 
und nimmt nun wahr, daß das Erleben von Er-
folg und Mißerfolg auch von anderen, unge-
wohnten Maßstäben abhängig ist. Mit Studien-
beginn gelten diese neuen Erfahrungen schlag-
artig nicht mehr, es wechseln wieder Anforde-
rungen, Anspruchsniveau, Selektionsmechanis-

men, das soziale Bezugssystem, es wechselt 
die „Rolle", die er einnehmen muß.
Zu dieser Thematik waren im verwendeten 
Fragebogen einige Aussagen formuliert, die 
mit Ja oder Nein beantwortet werden konn-
ten. Damit sollten die HSBw-Studenten die 
Relevanz der dem Studium vorangegangenen 
Dienstzeit für die eigene Zukunftsperspektive, 
für die Persönlichkeitsentwicklung und für 
das Studium einschätzen.



Für 79 Prozent der Befragten war die Dienst-
zeit vor Studienbeginn zwar eine wichtige be-
rufliche Vorerfahrung, die Richtlinien für die 
Zukunft hat sie jedoch nur für weniger als 
die Hälfte (47 Prozent) weisen können — den 
angehenden Berufsoffizieren deutlich mehr 
als den Offizieren mit Zeitverpflichtung.

Durch die Bundeswehrdienstzeit wurde für 
die meisten Studenten (83 Prozent) der Erfah-
rungsbereich im Vergleich zur Schulzeit sehr 
stark erweitert; für zwei Drittel (68 Prozent) 
wurde erkennbar, daß nicht nur „intellektuel-
le" Fähigkeiten für das Bestehen im Leben 
von Wichtigkeit sind; die Hälfte der Befrag-
ten (51 Prozent) gab an, daß im Vergleich zu 
Schule und Studium eine gute Verbindung von 
Theorie und Praxis geherrscht habe.

Für drei Viertel der Befragten (73 Prozent) 
hatte die Dienstzeit eine Stabilisierungsfunk-

tion für die eigene Persönlichkeit und gab 
ebenfalls für drei Viertel wichtige zusätzliche 
Maßstäbe für das eigene Verhalten (77 Pro-
zent).
Bei den zwei vorgegebenen Statements, die 
sich direkt auf das Studium beziehen, ist 
höchst interessant zu sehen, daß nur für auf-
fallend wenig Studenten (7 Prozent) während 
der Dienstzeit Sinn und Ziel des Studiums 
transparent oder erkennbar wurden; darüber 
hinaus geben die Hälfte aller Befragten (51 
Prozent) an — bei den Studenten der beiden 
ingenieurwissenschaftlichen Fachbereiche so-
gar 58 Prozent bzw. 57 Prozent —, daß die 
Umstellung auf wissenschaftliches Arbeiten 
erschwert wurde. Bei aller gebotenen Vor-
sicht einer Interpretation deutet sich hiernach 
an, daß die Bundeswehrdienstzeit vor Stu-
dienbeginn nicht unbedingt eine positive 
Funktion für das Studium zu haben scheint.

Zusammenfassung

Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse 
stellen einen Diskussionsbeitrag dar. Sie kön-
nen und sollen Anregungen und Hilfestellun-
gen für die Weiterentwicklung der Hochschu-
le geben, die zwar aus den elementaren An-
fangsschwierigkeiten heraus ist, ihre endgül-
tige Struktur aber nach vier Jahren noch nicht 
gefunden hat.

1. Die Studenten der Hochschule der Bundes-
wehr Hamburg sind im allgemeinen zwischen 
20 und 23 Jahre alt, ein Fünftel von ihnen ist 
verheiratet.

2. Das Numerus-clausus-Problem scheint re-
lativ wenig Einfluß auf die Wahl des Offi-
ziersberufs (mit Studium) zu haben. Es wird 
in der Regel das Fach studiert, für das sich 
die Studenten schon vor der Verpflichtung in-
teressiert und entschieden haben.

3. In den untersuchten Sozialisationsdetermi-
nanten unterscheiden sich die Studenten der 
HSBw nicht von den Studenten der Saarbrük- 
ker Vergleichsstichprobe. Spezifische Merk-
male, die den Berufswunsch Offizier determi-
nieren, ergaben sich nicht.
4. Die Berufsvorerfahrungen während der 
Bundeswehrdienstzeit vor Studienbeginn 
scheinen Funktion und Stellenwert des Stu-
diums für den Offizierberuf nicht genügend 
transparent zu machen.
Die empirischen Ergebnisse haben vorläufi-
gen Charakter; sie beziehen sich auf die er-
sten drei Jahrgänge (inzwischen studiert der 
vierte und fünfte Jahrgang). Manche Bedin-
gungen und Voraussetzungen innerhalb und 
außerhalb der Hochschule haben sich inzwi-
schen verändert oder modifiziert; weitere be-
gleitende empirische Forschungen werden sich 
anschließen.



Heinz Schaefgen: Soldat und Politik. Betrachtungen zur politischen Betätigung 
des Soldaten
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/78, S. 3—13
Der Beitrag behandelt, das Verhältnis der Soldaten zur Politik. Es war in der Vergan-
genheit durch die politische Unmündigkeit des Soldaten bestimmt. Mit einem geschicht-
lichen Rückblick in die Weimarer Republik wird aufgezeigt, daß es nach der Ablösung 
der Monarchie zunächst nicht gelungen ist, Armee und Soldaten in Staat und Gesell-
schaft zu integrieren. Die Reichswehr hat sich vielmehr mit dem Anspruch der politi-
schen Neutralität von den geistigen Strömungen ihrer Zeit abgekapselt und wurde in 
ihrem Streben nach Autonomie so zu einem Staat im Staate.
Bei der Schaffung der Bundeswehr galt es, eine ähnliche Entwicklung zu vermeiden. 
Das Verhältnis des Militärs zur Politik ist demnach heute durch die Grundrechte und 
die Wehrverfassung vorgegeben. Das gilt sowohl für die Führung der Streitkräfte durch 
einen dem Parlament verantwortlichen Minister als auch für den einzelnen Soldaten, 
der erstmals wie jeder andere Staatsbürger die allgemeinen „Bürgerrechte" in Anspruch 
nehmen kann. Das Leitbild wurde der „Staatsbürger in Uniform". Es wird im einzelnen 
dargestellt, wie die politischen Rechte des Soldaten in einem langen — noch nicht abge-
schlossenen — Prozeß der Meinungsbildung „erkämpft" worden sind und auch weiter-
hin gegen überkommene Auffassungen verteidigt werden müssen. Vor dem Hintergrund 
des Rechtes auf politische Betätigung wird das Spannungsverhältlnis zwischen dem Grund-
recht auf freie Meinungsäußerung und den speziellen Soldatenpflichten (z. B. das Verbot 
der Betätigung zugunsten oder zuungunsten einer bestimmten politischen Richtung) 
anhand aktueller Fälle unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Rechtsprechung 
ausführlich behandelt.
Der Verfasser sieht in den Streitkräften trotz mancher politischer Aktivität einzelner 
Soldaten einen Grundzug zur politischen Neutralität. Der Aufsatz schließt mit dem 
Resümee, daß dem Soldaten die Politik nicht als ,garstig Lied' erscheinen dürfe, wenn 
er seinen Auftrag und seine Stellung in unserer staatlichen Gemeinschaft zeitgemäß ein-
ordnen soll.

Hans-Georg Schultz-Gerstein: Das Anleitstudium an den Hochschulen der Bundes-
wehr
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/78, S. 15—26
Die Einbeziehung erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlicher Elemente in das Fach-
studium (Anleitstudium) galt und gilt als unverzichtbarer Bestandteil der Ausbildungs-
reform für die Offiziere der Bundeswehr. Der erste Präsident der Hochschule der Bun-
deswehr (HSBw) Hamburg, Prof. Dr. Th. Ellwein, und die für das Anleitstudium berufe-
nen Professoren begannen anfangs energisch, die Vorgaben der Bildungskommission 
und des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr umzusetzen. Die akademischen 
Gremien der Hochschule, insbesondere die Fachbereichsräte, nahmen sich der Konzipie-
rung neuer Studiengänge jedoch nur zögernd an. Konkrete Ergebnisse, die Curriculum, 
Anleitstudium und Prüfungsordnung als einander bedingende Faktoren behandeln, liegen 
bis heute nicht vor. Der Studentenbereich der Hochschule und das BMVg weisen dem 
Anleitstudium als wesentliche Aufgabe zu, den militäricchen Berufsfeldbezug der Stu-
denten herzustellen und zu vertiefen.
Die Postulate der Bildungskommission bedeuten eine Abkehr von traditionellen Studien-
gängen. Zwar hat das Fachstudium Priorität, es soll aber erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftliche Elemente integrativ aufnehmen, um für die Studenten den Zusammen-
hang zwischen den Inhalten des jeweiligen Studienganges und übergreifenden wissen-
schaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten deutlich zu machen. Das 
Anleitstudium soll also kein Faktenwissen vermitteln, sondern mit Hilfe didaktischer 
und methodischer Überlegungen zu allgemeinen Ausbildungszielen führen.
Die HSBw Hamburg ist den Ansprüchen der Bildungskommission nicht gerecht geworden. 
Die Diskussion über die Fachcurricula wurde bald von der über die Prüfungsordnungen 
verdrängt. Das Anleitstudium wurde und wird mehr oder weniger getrennt davon be-
handelt. Inhaltliche Vorstellungen blieben ohne Konturen und wichen der technokrati-
schen Behandlung, um Stundenzahlen, Fächergruppen und Prüfungsmodalitäten für die 
Prüfungsordnungen festzulegen.
Die Gründe dafür, daß das Anleitstudium in den Ansätzen steckengeblieben ist, liegen 
nach Ansicht des Autors in der ursprünglichen Konzeption selbst, in den mangelhaften 
theoretischen und praktischen Grundlagen für die Arbeit in den HSBw und in der Schwie-
rigkeit, Studienreform an Gruppenhochschulen mit akademischer Selbstverwaltung vor-
anzutreiben.



Heimut Fröchling/Wolfgang Gessenharter/Winfried Nacken: Studienreform und
Praxisbezug an den Hochschulen der Bundeswehr

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/78, S. 27—41

1973 wurden in Hamburg und München die Hochschulen der Bundeswehr (HSBw) in der 
Absicht gegründet, den längerdienenden Soldaten ein dreijähriges Studium mit gleichen 
Qualifikationsstufen wie an allgemeinen Hochschulen zu ermöglichen, das jedoch den 
Berufsfeldbezug stärker betonen und mit Hilfe erziehungs- und gesellschaftswissenschaft- 
licher Problemstellungen „angeleitet" werden sollte.
Mit dieser Studienkonzeption beabsichtigte man, die Kluft zwischen wissenschaftlicher 
Ausbildung und Praxis zu verringern und die Erkenntnis fachübergreifender Fragen- und 
Problemzusammenhänge zu erleichtern. Wie sich jedoch in einer kritischen Darstellung 
der bisherigen Entwicklung der HSBw zeigt, bleiben diese Hochschulen auch noch vier 
Jahre nach ihrer Einrichtung weit hinter ihren eigenen Zielvorstellungen zurück. Von 
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlicher „Anleitung" kann kaum die Rede sein; 
der Bezug der wissenschaftlichen Ausbildung zur Praxis, insbesondere zu den Erzie-
hungs- und Bildungsaufgaben der zukünftigen Offiziere, scheint weitgehend in Verges-
senheit geraten zu sein.
Die Gründe für diese und andere gravierende Mängel liegen nicht zuletzt in den. Ziel-
konflikten sowie in einer bezüglich der ursprünglichen Reformkonzeption unausgewoge-
nen Mittel- und Ressourcenverteilung. Angesichts dieser Strukturdefekte des Ausbil-
dungssystems an den HSBw erörtern die Autoren einige Kriterien für die Beurteilung 
der Planung, Durchführung und Revision von Hochschulcurricula, um auf dieser Basis 
einen Bezugsrahmen für die erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Elemente 
im Studiengang vorzustellen.
Welchen Gang die weitere Entwicklung der HSBw nehmen soll (vor allem dann, wenn 
diese Hochschulen nicht mehr im Schatten des öffentlichen Interesses stehen sollten), 
kann und soll dieser Aufsatz nicht prophezeien. Wofür jedoch plädiert wird, ist eine 
systematische Auswertung der Studiengänge — im Prozeß einer rationalen und dialogi-
schen Beratung unter allen Betroffenen. Nur so kann nach Meinung der Autoren in 
sinnvoller Weise über das zukünftige Ausbildungssystem an den HSBw entschieden 
werden.

Arwed Bonnemann/Dieter Jörgensen: Die Studenten an den Hochschulen der 
Bundeswehr. Aspekte ihrer Sozialisation

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/78, S. 43—54

In dem vorliegenden Aufsatz wird versucht, der Frage nach der Herkunft der Studenten, 
die gleichzeitig Offizier sind, nachzugehen. Wer sind die Studenten der Hochschule der 
Bundeswehr (HSBw)? Welche psycho-sozialen Bedingungen und Einflüsse spielen für 
ihre Berufswahl eine Rolle? Finden sich charakteristische Merkmale oder Motive, nach 
denen sich die Studenten der Hochschule der Bundeswehr unterscheiden von denen an 
„zivilen" Hochschulen? Welche Rolle spielt die Dienstzeit vor Studienbeginn?
Diese Fragen, die im Mittelpunkt des Aufsatzes stehen, werden anhand von Ergebnissen 
einer unter den Studenten der ersten drei Jahrgänge der HSBw Hamburg durchgeführten 
Umfrage analysiert. Es zeigte sich hierbei, daß sich die Studenten der HSBw in den 
hier untersuchten Sozialisationsdeterminanten nicht von den Studenten einer „zivilen" 
Hochschule unterscheiden; insbesondere ergaben sich in dieser Untersuchung keine spe-
zifischen Determinanten für die Wahl des Offizierberufes. Auch das Numerus-clausus- 
Problem scheint relativ wenig Einfluß auf die Wahl des Offizierberufs mit dazugehöri-
gem Studium gehabt zu haben.
In dieser Arbeit können und sollen zu den untersuchten Fragestellungen keine endgülti-
gen Antworten gegeben werden. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß alle Fragen, 
die institutionelle Merkmale der Hochschule und Leistungsverhalten der Studenten be-
treffen, hierin nicht aufgegriffen werden.
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